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Antrag MLP CampusGirokonto

Persönliche 
Angaben

Antragsteller

Eröffnung

99902310000000000005� D161440614_V 2.01_09042020

Anrede, Titel MLP-Kundennummer

Nachname Vorname

Geburtsdatum� (TT/MM/JJJJ) Vollständiger Vorname (gem. Ausweis)

Geburtsort/-land ggf. Geburtsname

Staatsangehörigkeit Familienstand

Straße, Haus-Nr. (Meldeadresse) PLZ, Ort (Meldeadresse)

Land Steuer-ID (TIN)

MLP CampusGirokonto (IBAN)

tätig als Tätigkeitsstatus

Beruf Studiengang

Ich beantrage hiermit bei der MLP Banking AG einen MLP Financepilot, ein MLP CampusGirokonto inklusive

 MLP Mastercard für Studenten (Mastercard als Debitkarte)

Allgemeine 
Informationen

1.	Name und ladungsfähige Anschrift 
der Bank 

MLP Banking AG 
Alte Heerstr. 40 
69168 Wiesloch

2. Kontaktadresse 

MLP Banking AG 
Kundenservice 
Postfach 1379 
69154 Wiesloch 
Tel. +49 (0) 6222 • 3169 • 4000 
E-Mail: kundenservice@mlp.de

3.	Zuständige Aufsichtsbehörde 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht 
Graurheindorfer Str. 108, 
53117 Bonn und		
Marie-Curie-Str. 24-28, 
60439 Frankfurt am Main 
(Internet: www.bafin.de) 

Europäische Zentralbank, 
Sonnemannstraße 20, 
60314 Frankfurt am Main 
(Internet: www.ecb.europa.eu)

4.	Eintragung im Handelsregister 
Registergericht Mannheim 
HRB 335755

5. Vertragssprache 
Maßgebliche Sprache für dieses 
Vertragsverhältnis und die Kommu-
nikation mit dem Kunden während 
der Laufzeit des Vertrages ist 
Deutsch.

6. Gläubiger-Identifikationsnummer 
der MLP Banking AG	
DE53ZZZ00000010849

7. Umsatzsteuer-ID der 
MLP Banking AG			
DE 143 449 956
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Gleichzeitig mit der Kontoeröffnung bestelle ich

 eine Maestro-Girocard mit persönlicher Geheimzahl

Ich bin damit einverstanden, dass auf dem Chip meiner Maestro-Girocard jeweils das Geburtsdatum verschlüsselt – 
also für Dritte nicht lesbar – eingebracht wird. Dadurch ist es mir möglich, mich beispielsweise an Automaten, die eine 
Alterskennung prüfen, zu legitimieren, um die angebotene Ware zu erwerben.

Ich vereinbare mit der MLP Banking AG folgendes Verfahren. Die für Transaktionen im MLP Financepilot erforderlichen TAN 

werden mir auf dem nachfolgend gewählten Authentifizierungsinstrument zur Verfügung gestellt:

Elektronische Transaktionen kann ich pro Kalendertag in maximaler Höhe von  Euro im Rahmen des 

MLP Financepilot für jedes hier beantragte Konto vornehmen.

	 TAN-Generator (Sm@rt-TAN plus)
Für das Sm@rt-TAN plus-Verfahren benötige ich einen TAN-Generator und eine MLP Maestro-Girocard. Sofern ich noch 

keinen TAN-Generator besitze, werde ich ein entsprechendes Gerät auf eigene Kosten erwerben. Der TAN-Generator ist u. a. 

im MLP Webshop unter www.mlp.de erhältlich.

	 Mobiltelefon (mobileTAN)
Telefon für den mobilen TAN-Service

Mobilfunknummer � Bitte wiederholen Sie Ihre Mobilfunknummer 

Voraussetzung für die Teilnahme am mobileTAN-Service ist eine deutsche Mobilfunknummer. Nach Erhalt des Freischaltcodes 

für mobileTAN, melde ich mich im MLP Financepilot Banking an und rufe die „Verwaltung“ auf. Dort muss das Mobiltelefon 

für die mobileTAN mit dem Freischaltcode freigeschaltet werden.

 MLP CampusGirokonto

 MLP Financepilot

Online- 
Verfügungen

 MLP CampusGirokonto 

Maestro-Girocard

Angebot auf Abschluss eines Überziehungskredits (Dispositionskredit)

Hiermit beantrage ich einen Überziehungskredit zum MLP CampusGirokonto in Höhe von € 500,– (Nettodarlehensbetrag) 

bei der MLP Banking AG. 

Der Überziehungskredit ist ein Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag, mit dem dem Kreditnehmer das Recht eingeräumt 

wird, sein laufendes Konto bis zu der im Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag vereinbarten Höhe zu überziehen. Der Über-

ziehungskredit kann bei Bedarf ganz oder teilweise, ohne nochmalige Rücksprache mit der MLP Banking AG, einmalig oder 

auch wiederholt in Anspruch genommen werden. Sollzinsen werden nur für die Dauer und den Betrag der tatsächlichen 

Inanspruchnahme in Rechnung gestellt. Die Sollzinsen werden jeweils mit dem nächsten Rechnungsabschluss (vierteljährlich 

zum Kalenderquartalsende) fällig und dem laufenden Konto belastet. Außer den Sollzinsen fallen für die Inanspruchnahme 

des Überziehungskredits keine weiteren sonstigen Kosten an.

Der Sollzinssatz von 8,50 % jährlich ist veränderlich. Die MLP Banking AG ist nach dem im Folgenden beschriebenen Verfahren 
berechtigt, den Sollzinssatz zu erhöhen, und verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken. Die Berechtigung und Verpflichtung zur 
Sollzinssatzänderung orientiert sich an der Veränderung des EZB-Zinssatzes (Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte der 
Europäischen Zentralbank).

Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz der MLP Banking AG 9,50 % jährlich und der EZB-Zinssatz 1,00 % jährlich. Diese Dif-

ferenz der beiden Zinssätze ist für das Vertragsverhältnis maßgeblich und beträgt 8,50 Prozentpunkte (Maximaldifferenz).

Die MLP Banking AG vergleicht regelmäßig zum 01.03., 01.06., 01.09., 01.12. eines Kalenderjahres (Vergleichstag) den zu 

diesem Tag gültigen EZB-Zinssatz mit dem maßgeblichen Wert zum Referenztag. Referenztag ist der Vergleichstag, der 

zur letzten Sollzinsanpassung durch die MLP Banking AG geführt hat. 1. Referenztag im Sinne dieser Bedingungen ist der 

01.03.2011.

Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem Referenztag um mehr als 0,20  Prozentpunkte (relevante Ver
änderung) erhöht, ist die MLP Banking AG unter Beachtung der Maximaldifferenz berechtigt (aber nicht verpflichtet), den 

Sollzinssatz für den Überziehungskredit höchstens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes (entsprechende Anzahl von Pro-

zentpunkten) anzuheben. Im Fall der Anhebung erfolgt diese mit Wirkung zum 1. Kalendertag des auf den Vergleichstag 

folgenden Kalenderquartals. 

Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem Referenztag um mehr als 0,20  Prozentpunkte (relevante Ver
änderung) ermäßigt, ist die MLP Banking AG unter Beachtung der Maximaldifferenz verpflichtet, den Sollzinssatz für den 

Überziehungskredit mindestens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes (entsprechende Anzahl von Prozentpunkten) zu 

senken. Die Sollzinssatzsenkung erfolgt mit Wirkung zum 1. Kalendertag des auf den Vergleichstag folgenden Kalenderquar-

tals.

Nutzt die MLP Banking AG ihr Recht zur Erhöhung des Sollzinssatzes nach diesen Bedingungen nicht oder nicht voll aus, ist sie 

erst dann wieder zur Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, wenn der EZB-Zinssatz in relevanter Weise (relevante Verände-
rung) über den zuvor nicht ausgenutzten Anstieg hinaus gesunken und die Maximaldifferenz erreicht ist. Nicht ausgenutzte 

Erhöhungen können jederzeit bis zur Erreichung der Maximaldifferenz nachgeholt werden.

Senkt die MLP Banking AG den Sollzinssatz freiwillig stärker, als sie nach diesen Bedingungen verpflichtet ist, ist sie erst dann 

wieder zur weiteren Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, wenn der EZB-Zinssatz in relevanter Weise (relevante Verän-
derung) über diese freiwillige Senkung hinaus gesunken und die Maximaldifferenz erreicht ist. Freiwillige Sollzinssatzsen-

kungen können jederzeit bis zur Erreichung der Maximaldifferenz zurückgenommen werden.

Die MLP Banking AG informiert in vierteljährlichen Abständen über den angepassten Sollzinssatz. Diese Information kann 

auch auf dem Kontoauszug oder dem Rechnungsabschluss für das Konto, auf dem der Überziehungskredit in Anspruch ge-

nommen wird, erfolgen. Der jeweils gültige Sollzinssatz sowie der Zeitpunkt der letzten Anpassung des Sollzinssatzes kann 

auch dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der MLP Banking AG entnommen werden.

 MLP CampusGirokonto 

Überziehungskredit
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Die Höhe des EZB-Zinssatzes und seine Entwicklung können in den Geschäftsräumen der MLP Banking AG und unter der 

Internetadresse www.mlp.de eingesehen werden. EZB-Zinssatz ist der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Eu-

ropäischen Zentralbank. Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wichtigste geldpolitische Instrument des Eurosystems, mit 

dem die Europäische Zentralbank die Zinsen und die Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über ihren geldpolitischen 

Kurs gibt (Leitzinsen). Der EZB-Zinssatz wird von der Deutschen Bundesbank in den Monats- und Jahresberichten und auf der 

Internetseite www.bundesbank.de als Mindestbietungssatz bzw. Festsatz veröffentlicht. Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes 

ein anderer Zinssatz der Europäischen Zentralbank zur Steuerung der Liquidität am Geldmarkt, so ist dieser als neuer EZB-

Zinssatz für die Zinsanpassungen maßgeblich.

Der Überziehungskredit wird bis auf weiteres zur Verfügung gestellt. Sowohl ich/wir als auch die MLP Banking AG können den 

eingeräumten Überziehungskredit jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die MLP Banking AG wird bei 

der Kündigung auf meine/unsere berechtigten Belange Rücksicht nehmen. Im Fall einer Kündigung durch die MLP Banking AG 

ohne Kündigungsfrist wird mir/uns die MLP Banking AG für die Rückzahlung des Kredits eine angemessene Frist einräumen. 

Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Vertragsteil.

Gesamtkosten: € 10,63

Hinweis: In die Berechnung der Gesamtkosten fließen die zu entrichtenden Zinsen und grundsätzlich die sonstigen Kosten 

ein. Die Berechnung erfolgt nach § 6 PAngV. Die vorstehende Angabe der Gesamtkosten erfolgt unter der gesetzlichen 

Annahme, dass der Überziehungskredit sofort in voller Höhe und für die gesamte Laufzeit des Kreditvertrages in Anspruch 

genommen wird; ist die Laufzeit des Kreditvertrages, wie vorliegend, unbefristet, ist sie mit drei Monaten anzunehmen.

Auszahlungsbedingungen: Ich kann/Wir können das Darlehen in Anspruch nehmen, sobald der Darlehensvertrag geschlossen 

wurde. Voraussetzung für die Auszahlung des Darlehens ist weiterhin, dass sich meine/unsere Kreditwürdigkeit zwischen dem 

Abschluss des Darlehensvertrages und dem vorgesehenen Auszahlungszeitpunkt nicht verschlechtert hat.

Hinweis: Der Darlehensnehmer kann, aufgrund des vereinbarten Kündigungsrechtes der MLP Banking AG, jederzeit zur Rück-

zahlung des gesamten Darlehensbetrages aufgefordert werden.

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der MLP Banking AG besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken 

anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewer-

be“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder auf der Internetseite des Bundesverbandes deutscher Banken e. V., 

www.bdb.de, eingesehen werden kann. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband 

deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten. 

Einschränkung des Verwendungszwecks: Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Erwerb oder die Erhaltung 

des Eigentumsrechts an Grundstücken (auch Wohnungseigentum), an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden (auch 

Erwerb eines Fertighauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten (auch Erbbaurechte 

und selbständiges Gebäudeeigentum) verwenden. Hierunter fällt auch die Verwendung des Darlehens zur Abwendung einer 

Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen jedoch zur Renovierung oder zum Substan-

zerhalt einer Immobilie verwenden.

Keine Besicherung durch Grundpfandrecht/Reallast: Sollte zugunsten der MLP Banking AG ein Grundpfandrecht oder eine 

Reallast als Sicherheit bestellt sein oder noch bestellt werden oder im Zusammenhang mit der Bestellung dieses Grundpfand-

rechts oder dieser Reallast ein abstraktes Schuldversprechen übernommen worden sein oder noch übernommen werden 

(Grundpfandrecht, Reallast und abstraktes Schuldversprechen insgesamt „die Sicherheit“), so dient die Sicherheit nicht der 

Sicherung von Ansprüchen der MLP Banking AG aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag. Diese Vereinbarung 

geht der für die Sicherheit geltenden Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Sicherungszweckabrede etwas Ab-

weichendes bestimmt.

Ich vereinbare mit der MLP Banking AG, dass ich Verfügungen nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines eingeräum-

ten Kredits (Überziehungskredit) vornehmen kann. Sollte es darüber hinaus zu einer Inanspruchnahme kommen (geduldete 

Überziehung), so ist dieser Betrag unverzüglich an die MLP Banking AG zu zahlen. Für geduldete Überziehungen fällt ein 

höherer Sollzins an. Auch wenn Überschreitungen eines eingeräumten Kredits geduldet worden sind, erweitern diese nicht 

den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.

Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete Überziehungen, der ab dem Zeitpunkt der Überziehung anfällt, beträgt jährlich 

11,50 %. Der Sollzinssatz ist veränderlich. Der Sollzinssatz für die geduldete Überziehung ist veränderlich. Die MLP  Ban-

king AG ist entsprechend dem im vorherigen Abschnitt „Überziehungskredit“ beschriebenen Verfahren berechtigt, den Soll-

zinssatz zu erhöhen, und verpflichtet, den Sollzinssatz zu senken, jedoch mit folgender Änderung:

Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz für die geduldete Überziehung der MLP Banking AG 12,50 % jährlich und der EZB-

Zinssatz 1,00 % jährlich. Die Differenz der beiden Zinssätze ist für das Vertragsverhältnis maßgeblich und beträgt 11,50 Pro-

zentpunkte (Maximaldifferenz).

Die Sollzinsen werden jeweils mit dem nächsten Rechnungsabschluss (vierteljährlich zum Kalenderquartalsende) fällig und 

dem laufenden Konto belastet. Weitere Kosten für die geduldete Überziehung fallen nicht an.

Einschränkung des Verwendungszwecks: Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Erwerb oder die Erhaltung 

des Eigentumsrechts an Grundstücken (auch Wohnungseigentum), an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden (auch 

Erwerb eines Fertighauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten (auch Erbbaurechte 

und selbständiges Gebäudeeigentum) verwenden. Hierunter fällt auch die Verwendung des Darlehens zur Abwendung einer 

Zwangs- oder Teilungsversteigerung. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen jedoch zur Renovierung oder zum Substan-

zerhalt einer Immobilie verwenden.

Keine Besicherung durch ein Grundpfandrecht/Reallast: Sollte zugunsten der MLP Banking AG ein Grundpfandrecht oder 

eine Reallast als Sicherheit bestellt sein oder noch bestellt werden oder im Zusammenhang mit der Bestellung dieses Grund-

pfandrechts oder dieser Reallast ein abstraktes Schuldversprechen übernommen worden sein oder noch übernommen wer-

den (Grundpfandrecht, Reallast und abstraktes Schuldversprechen insgesamt „die Sicherheit“), so dient die Sicherheit nicht 

der Sicherung von Ansprüchen der MLP Banking AG aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag. Diese Vereinbarung 

geht der für die Sicherheit geltenden Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die Sicherungszweckabrede etwas Ab-

weichendes bestimmt. 

 MLP CampusGirokonto 

Vereinbarung  
über geduldete 
Überziehungen
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1.	 Auf Verlangen der MLP Banking AG verpflichte ich mich, meinen Studentenstatus durch Vorlage einer aktuellen Immatri-

kulationsbescheinigung einer deutschen Hochschule nachzuweisen. Ich verpflichte mich, die MLP Banking AG unverzüg-

lich über meine Exmatrikulation als Student an einer deutschen Hochschule schriftlich oder in Textform (z. B. per E-Mail) 

zu informieren.

2.	 Das MLP CampusGirokonto sowie die MLP Mastercard für Studenten stehen unter der Bedingung, dass der Konto-/Kredit-

karteninhaber das 29. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und an einer deutschen Hochschule immatrikuliert ist.

a.	 Die MLP Banking AG ist berechtigt, das „MLP CampusGirokonto“ in ein „MLP KomfortKonto“ umzuwandeln, wenn der 

Kontoinhaber das 29. Lebensjahr vollendet hat, nicht mehr Student ist oder trotz einer Aufforderung den Studenten-

status nicht binnen 20 Kalendertagen mittels Vorlage einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule 

nachweist.  Für das MLP KomfortKonto fällt ab Umstellung gegebenenfalls ein monatlicher Grundpreis an, der dem 

zum Zeitpunkt der Umstellung geltenden Preis- und Leistungsverzeichnis der MLP Banking AG zu entnehmen ist. Im 

Übrigen kann das MLP CampusGirokonto vom Kontoinhaber gemäß Ziffer 18 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und von der MLP Banking AG gemäß Ziffer 19 (1) oder (3) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gekündigt werden.

b.	 Der Vertrag über die MLP Mastercard für Studenten endet, wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt:

	 – Der Kreditkarteninhaber hat das 29. Lebensjahr vollendet.

–	 Der Kreditkarteninhaber ist nicht mehr Student oder weist trotz einer Aufforderung den Studentenstatus nicht binnen 

20 Tagen mittels Vorlage einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung der Hochschule nach. 

– Der Vertrag über das ,,MLP CampusGirokonto« besteht nicht mehr.

– Das ,,MLP CampusGirokonto« wurde in ein ,,MLP KomfortKonto« umgewandelt.

Im Übrigen kann die MLP Mastercard für Studenten von dem Kreditkarteninhaber gemäß Ziffer 18 bzw. von der MLP Ban-

king AG gemäß Ziffer 19 (1) oder (3) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MLP Banking AG gekündigt werden.

Die MLP Banking AG ist im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Bedingungseintritt berechtigt, dem Kreditkarten-

inhaber ein anderes Kreditkartenprodukt aus dem MLP-Produktportfolio anzubieten.

 MLP CampusGirokonto

 MLP Mastercard  
 für Studenten

Sonstige  
Vereinbarungen

 MLP Mastercard  
 für Studenten

Zahlungs
verpflichtung

Bei der MLP Mastercard für Studenten handelt es sich um eine Debitkarte. Bei Vertragsunternehmen des Mastercard-Ver-

bundes getätigte Umsätze werden, abweichend von Nr. I. 8 der Vertragsbedingungen für die MLP-Kreditkarten, unverzüg-

lich dem Referenzkonto (MLP CampusGirokonto) belastet und können dem Kontoauszug dieses Kontos entnommen werden.

Hiermit treffe ich mit der MLP Banking AG die Vereinbarung, dass mir die Rechnungsabschlüsse, Kontoauszüge nebst Anla-

gen, Kontoinformationen über Zahlungsvorgänge und sonstige erforderliche Mitteilungen grundsätzlich nicht in Papier-

form, sondern elektronisch über den MLP Financepilot zur Verfügung gestellt werden. Es gelten insoweit die Nutzungsbe-

dingungen für den MLP Financepilot der MLP Banking AG.  

Ein Zugang für mich/uns zum MLP Financepilot besteht bereits oder wird beantragt.

 MLP CampusGirokonto 

Elektronische  
Kommunikation

Das Konto wird in laufender Rechnung geführt (Kontokorrentkonto), sofern nicht eine abweichende Regelung besteht. Bei 

einem Kontokorrentkonto erteilt die Bank jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungsabschluss. Die Konto-

führung erfolgt in Euro.

Die MLP Banking AG wird auf das Guthaben Zinsen in Höhe der für die jeweiligen Anlagebeträge geltenden Zinssätze zah-

len. Die Zinssätze sind variabel. Die MLP Banking AG ist berechtigt, die Zinssätze in Verbindung mit den für diese geltenden 

Anlagebeträge nach billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch) zu ändern. Die jeweils maßgeblichen Zinssätze in 

Verbindung mit den für diese geltenden Anlagebeträge werden im Preis- und Leistungsverzeichnis bekannt gegeben, das  

beim MLP Berater, unter der Internetadresse der MLP Banking AG (www.mlp-banking.de) eingesehen werden kann und auf 

Wunsch jederzeit zugesandt wird. Die Zinssätze können auch jederzeit telefonisch beim MLP Kundenservice oder online 

über den MLP Financepilot abgerufen werden. Die Zinsen werden vierteljährlich zum Ende eines Kalenderquartals dem 

Konto gutgeschrieben.

 MLP CampusGirokonto 

Kontokorrentabrede, 
Rechnungsabschluss, 
Kontowährung,  
Guthabenverzinsung

Meine kontoführende Bank ermächtige ich ausdrücklich, der MLP Banking AG allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte 

zu erteilen, die im Zusammenhang mit der Ausstellung und Benutzung der MLP Mastercard für Studenten erforderlich sind. 

Bei der Einholung von Auskünften darf die MLP Banking AG nur die von mir selbst vorstehend angegebenen Personendaten 

mitteilen. Soweit die MLP Banking AG zur Einholung von Auskünften berechtigt ist, gestatte ich die Speicherung der mich 

betreffenden Daten.

Ich ermächtige die MLP Banking AG widerruflich, die entsprechenden Beträge unverzüglich von dem angegebenen Refe-

renzkonto einzuziehen. Für ausreichende Deckung auf dem Konto werde ich Sorge tragen. Überschreitet der Lastschriftbe-

trag den Verfügungsrahmen der Kreditkarte, führt die Differenz nicht zu einer Krediteinräumung.  

Ich ermächtige die MLP Banking AG, zusätzlich noch den überzogenen Betrag sofort per Lastschrift einzuziehen.

	 MLPBDE61
MLP CampusGirokonto (IBAN)		  BIC

MLP Banking AG 	 Wiesloch
Name der Bank	 Ort der Bank

 MLP Mastercard  
 für Studenten

Bankauskünfte/ 
Lastschrifteinzug 
(nur MLP Campus 
Girokonto möglich)
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Ich bin einverstanden, dass die MLP Banking AG berechtigt ist, das MLP CampusGirokonto aufzulösen, sofern auf dem ent-

sprechenden Konto sechs Monate nach Kontoeröffnung kein Kontoumsatz verzeichnet wurde.
 MLP CampusGirokonto 

Regelung bei 
Umsatzlosigkeit

 MLP CampusGirokonto 

 MLP Mastercard  
 für Studenten

 MLP CampusGirokonto 

 MLP Mastercard  
 für Studenten

Angaben gemäß 
Geldwäschegesetz

Die MLP Banking AG ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu doku-

mentieren:

1. Art und Zweck der Geschäftsverbindung 
     Das MLP CampusGirokonto dient der Abwicklung meines Zahlungsverkehrs. 

     Die MLP Mastercard für Studenten dient der Abwicklung meines Zahlungsverkehrs.			 

2. Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten 
     Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als    

     Treuhänder).

3. Politisch exponierte Person (PEP) 
       Ich bin eine politsch exponierte Person, nämlich eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt 		

          im Inland oder Ausland ausübt bzw. bis vor einem Jahr ausgeübt hat, deren wirtschaftlich Berechtigte/r oder deren   

          unmittelbares Familienmitglied bzw. eine ihr „bekanntermaßen nahestehende Person“.

     Sofern nicht angekreuzt, bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich - jeder Antragsteller für sich - keine politisch     

     exponierte Person bin.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die MLP Banking AG nur Konten für Personen eröffnet, die im eigenen wirtschaftlichen 

Interesse handeln.

Mitwirkungspflicht des Kontoinhabers nach dem Geldwäschegesetz: 

Der Kontoinhaber ist verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der 

MLP Banking AG gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.

Einholung von  
Bonitätsauskünften

Übermittlung von 
Daten an die Schufa 
und Befreiung vom 
Bankgeheimnis

Die MLP Banking AG holt vor Abschluss des Vertrages und während der Vertragslaufzeit bei der Schufa Holding AG,  

Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (=Schufa) Auskunft über mich zum Zwecke der Identitäts- und Bonitätsprüfung ein. 

Die Bonitätsauskunft umfasst eine Bewertung auf Basis mathematisch-statischer Verfahren und evtl. Negativmerkmale 

(wie z. B. Überschuldung). Die Bonitätsauskunft ist Voraussetzung für die Kreditgewährung und eine erforderliche Daten-

verarbeitung.

Die MLP Banking AG übermittelt unter den gesetzlichen Voraussetzungen des Bundesdatenschutzgesetzes Daten an die 

Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden (=Schufa), und zwar in folgenden Fällen: 

• Im Falle des Vertragsabschlusses Angaben über die Beantragung, die Aufnahme, Laufzeit und Limits des Kredits sowie 

  Angaben über vertragsgemäße Abwicklung (vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) 

• Im Falle von Zahlungsstörungen Angaben über gegen mich bestehende fällige Forderungen, sofern die gesetzlichen  

  Voraussetzungen für die Datenübermittlung gegeben sind (z. B. vollstreckbare Forderung oder zweimalige Mahnung). 

• Im Falle vertragswidrigen Verhaltens Angaben über den Inhalt des nicht vertragsgemäßes Verhalten wie z. B. Betrug. 

Die Datenübermittlung erfolgt zum Zweck der Speicherung und Verarbeitung durch die Schufa. Diese verwendet die 

Angaben, um das Kreditrisiko und die Zahlungswahrscheinlichkeit zu berechnen (Scorewert). Die Schufa übermittelt die 

Daten an deren Vertragspartner zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit einer Person; Vertragspartner der Schufa sind Un-

ternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferungen finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute 

sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversor-

gungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die Schufa verwendet die Daten nur, wenn die Übermittlung rechtlich 

zulässig ist, z. B. bei glaubhaft gemachten überwiegenden berechtigtem Interesse.

Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der 

DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies 

zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaus-

tausch mit der Schufa dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen 

von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).

Ich entbinde die MLP Banking AG bezüglich der genannten Datenübermittlungen vom Bankgeheimnis.

 MLP CampusGirokonto 

 MLP Mastercard  
 für Studenten
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Zusätzliche 
Angaben

Die Kreditkarte ist mit einer Funktion zur bargeldlosen, kontaktlosen Zahlung ausgestattet. Mittels NFC-Chip in der Karte 

kann an entsprechenden Kartenlesegeräten kontaktlos bezahlt werden, bei Beträgen bis 25 Euro ist keine Unterschrift 

oder Eingabe einer PIN erforderlich. Dazu sind auf der Karte kartenspezifische, technische Daten wie z. B. die Währung, die 

eindeutige Identifikationsnummer der Karte (PAN= Primary Account Number - die Kartennummer der Kreditkarte -), das 

Ablaufdatum sowie Zeit und Höhe der letzten 10 bargeldlosen Transaktionen (Logfiles) gespeichert. Nicht gespeichert sind 

persönliche Angaben wie Name oder Geburtsdatum. Die gespeicherten Angaben sind eindeutig, jedoch unpersönlich. 

Die Kartennummer und das Ablaufdatum werden beim kontaktlosen Zahlvorgang unverschlüsselt zum Bezahlgerät übertra-

gen und dienen der eindeutigen Identifizierung. Ein Buchungsvorgang ist nur durch zugelassene Bezahlgeräte möglich.

Die Daten können nur ausgelesen werden, wenn entsprechende Lesegeräte auf weniger als 4 cm an die Karte herangeführt 

werden. Durch Aufbewahrung in Schutzhüllen oder entsprechenden Geldbörsen kann das unbeabsichtigte Auslesen vollstän-

dig verhindert werden.

Datenerhebung- und 
verarbeitung bei 
Kreditkarten mit  
Mastercard Kontakt-
los Funktion

Einwilligung zur  
Datenübermittlung  
an den MLP Bera-
ter und an die MLP 
Finanzberatung SE

Ich bin damit einverstanden, dass mein als selbständiger Handelsvertreter tätiger MLP Berater und die MLP Finanzbera-

tung SE 

• den Inhalt dieses Vertrages inklusive meiner persönlichen produktbezogenen Angaben, sowie 

• die Angaben über Entwicklung und Stand dieses Vertrages (je nach Vertrag, Umsätze, Geldanlageentwicklungen oder 

Einzelbuchungen)*;*(dieser Punkt gilt nicht für das Produkt Kreditkarte) 

einsehen und auf diese Daten zugreifen dürfen. Dies erfolgt zum Zweck meiner Beratung für die Dauer meiner jeweiligen 

Zusammenarbeit. 

Ich entbinde die MLP Banking AG bezüglich dieser Datenübermittlungen an meinen Berater und an die MLP Finanzbera-

tung SE vom Bankgeheimnis. 

Diese Einwilligung ist freiwillig und ich kann sie jederzeit ohne nachteilige Auswirkung auf diesen Vertrag streichen 
oder gegenüber der MLP Banking AG widerrufen. Mir ist gleichwohl bewusst, dass mein MLP Berater und MLP ohne 
Einwilligung für mich keine spartenübergreifende Beratung durchführen und nur eingeschränkt Produkte entspre-
chend meiner Finanzlage auswählen kann.

Eine Steuerpflicht oder steuerliche Ansässigkeit kann z. B. aufgrund folgender Gegebenheiten bestehen: Geburtsort USA, 

Staatsangehörigkeit USA, Wohnsitz USA, Besitz der GreenCard.

Genauere Informationen können Sie dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

den Vereinigten Staaten entnehmen:

LINK:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_ 

Informationen/Vereinigte_Staaten/vereinigte_staaten.html

Ich bin - jeder Kontoinhaber für sich - zusätzlich in den USA steuerpflichtig oder steuerlich ansässig: 

1. Kunde       ja     nein	

2. Kunde       ja     nein	

Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des Kontoinhabers. Über wesentliche Änderungen 

informiert der Kontoinhaber das Kreditinstitut binnen 30 Tagen.

Ich bin - jeder Kontoinhaber für sich - nur in Deutschland steuerlich ansässig:

1. Kunde       ja	   nein

2. Kunde       ja	   nein

Ich bin - jeder Kontoinhaber für sich - im Ausland steuerlich ansässig: 

zusätzlich zu Deutschland  	 ausschließlich  

1. Kunde 	

zusätzlich zu Deutschland  	 ausschließlich  

2. Kunde 	

Land

Land

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Ein geeigneter Nachweis in Form einer Wohnsitzbescheinigung ist beigefügt.

US TIN/SSN

US TIN/SSN
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Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Er-
klärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht 
vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246b § 2 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Artikel  246b § 1 Absatz 1 EGBGB und nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246b 
§ 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 12 sowie Artikel 248 § 4 Absatz 1 und § 11 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Da-
tenträger (z. B: Brief, Telefax, E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Name der Bank:	 MLP Banking AG
Straße:		  Alte Heerstraße 40
Ort:		  69168 Wiesloch

Telefax:		  +49 (0) 6222 3169-8676
e-Mail:		  konto-cardservice@mlp.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Überziehen 
Sie Ihr Konto ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überzie-
hungsmöglichkeit, können wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrages der Überziehung oder Überschreitung 
hinaus weder Kosten noch Zinsen verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Fol-
gen der Überziehung oder Überschreitung (z. B. anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur 
Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer 
Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem 
Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung 
von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum 
Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ih-
ren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr ge-
bunden, wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grund-
lage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

                                                                                			                          Ende der Widerrufsbelehrung

Einbeziehung  
der Geschäfts- 
bedingungen

Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind dieses Antragsformular, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und das Preis- 

und Leistungsverzeichnis der MLP Banking AG. Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die 

Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten, insbesondere handelt es sich 

hierbei um die Vertragsbedingungen zu MLP-Konten, die Vertragsbedingungen für die MLP-Kreditkarten, die Nutzungsbe-

dingungen für den MLP Financepilot, die Bedingungen für den Scheckverkehr, für die girocard, für den Überweisungsver-

kehr, sowie die Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren. Der Wortlaut der einzelnen 

Regelungen kann beim MLP Kundenservice, Telefon +49 (0) 6222 • 3169 • 4000 angefordert, unter der Internetadresse der 

MLP Banking AG (www.mlp-banking.de) oder bei meinem/meiner/unserem/unserer MLP Berater/in eingesehen und ange-

fordert werden. Ich kann/Wir können jederzeit die Übermittlung dieses Antragsformulars, der Vertragsbedingungen, der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, des Preis- und Leistungsverzeichnisses und Sonderbedingungen in Textform von der 

MLP Banking AG verlangen.
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Legitimations
prüfung

Antragsteller

Ausweisart

PA-/Reisepass-Nr.

Name und Ort der ausstellenden Behörde

Ausstellungsland

Ausstellungsdatum� (TT/MM/JJJJ)

Gültig bis� (TT/MM/JJJJ)

Die Legitimation des Kunden ist erfolgt. 

Eine leserliche Kopie mit erkennbarem Lichtbild des gültigen Ausweisdokuments liegt diesem Antrag bei. 
Die weiteren Angaben nach dem Geldwäschegesetz, insbesondere ein ggf. abweichender wirtschaftlich Berechtigter 
bzw. eine ggf. für den Vertragspartner auftretende Person wurden erhoben. 
Eine Wohnsitzfeststellung und die Erhebung der Steuer-ID wurden durchgeführt.

	
Datum	 (TT/MM/JJJJ)	 Stempel/Unterschrift MLP Berater/in

	
GS	 MA

Interne Vermerke Für Vermerke der erhobenen Daten gemäß Geldwäschegesetz und Sonstiges

	
Ort	 Datum	 (TT/MM/JJJJ)

Unterschrift

Unterschrift  
zur Empfangs
bestätigung

Ich habe ein Exemplar

– dieses Antrags MLP CampusGirokonto,

– des Informationsbogens für den Einleger,

– der Vertragsbedingungen MLP-Konten,

– der Vertragsbedingungen für die MLP-Kreditkarten,

– der Bedingungen für die girocard,

– der Nutzungsbedingungen für den MLP Financepilot,

– der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MLP Banking AG,

– der Bedingungen für den Überweisungsverkehr,

– der Bedingungen für den Scheckverkehr,

– der Bedingungen für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren,

– des Auszugs aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis,

– der Europäischen Standardinformationen bei Überziehungskrediten

erhalten.

	
Ort	 Datum	 (TT/MM/JJJJ)

	
Unterschrift Antragsteller

Unterschrift  
zum Antrag

	
Ort	 Datum	 (TT/MM/JJJJ)

	
Unterschrift Antragsteller
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INFORMATIONSBOGEN FÜR DEN EINLEGER

Mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes über die 
gesetzliche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. 
Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung und unter www.mlp-banking.de.

Einlagen bei der MLP Banking AG sind geschützt 
durch: 

Die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) (1)

Sicherungsobergrenze: 100 000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut (2)

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben
Kreditinstitut haben:

Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und die Gesamtsumme 
unterliegt der Obergrenze von 100 000 EUR (2)

Falls Sie ein Gemeinsschaftskonto mit einer oder 
mehreren anderen Personen haben:

Die Obergrenze von 100 000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger (3)

7 Arbeitstage (4)Erstattungsfrist bei Ausfall eines 
Kreditinstituts:

Euro Währung der Erstattung:

Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstrasse 28, 10178 Berlin, Deutschland

Postanschrift: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin

Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de

Weitere Informationen: www.edb-banken.de

Datum (TT /MM /JJJJ)Ort

Empfangsbestätigung

Unterschrift 2. AntragstellerUnterschrift 1. Antragsteller

Zusätzliche Informationen

(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle einer Insolvenz 
werden Ihre Einlagen bis zu 100 000 EUR vom Einlagensicherungssystem erstattet.

(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden die Einleger von 
dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100 000 EUR pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der 
Ermittlung dieser Summe alle bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90 000 EUR auf einem 
Sparkonto und 20 000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100 000 EUR erstattet.

(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100 000 EUR für jeden Einleger.

Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung oder eines 
ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100 000 EUR allerdings 
zusammengefasst und als Einlage eines einzigen Einlegers behandelt.

In Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100 000 Euro hinaus gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich 
über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de.

(4) Erstattung

Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die 

	 Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
	 Burgstrasse 28, 10178 Berlin, Deutschland 

	 Postanschrift: Postfach 11 04 48, 10834 Berlin

	 Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
	 E-Mail: info@edb-banken.de

Es wird Ihnen Ihre Einlage (bis zu 100 000 EUR) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstattet.

Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeit-
raum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädi-
gungseinrichtung deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de. 

Weitere wichtige Informationen

Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen geltende Ausnah-
men werden auf der Webseite des zuständigen Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob 
bestimmte Produkte gedeckt sind oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen. 

Name, Vorname Name, Vorname

Kundennummer(n) Kundennummer(n)
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Diese Hinweise sollen Sie unterstützen, den amtlich vorgeschriebenen Vordruck eines Freistellungsauftrages auszufüllen. Zusätzlich haben wir 
einige Themen, die immer wieder Fragen aufwerfen, aufgegriffen. Die hier genannten Hinweise erheben jedoch nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit. Gerne beantwortet auch Ihr MLP-Berater Ihre Fragen zum Thema Freistellungsauftrag und ist Ihnen bei der Auftragserteilung 
behilflich. 

1. Antragsteller 
Für jeden Kunden bzw. jedes Kundenehepaar/Lebenspartnerpaar darf nur ein Freistellungsauftrag abgegeben werden. Ehegatten/Lebenspartner 
können entweder einen gemeinsamen Freistellungsauftrag oder Einzel-Freistellungsaufträge erteilen. Nur der gemeinsame Freistellungsauftrag gilt 
sowohl für Gemeinschaftskonten/-depots als auch für Konten oder Depots, die auf den Namen eines einzelnen Ehegatten/Lebenspartner geführt 
werden. Für die Erteilung eines gemeinschaftlichen Freistellungsauftrages müssen beide Ehegatten/Lebenspartner unterschreiben, ungeachtet der 
Tatsache, ob sie die Zusammenveranlagung oder getrennte Veranlagung wählen.

Kinder sind mit ihren Einkünften selbstständig einkommenssteuerpflichtig, auch wenn sie noch minderjährig sind und im Haushalt der Eltern leben. 
Kinder (in der Regel vertreten durch die gesetzlichen Vertreter) können daher einen eigenen Freistellungsauftrag bis zum Höchstbetrag erteilen. 

2. Wirksamkeit des Freistellungsauftrages
Maßgeblich für die Berücksichtigung des Freistellungsauftrages ist das Eingangsdatum bei der MLP Banking AG. Der Freistellungsauftrag ist immer 
für Erträge des gesamten Kalenderjahres gültig. Es ist gesetzlich jedoch unzulässig, erstmalig erteilte oder geänderte Freistellungsaufträge für 
vorangegangene Kalenderjahre zu berücksichtigen. 

3. Identifikationsnummer 
Die Steuer-Identifikationsnummer (IdNr) besteht aus 11 Ziffern, ist personenbezogen und lebenslang gültig. Da schon ab Geburt eine Steuerpflicht 
begründet sein kann, erhalten auch Neugeborene eine eigene Identifikationsnummer durch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt). 
Ab dem 01.01.2011 kann ein Freistellungsauftrag nur erteilt werden, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge seine Identifikationsnummer (§ 139b 
der Abgabenordnung) und bei gemeinsamen Freistellungsaufträgen auch die Identifikationsnummer des Ehegatten/Lebenspartners mitteilt. 

Allgemeine Informationen zur Identifikationsnummer erhalten Sie im Internet unter www.identifikationsmerkmal.de oder über das steuerliche  
Info-Center des Bundeszentralamtes für Steuern. 

4. Heirat 
Bei Heirat eines Antragstellers bleibt der Einzel-Freistellungsauftrag für die Konten/Depots des Antragstellers so lange bestehen, bis ein neuer 
Einzel-Freistellungsauftrag oder ein gemeinsamer Freistellungsauftrag erteilt wird. 

5. Ehegatten-/Lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung
Voraussetzung für die Anwendung der ehegatten-/lebenspartnerübergreifenden Verlustverrechnung ist die Erteilung eines gemeinsamen 
Freistellungsauftrages. Wird nur die ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung gewünscht, so ist ein gemeinsamer 
Freistellungsauftrag über 0 € zu erteilen. Die Verlustverrechnung erfolgt jährlich einmalig zum Jahresende. Zunächst werden die Kapitaleinkünfte 
unter Berücksichtigung des Freistellungsauftrages getrennt für die Einzelkonten und –depots sowie für die Gemeinschaftskonten und –depots 
ermittelt. Zum Jahresende erfolgt dann einmalig die Verrechnung bestehender Verlustüberhänge über einen Ausgleich der einzelnen Verlusttöpfe. 

6. Dauernd getrennt lebende Ehepaare/Lebenspartner 
Für dauernd getrennt lebende Ehepaare/Lebenspartner entfällt das Wahlrecht zwischen Zusammenveranlagung und getrennter Veranlagung. Sie 
können keinen gemeinsamen Freistellungsauftrag mehr erteilen.

7. Im Trennungsjahr befindliche Ehepaare/Lebenspartner
Da im Trennungsjahr die Zusammenveranlagung noch möglich ist, kann der gemeinsame Freistellungsauftrag noch bestehen bleiben. Er muss erst 
für das auf das Jahr der Trennung folgende Jahr zurückgenommen werden. Ab Beginn des Folgejahres nach Trennung muss jeder, der nun dauernd 
getrennt lebenden Ehegatten/Lebenspartner, einen eigenen Freistellungsauftrag stellen, auch wenn die Ehe noch nicht rechtskräftig geschieden ist.

8. Tod des Antragstellers oder Ehegatten/Lebenspartner 
Der Freistellungsauftrag ist nach dem Tod des Kontoinhabers grundsätzlich nicht mehr zu berücksichtigen, da nach dem Tod die Erben Gläubiger der 
Kapitalerträge geworden sind. 



Freistellungsauftrag für Kapitalerträge und Antrag auf 
ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende 
Verlustverrechnung 
(Gilt nicht für Betriebseinnahmen und Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung) 
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An:  

MLP Banking AG, Postfach 13 79, 69154 Wiesloch 
 

 Erstmaliger Auftrag   Änderungsauftrag 
   (der früher erteile Auftrag wird somit ungültig) 
   

MLP-Kundennummer:           MLP-Kundennummer:          
 
 

Persönliche Angaben des Gläubigers der Kapitalerträge (Kontoinhaber) 
 

 Name, Vorname:           
 

ggf. abw. Geburtsname           

Geburtsdatum:               
 

Geburtsdatum:               
 

 

Straße und Hausnummer:           
 

 

PLZ, Ort, Land:                    
 

 

Identifikationsnummer des Gläubigers                                              
 

 

 

 

 

 

  Gemeinsamer Freistellungsauftrag1 

 

Persönliche Angaben des Ehegatten/des Lebenspartners 
 

 

Name, Vorname            
 

 

ggf. abw. Geburtsname:            

Geburtsdatum:               
 

Geburtsdatum:               
 

 

Identifikationsnummer des Ehegatten/des Lebenspartners bei gemeinsamem 
Freistellungsauftrag1 

                                            

 

Hiermit erteile ich/erteilen wir2 Ihnen den Auftrag, meine/unsere2 bei Ihrem Institut anfallenden Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen 
und/oder bei Dividenden und ähnlichen Kapitalerträgen die Erstattung von Kapitalertragsteuer zu beantragen, und zwar 

 
  bis zu einem Betrag von                                      € (bei Verteilung des Sparer-Pauschbetrages auf mehrere Kreditinstitute). 

  bis zur Höhe des für mich/uns2 geltenden Sparer-Pauschbetrages von insgesamt 801,00 €/1.602,00 €2. 

  über 0 €3 (sofern lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragt werden 
soll). 

 
Dieser Auftrag gilt ab dem 01.01.                                      bzw. ab Beginn der Geschäftsverbindung 

   so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir/uns2 erhalten. 

   bis zum 31.12.                                     .…... 
 

Die in dem Auftrag enthaltenen Daten und freigestellten Beträge werden dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) übermittelt. Sie dürfen zur 
Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer 
Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet sowie vom BZSt den Sozialleistungsträgern 
übermittelt werden, soweit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigenden Einkommens oder Vermögens erforderlich ist (§ 
45 d EStG). 

 
Ich versichere/Wir versichern2, dass mein/unser2 Freistellungsauftrag zusammen mit Freistellungsaufträgen an andere Kreditinstitute, 
Bausparkassen, das BZSt usw. den für mich/uns2 geltenden Höchstbetrag von insgesamt 801,00 €/1.602,00 €2  nicht übersteigt. Ich versichere/Wir 
versichern2 außerdem, dass ich/wir2 mit allen für das Kalenderjahr erteilten Freistellungsaufträgen für keine höheren Kapitalerträge als insgesamt 
801,00 €/1.602,00 €2 im Kalenderjahr die Freistellung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer in Anspruch nehme(n)2. 

 
Die mit dem Freistellungsauftrag angeforderten Daten werden aufgrund von § 44a Abs. 2 und 2a, § 45b Abs. 1 und § 45d Abs. 1 EStG erhoben. Die 
Angabe der steuerlichen Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der Freistellungsdaten an das BZSt erforderlich. Die Rechtsgrundlagen für 
die Erhebung der Identifikationsnummer ergeben sich aus § 139a Absatz 1 Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die 
Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden. 
 

Unterschriften 

 Ort, Datum:          
 

X  X 

Unterschrift   ggf. Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner gesetzliche(r) Vertreter 
 

 Zutreffendes bitte ankreuzen  
1) Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich. 
2) Nichtzutreffendes bitte streichen! 
3) Möchten Sie mit diesem Antrag lediglich eine ehegattenübergreifende/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen, so kreuzen Sie bitte dieses Feld an! 
 
Der Höchstbetrag von 1.602,00 € gilt nur bei Ehegatten/Lebenspartnern, die einen gemeinsamen Freistellungsauftrag erteilen und bei denen die Voraussetzungen einer 
Zusammenveranlagung i. S. des § 26 Absatz 1 Satz 1 EStG vorliegen. Der gemeinsame Freistellungsauftrag ist z. B. nach Auflösung der Ehe/Lebenspartnerschaft oder bei 
dauerndem Getrenntleben zu ändern. Erteilen Ehegatten/Lebenspartner einen gemeinsamen Freistellungsauftrag, führt dies am Jahresende zu einer Verrechnung der 
Verluste des einen Ehegatten/Lebenspartners mit den Gewinnen und Erträgen des anderen Ehegatten/Lebenspartners. Freistellungsaufträge können nur mit Wirkung 
zum Kalenderjahresende befristet werden. Eine Herabsetzung bis zu dem im Kalenderjahr bereits ausgenutzten Betrag ist jedoch zulässig. Sofern ein 
Freistellungsauftrag im laufenden Jahr noch nicht genutzt wurde, kann er auch zum 1. Januar des laufenden Jahres widerrufen werden. Der Freistellungsauftrag kann 
nur für sämtliche Depots oder Konten bei einem Kreditinstitut oder einem anderen Auftragnehmer gestellt werden.  
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1. Bedingungen für Gemeinschaftskonten
(Oder-Konten)

1.1. Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber darf über die Konten ohne Mitwirkung der 
anderen Kontoinhaber verfügen und zu Lasten der Konten alle 
mit der Kontoführung im Zusammenhang stehenden Verein­
barungen treffen, sofern nicht nachstehend etwas anderes 
geregelt ist:
a) Kreditverträge und Kontoüberziehungen: Für den Ab­

schluss und die Änderung von Kreditverträgen zu Lasten
der Konten ist die Mitwirkung aller Kontoinhaber erforder­
lich. Jedoch ist jeder Kontoinhaber selbständig berechtigt,
über die auf dem Gemeinschaftskonto etwa eingeräumten
Kredite jeder Art zu verfügen und von der Möglichkeit
vorübergehender Kontoüberziehungen im banküblichen
Rahmen Gebrauch zu machen.

b) Erteilung und Widerruf von Vollmachten: Eine Kontovoll­
macht kann nur von allen Kontoinhabern gemeinschaftlich
erteilt werden. Der Widerruf durch einen der Kontoinhaber
führt zum Erlöschen der Vollmacht. Über einen Widerruf ist
die MLP Banking AG unverzüglich und aus Beweisgründen
in Textform zu informieren.

c) Auflösung der Konten: Eine Auflösung der Konten kann nur
durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich erfolgen (zur
Ausnahme für den Todesfall siehe Ziffer 1.5)

1.2. Gesamtschuldnerische Haftung
Für die Verbindlichkeiten aus den Gemeinschaftskonten 
haften die Kontoinhaber als Gesamtschuldner, d. h., die 
MLP Banking AG kann von jedem einzelnen Kontoinhaber die 
Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern.

1.3. Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung
Jeder Kontoinhaber kann die Einzelverfügungsberechtigung 
eines anderen Kontoinhabers jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft der MLP Banking AG gegenüber widerrufen. Über 
den Widerruf ist die MLP Banking AG unverzüglich und aus 
Beweisgründen möglichst schriftlich zu unterrichten. Sodann 
können alle Kontoinhaber nur noch gemeinsam über die Kon­
ten verfügen.

1.4. Kontoauszüge
Kontoauszüge werden in der vereinbarten Form übermittelt. 
Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten ist (z. B. 
wegen Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird 
die MLP Banking AG die Mitteilung stets an den 1. Kontoinha­
ber richten. Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse,  
Kreditkündigungen sowie Ankündigungen von solchen Maß­
nahmen werden nur dem 1. Kontoinhaber zugeleitet. Der 
1. Kontoinhaber hat Vollmacht zur Prüfung und Genehmigung
(auch durch Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen) von
Kontoauszügen, Rechnungsabschlüssen, Kreditkündigungen
sowie Ankündigungen für den 2. Kontoinhaber.

1.5. Regelung für den Todesfall eines Kontoinhabers
Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse 
des/der anderen Kontoinhaber(s) unverändert bestehen. 
Jedoch kann/ können der/die überlebende(n) Kontoinhaber 
ohne Mitwirkung der Erben die Konten auflösen. Die Rechte 
des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaft­
lich wahrgenommen. Das Recht zum Widerruf der Einzel­
verfügungsberechtigung steht jedoch jedem Erben allein 
zu. Widerruft ein Miterbe, bedarf jede Verfügung über die 
Konten seiner Mitwirkung. Widerrufen sämtliche Miterben 
die Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so 
können sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich mit 
sämtlichen Miterben über die Konten verfügen.

2. Bedingungen für das MLP Tagesgeldkonto
Ich bin/ Wir sind einverstanden, dass die MLP Banking AG 
berechtigt ist, das Tagesgeldkonto aufzulösen,  sofern sechs 
Monate nach Kontoeröffnung kein Geldeingang verzeichnet 
wurde. Die Kontoführung erfolgt ausschließlich auf 
Guthabenbasis. Das Guthaben ist täglich ohne Kündigungsfrist 
verfügbar. Das Tagesgeldkonto dient nicht  zur Abwicklung 
von Zahlungsverkehrsvorgängen. Die MLP Banking AG wird auf 
das Konto gezogene Lastschriften nicht einlösen. Einzahlungen 
sind durch Überweisung und durch Bareinzahlungen bei 
fremden Kreditinstituten möglich. Die MLP Banking AG wird 
auf das Guthaben Zinsen in Höhe der für die jeweiligen 
Anlagebeträge geltenden Zinssätze zahlen. Die Zinssätze sind 
variabel. Die MLP Banking AG ist berechtigt, die Zinssätze in 
Verbindung mit den für diese geltenden Anlagebeträge nach 
billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches Gesetzbuch) zu ändern.  
Die jeweils maßgeblichen Zinssätze in Verbindung mit den  für 
diese geltenden Anlagebeträge werden im Preis­ und  
Leistungsverzeichnis bekannt gegeben, das beim MLP Berater, 
unter der Internetadresse der MLP Banking AG (www.mlp.de) 
eingesehen werden kann und auf Wunsch jederzeit zugesandt 
wird. Die Zinssätze können auch jederzeit telefonisch beim 
MLP Kundenservice oder online über den MLP Financepilot 
abgerufen werden. Die Zinsen werden vierteljährlich zum Ende 
eines Kalenderquartals dem Konto gutgeschrieben.

3. Bedingungen für die eingeräumte Überziehungs-
möglichkeit (Überziehungskredit) und die
geduldete Überziehung des MLP KomfortKontos
bzw. des MLP PremiumKontos

3.1. Überziehungskredit
Der Überziehungskredit ist ein Darlehensvertrag, mit welchem 
dem Kreditnehmer das Recht eingeräumt wird, sein laufendes 
Konto (MLP KomfortKonto) bis zur vereinbarten Höhe zu 
überziehen. Der Überziehungskredit kann bei Bedarf ganz  
oder teilweise, ohne nochmalige Rücksprache mit der  
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MLP Banking AG einmalig oder auch wiederholt in Anspruch 
genommen werden. Sollzinsen werden nur für die Dauer und 
den Betrag der tatsächlichen Inanspruchnahme in Rechnung 
gestellt. Die Sollzinsen werden jeweils mit dem nächsten Rech­
nungsabschluss (vierteljährlich zum Kalenderquartalsende) 
fällig und dem laufenden Konto belastet. Außer den Sollzinsen 
fallen für die Inanspruchnahme des Überziehungskredits keine 
weiteren laufenden Kosten an.

Der Sollzinssatz ist veränderlich. Die MLP Banking AG ist nach 
dem im Folgenden beschriebenen Verfahren berechtigt, den 
Sollzinssatz zu erhöhen und verpflichtet den Sollzinssatz zu 
senken. Die Berechtigung und Verpflichtung zur Sollzins­
satzänderung orientiert sich an der Veränderung des EZB-
Zinssatzes (Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte der 
Europäischen Zentralbank).
Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz der MLP Banking AG 
9,50 % jährlich und der EZB-Zinssatz 1,00 % jährlich. Diese 
Differenz der beiden Zinssätze ist für das Vertragsverhältnis 
maßgeblich und beträgt 8,50 Prozentpunkte (Maximaldiffe-
renz).

Die MLP Banking AG vergleicht regelmäßig zum 01.03., 01.06., 
01.09., 01.12. eines Kalenderjahres (Vergleichstag) den zu 
diesem Tag gültigen EZB-Zinssatz mit dem maßgeblichen Wert 
zum Referenztag. Referenztag ist der Vergleichstag, der zur 
letzten Sollzinsanpassung durch die MLP Banking AG ge­
führt hat. 1. Referenztag im Sinne dieser Bedingungen ist der 
01.03.2011.
Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem 
Referenztag um mehr als 0,20 Prozentpunkte (relevante 
Veränderung) erhöht, ist die MLP Banking AG unter Beachtung 
der Maximaldifferenz berechtigt (aber nicht verpflichtet), den 
Sollzinssatz für den Überziehungskredit höchstens um die 
Veränderung des EZB-Zinssatzes (entsprechende Anzahl von 
Prozentpunkten) anzuheben. Im Falle der Anhebung erfolgt 
diese mit Wirkung zum 1. Kalendertag des auf den Vergleichs­
tag folgenden Kalenderquartals.
Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem Referenz­
tag um mehr als 0,20 Prozentpunkte (relevante Änderung) 
ermäßigt, ist die MLP Banking AG unter Beachtung der Maximal­
differenz verpflichtet, den Sollzinssatz für den Überziehungs­
kredit mindestens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes 
(entsprechende Anzahl von Prozentpunkten) zu senken. Die 
Sollzinssatzsenkung erfolgt mit Wirkung zum 1. Kalendertag des 
auf den Vergleichstag folgenden Kalenderquartals.

Nutzt die MLP Banking AG ihr Recht zur Erhöhung des Sollzins­
satzes nach diesen Bedingungen nicht oder nicht voll aus, ist 
sie erst dann wieder zur Senkung des Sollzinssatzes verpflich­
tet, wenn der EZB-Zinssatz in relevanter Weise (relevante 
Veränderung) über den zuvor nicht ausgenutzten Anstieg 
hinaus gesunken und die Maximaldifferenz erreicht ist. Nicht 
ausgenutzte Erhöhungen können jederzeit bis zur Erreichung 
der Maximaldifferenz nachgeholt werden.
Senkt die MLP Banking AG den Sollzinssatz freiwillig stärker als 
sie nach diesen Bedingungen verpflichtet ist, ist sie erst dann 
wieder zur weiteren Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, 
wenn der EZB-Zinssatz in relevanter Weise (relevante Verän­

derung) über diese freiwillige Senkung hinaus gesunken und 
die Maximaldifferenz erreicht ist. Freiwillige Sollzinssatzsen­
kungen können jederzeit bis zur Erreichung der Maximaldiffe­
renz zurückgenommen werden.

Die MLP Banking AG informiert in vierteljährlichen Abständen 
über den angepassten Sollzinssatz. Diese Information kann 
auch auf dem Kontoauszug oder dem Rechnungsabschluss für 
das MLP KomfortKonto bzw. MLP PremiumKonto, auf dem der 
Überziehungskredit in Anspruch genommen wird, erfolgen. 
Der jeweils gültige Sollzinssatz sowie der Zeitpunkt der letzten 
Anpassung des Sollzinssatzes kann auch dem jeweils aktuellen 
Preis- und Leistungsverzeichnis der MLP Banking AG entnom­
men werden. Die Höhe des EZB-Zinssatzes und seine Entwick­
lung kann in den Geschäftsräumen der MLP Banking AG und 
unter der Internetadresse www.mlp.de eingesehen werden. 
EZB-Zinssatz ist der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsge­
schäfte der Europäischen Zentralbank. Hauptrefinanzierungs­
geschäfte sind das wichtigste geldpolitische Instrument des 
Eurosystems, mit dem die Europäische Zentralbank die Zinsen 
und die Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über 
ihren geldpolitischen Kurs gibt (Leitzinsen). Der EZB-Zinssatz 
wird von der Deutschen Bundesbank in den Monats- und Jah­
resberichten und auf der Internetseite www.bundesbank.de 
als Mindestbietungssatz bzw. Festsatz veröffentlicht. Tritt an 
die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zinssatz der Europä­
ischen Zentralbank zur Steuerung der Liquidität am Geldmarkt, 
so ist dieser als neuer EZB-Zinssatz für die Zinsanpassungen 
maßgeblich.

3.2. Geduldete Überziehung
Verfügungen dürfen nur im Rahmen des Kontoguthabens oder  
einer eingeräumten Überziehungsmöglichkeit (Überziehungs­
kredit) vorgenommen werden. Sollte es darüber hinaus zu 
einer Inanspruchnahme kommen (geduldete Überziehung), 
so ist dieser Betrag unverzüglich an die MLP Banking AG zu 
zahlen. Für geduldete Überziehungen fällt ein höherer Sollzins 
an. Auch wenn Überschreitungen eines eingeräumten Über­
ziehungskredites geduldet worden sind, erweitern diese nicht 
den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.
Der Sollzinssatz für die geduldete Überziehung ist veränder­
lich. Die MLP Banking AG ist entsprechend dem in Ziffer 3.1. 
beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu 
erhöhen und verpflichtet den Sollzinssatz zu senken, jedoch 
mit folgender Änderung:
Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz für die geduldete Über­
ziehung der MLP Banking AG 12,50 % jährlich und der EZB-
Zinssatz 1,00 % jährlich. Die Differenz der beiden Zinssätze ist 
für das Vertragsverhältnis maßgeblich und beträgt 11,50 Pro­
zentpunkte (Maximaldifferenz).
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4. Bedingungen für die eingeräumte Überziehungs-
möglichkeit (Überziehungskredit) und die  
geduldete Überziehung des MLP KomfortKontos 
classic

4.1. Überziehungskredit
Der Überziehungskredit ist ein Darlehensvertrag, mit welchem 
dem Kreditnehmer das Recht eingeräumt wird, sein laufendes  
Konto (MLP KomfortKonto classic) bis zur vereinbarten Höhe 
zu überziehen. Der Überziehungskredit kann bei Bedarf 
ganz oder teilweise, ohne nochmalige Rücksprache mit der 
MLP Banking AG einmalig oder auch wiederholt in Anspruch 
genommen werden. Sollzinsen werden nur für die Dauer und 
den Betrag der tatsächlichen Inanspruchnahme in Rechnung 
gestellt. Die Sollzinsen werden jeweils mit dem nächsten Rech­
nungsabschluss (vierteljährlich zum Kalenderquartalsende) 
fällig und dem laufenden Konto belastet. Außer den Sollzinsen 
fallen für die Inanspruchnahme des Überziehungskredits keine 
weiteren laufenden Kosten an.

Der Sollzinssatz ist veränderlich. Die MLP Banking AG ist nach 
dem im Folgenden beschriebenen Verfahren berechtigt, den 
Sollzinssatz zu erhöhen und verpflichtet den Sollzinssatz zu 
senken. Die Berechtigung und Verpflichtung zur Sollzins­
satzänderung orientiert sich an der Veränderung des EZB-
Zinssatzes (Zinssatz für Hauptrefinanzierungsgeschäfte der 
Europäischen Zentralbank).
Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz der MLP Banking AG 
8,70 % jährlich und der EZB-Zinssatz 1,00 % jährlich. Diese 
Differenz der beiden Zinssätze ist für das Vertragsverhältnis 
maßgeblich und beträgt 7,70 Prozentpunkte (Maximaldiffe-
renz).

Die MLP Banking AG vergleicht regelmäßig zum 01.03., 01.06., 
01.09., 01.12. eines Kalenderjahres (Vergleichstag) den zu 
diesem Tag gültigen EZB-Zinssatz mit dem maßgeblichen Wert 
zum Referenztag. Referenztag ist der Vergleichstag, der zur 
letzten Sollzinsanpassung durch die MLP Banking AG ge­
führt hat. 1. Referenztag im Sinne dieser Bedingungen ist der 
01.03.2011.
Ist zum Vergleichtag der EZB-Zinssatz  gegenüber dem Refe­
renztag um mehr als 0,20 Prozentpunkte (relevante Verän-
derung) erhöht, ist die MLP Banking AG unter Beachtung der 
Maximaldifferenz berechtigt (aber nicht verpflichtet), den 
Sollzinssatz für den Überziehungskredit höchstens um die 
Veränderung des EZB-Zinssatzes (entsprechende Anzahl von 
Prozentpunkten) anzuheben. Im Falle der Anhebung erfolgt 
diese mit Wirkung zum 1. Kalendertag des auf den Vergleichs­
tag folgenden Kalenderquartals.
Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem Refe­
renztag um mehr als 0,20 Prozentpunkte (relevante Verände-
rung) ermäßigt, ist die MLP Banking AG unter Beachtung der 
Maximaldifferenz verpflichtet, den Sollzinssatz für den Überzie­
hungskredit mindestens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes 
(entsprechende Anzahl von Prozentpunkten) zu senken. Die 
Sollzinssatzsenkung erfolgt mit Wirkung zum 1. Kalendertag des 
auf den Vergleichstag folgenden Kalenderquartals.

Nutzt die MLP Banking AG ihr Recht zur Erhöhung des Sollzins­
satzes nach diesen Bedingungen nicht oder nicht voll aus, ist 
sie erst dann wieder zur Senkung des Sollzinssatzes verpflich­

tet, wenn der EZB-Zinssatz in relevanter Weise (relevante 
Veränderung) über den zurvor nicht ausgenutzten Anstieg 
hinaus gesunken und die Maximaldifferenz erreicht ist. Nicht 
ausgenutzte Erhöhungen können jederzeit bis zur Einreichung 
der Maximaldifferenz nachgeholt werden.
Senkt die MLP Banking AG den Sollzinssatz freiwillig stärker als 
sie nach diesen Bedingungen verpflichtet ist, ist sie erst dann 
wieder zur weiteren Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, 
wenn der EZB-Zinssatz in relevanter Weise (relevante Verän­
derung) über diese freiwillige Senkung hinaus gesunken und 
die Maximaldifferenz erreicht ist. Freiwillige Sollzinssatzsen­
kungen können jederzeit bis zur Erreichung der Maximaldiffe­
renz zurückgenommen werden.

Die MLP Banking AG informiert in vierteljährlichen Abständen 
über den angepassten Sollzinssatz. Diese Information kann 
auch auf dem Kontoauszug oder dem Rechnungsabschluss 
für das MLP KomfortKonto classic, auf dem der Über­
ziehungskredit in Anspruch genommen wird, erfolgen. Der 
jeweils gültige Sollzinssatz sowie der Zeitpunkt der letzten 
Anpassung des Sollzinssatzes kann auch dem jeweils aktuellen 
Preis- und Leistungsverzeichnis der MLP Banking AG entnom­
men werden. Die Höhe des EZB-Zinssatzes und seine Entwick­
lung kann in den Geschäftsräumen der MLP Banking AG und 
unter der Internetadresse www.mlp.de eingesehen werden. 
EZB-Zinssatz ist der Zinssatz für Hauptrefinanzierungsge­
schäfte der Europäischen Zentralbank. Hauptrefinanzierungs­
geschäfte sind das wichtigste geldpolitische Instrument des 
Eurosystems, mit dem die Europäische Zentralbank die Zinsen 
und die Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über 
ihren geldpolitischen Kurs gibt (Leitzinsen). Der EZB-Zinssatz 
wird von der Deutschen Bundesbank in den Monats- und Jah­
resberichten und auf der Internetseite www.bundesbank.de 
als Mindestbietungssatz bzw. Festsatz veröffentlicht. Tritt an 
die Stelle des EZB-Zinssatzes ein anderer Zinssatz der Europä­
ischen Zentralbank zur Steuerung der Liquidität am Geldmarkt, 
so ist dieser als neuer EZB-Zinssatz für die Zinsanpassung 
maßgeblich.

4.2. Geduldete Überziehung
Verfügungen dürfen nur im Rahmen des Kontoguthabens oder 
einer eingeräumten Überziehungsmöglichkeit (Überziehungs­
kredit) vorgenommen werden. Sollte es darüber hinaus zu 
einer Inanspruchnahme kommen (geduldete Überziehung), 
so ist dieser Betrag unverzüglich an die MLP Banking AG zu 
zahlen. Für geduldete Überziehungen fällt ein höherer Sollzins 
an. Auch wenn Überschreitungen eines eingeräumten Über­
ziehungskredites geduldet worden sind, erweitern diese nicht 
den ursprünglich eingeräumten Kreditrahmen.
Der Sollzinssatz für die geduldete Überziehung ist veränder­
lich. Die MLP Banking AG ist entsprechend dem in Ziffer 4.1. 
beschriebenen Verfahren berechtigt, den Sollzinssatz zu 
erhöhen und verpflichtet den Sollzinssatz zu senken, jedoch 
mit folgender Änderung:
Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz für die geduldete Über­
ziehung der MLP Banking AG 11,70 % jährlich und der EZB-
Zinssatz 1,00 % jährlich. Die Differenz der beiden Zinssätze ist 
für das Vertragsverhältnis maßgeblich und beträgt 10,70 Pro­
zentpunkte (Maximaldifferenz).
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5. Änderungen der Vertragsbedingungen
MLP Konten
Änderungen dieser Vertragsbedingungen werden dem Kunden 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der MLP Banking AG im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (MLP Fi­
nancepilot), können die Änderungen auch auf diesem Wege 
angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden gilt als er­
teilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt 
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die MLP Ban­
king AG in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Der Kunde kann den von der Änderung betroffenen Vertrag 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die MLP Banking AG in ihrem Ange­
bot besonders hinweisen.
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I. Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1. Verwendungsmöglichkeiten

1.1 Zu Zahlungsverkehrszwecken
Die von der MLP Banking AG (nachfolgend Bank) ausgege-
bene MLP Kreditkarte (MasterCard) kann der Karteninhaber 
im Inland und als weitere Dienstleistung auch im Ausland im 
Rahmen des MasterCard-Verbundes einsetzen
• zum Bezahlen bei Vertragsunternehmen vor Ort an

automatisierten Kassen oder online und
• darüber hinaus als weitere Dienstleistung zum Abheben

von Bargeld an Geldautomaten sowie an Kassen von
Kreditinstituten, dort zusätzlich gegen Vorlage eines
Ausweispapiers (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die
Geldautomaten im Rahmen des Bargeldservices sind an den
Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der MLP Kreditkarte
zu sehen sind. Soweit mit der MLP Kreditkarte zusätzliche
Leistungen (z.B. Hilfe in Notfällen, Versicherungen) verbunden
sind, richtet sich dies nach den insoweit geltenden
besonderen Regeln.
Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur
Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-
Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonder-
bedingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen,
es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die
digitale Karte gelten ergänzend die gesondert mit der Bank
vereinbarten Nutzungsbedingungen für die digitale Karte.

1.2 Als Speichermedium für Zusatzanwendungen
Verfügt die an den Kunden ausgegebene MLP Kreditkarte über 
einen Chip, so kann die MLP Kreditkarte auch als Speicherme-
dium für Zusatzanwendungen
• der kartenausgebenden Bank nach Maßgabe des mit der

Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzan-
  wendung) oder
• eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit diesem

abgeschlossenen Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatz
anwendung) verwendet werden.

2. Persönliche Geheimzahl (PIN)
Für die Nutzung von automatisierten Kassen bei Vertragsunter-
nehmen und von Geldautomaten kann dem Karteninhaber für
seine Karte eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung
gestellt werden. Die Karte kann an automatisierten Kassen so-
wie an Geldautomaten, an denen im Zusammenhang mit der
Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden muss, nicht
mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinander
falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in die-
sem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden
Stelle, in Verbindung setzen.

3. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Kartenin-
haber
(1) Bei Nutzung der MLP Kreditkarte ist entweder

• ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunter- 

  nehmen die Kartendaten übertragen hat, oder
• an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN

einzugeben.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und
Vertragsunternehmen kann der Karteninhaber – insbe-
sondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvorfalls im
Rahmen eines fernmündlichen Kontakts – ausnahmsweise
darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und statt-
dessen lediglich seine MLP-Kreditkartennummer angeben.
Beim Karteneinsatz an automatisierten Kassen kann von der
Eingabe der PIN abgesehen werden:
• Zur Bezahlung von Verkehrsnutzungsentgelten oder Park-
  gebühren an unbeaufsichtigten automatisierten Kassen.
• Zur kontaktlosen Bezahlung von Kleinbeträgen. Hierbei ist

die MLP-Kreditkarte mit Kontaktlosfunktion an ein Karten-
  lesegerät zu halten. Es gelten die von der Bank festgelegten

Betrags- und Nutzungsgrenzen.
Bei Online-Bezahlvorgängen erfolgt die Authentifizierung
des Karteninhabers, indem er auf Anforderung die geson-
dert vereinbarten Authentifizierungselemente einsetzt.
Authentifizierungselemente sind
• Wissenselemente (etwas, das der Karteninhaber weiß, zum

Beispiel Online-Passwort),
• Besitzelemente (etwas, das der Karteninhaber besitzt, zum
Beispiel mobiles Endgerät zur Erzeugung zum Empfang von 
einmal verwendbaren Transaktionsnummern [TAN] als Be-

  sitznachweis) oder
• Seinselemente (etwas, das der Karteninhaber ist, z.B.

Fingerabdruck).
(2) Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die

Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzah-
lung. Soweit dafür zusätzlich die Unterschrift, eine PIN oder
ein sonstiges Authentifizierungselement gefordert wird,
wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der 
Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kar-
tenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung
ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass
die Bank die für die Ausführung der Kartenzahlung notwen-
digen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verar-
beitet, übermittelt und speichert.

4. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrages
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers 
einen im Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. 1.7) 
verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
• der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst

worden ist und
• der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu

sperrenden Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonsti-
ger gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei,
nachdem ihr der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden
oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

Vertragsbedingungen
für die MLP Kreditkarten
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5. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
• sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN oder seinem son-
  stigen Authentifizierungselement legitimiert hat,
• der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen der

Karte oder die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten
ist oder

• die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die
Karte eingesetzt wird, oder beim Online-Einsatz auf dem verein-
barten Weg, unterrichtet.

6. Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst.
Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese
verpflichtet sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag
spätestens an dem im Preis- und Leistungsverzeichnis ange-
gebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht.

7. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf die MLP Kreditkarte nur innerhalb des
Verfügungsrahmens der Karte und nur in der Weise nutzen,
dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei Fälligkeit gewährlei-
stet ist. Der Karteninhaber kann mit seiner Bank eine Änderung
seines Verfügungsrahmens der Karte vereinbaren. Auch wenn
der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht ein-
hält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu
verlangen, die aus der Nutzung der MLP Kreditkarte entstehen.
Die Genehmigung einzelner MLP Kreditkarten-Umsätze
führt weder zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhöhung
eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der
Erwartung, dass ein Ausgleich der MLP Kreditkarten-Umsätze
bei Fälligkeit gewährleistet ist. Übersteigt die Buchung von
MLP Kreditkarten-Umsätzen ein vorhandenes Kontoguthaben
oder einen vorher für das Konto eingeräumten Kredit, so führt
die Buchung zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

8. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

8.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat seine Karte nach Erhalt unverzüglich
auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte 
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu
verhindern, dass sie abhanden kommt oder missbräuchlich
verwendet wird. Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt
im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede Person, die
im Besitz der Karte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr missbräuch-
liche Verfügungen zu tätigen.

8.3 Geheimhaltung der PIN
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine ande-
re Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheimzahl (PIN)
erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt
oder in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt wer-
den. Jede Person, die die PIN kennt und in den Besitz der Karte
kommt beziehungsweise die MLP-Kreditkarten-Nummer 
kennt, hat die Möglichkeit, missbräuchliche Verfügungen zu 

tätigen (z.B. Geld an Geldautomaten abzuheben).

8.4 Schutz der Authentifizierungselemente für Online-
Bezahlvorgänge
Der Karteninhaber hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu tref-
fen, um seine mit der Bank vereinbarten Authentifizierungse-
lemente für Online-Bezahlvorgänge (siehe Nummer 3 letzter 
Unterabsatz dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu 
schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Authentifi-
zierungselemente für Online-Bezahlvorgänge missbräuchlich 
verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt 
werden.
Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente für 
Online-Bezahlvorgänge hat der Karteninhaber vor allem Fol-
gendes zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z.B. das Online-Passwort, sind ge-
heim zu halten; sie dürfen insbesondere
• nicht mündlich (z.B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt

werden,
• nicht außerhalb von Online-Bezahlvorgängen in Textform

(z.B. per E-Mail oder Messenger-Dienst) weiter gegeben
werden,

• nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z.B. Speiche-
  rung des Online-Passworts im Klartext im mobilen Endgerät)

werden und
• nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen

mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement
(z.B. mobiles Endgerät) oder zur Prüfung des Seinselements
(z.B. mobiles Endgerät mit Anwendung für Kreditkarten-

  zahlung und Fingerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z.B. ein mobiles Endgerät, sind vor
Missbrauch zu schützen, insbesondere
• ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das

mobile Endgerät des Karteninhabers (z.B. Mobiltelefon) nicht
zugreifen können,

• ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf dem
mobilen Endgerät (z.B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung
für Kreditkartenzahlungen (z.B. Karten-App, Authentifizie-

  rungs-App) nicht nutzen können,
• ist die Anwendung für Online-Bezahlvorgänge (z.B. Karten-

App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen Endgerät des
Teilnehmers zu deaktivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz
an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z.B. durch Verkauf oder
Entsorgung des Mobiltelefons) und

• dürfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. TAN) nicht
außerhalb der Online-Bezahlvorgänge mündlich (z.B. per
Telefon) oder in Textform (z.B. per E-Mail, Messenger-Dienst)
weiter gegeben werden.

(c) Seinselemente, wie z.B. Fingerabdruck des Karteninhabers,
dürfen auf einem mobilen Endgerät des Karteninhabers für
Online-Bezahlvorgänge nur dann als Authentifizierungsele-
ment verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät
keine Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind
auf dem mobilen Endgerät, das für das Online-Bezahlvorgänge
genutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert,
ist für Online-Bezahlvorgänge das von der Bank ausgegebene
Wissenselement (z.B. Online-Passwort) zu nutzen und nicht
das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement.
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8.5 Kontrollpflichten bei Online-Bezahlvorgängen
Sollten bei Online-Bezahlvorgängen an den Karteninhaber 
Angaben zum Zahlungsvorgang (z.B. der Name des Vertrags-
unternehmens und der Verfügungsbetrag) mitgeteilt werden, 
sind diese Daten vom Karteninhaber auf Richtigkeit zu prüfen.

8.6 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninha-
bers
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner

Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige
nicht autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder für Online-
Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungselemente
fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende
Stelle, oder eine Repräsentanz des MasterCard-Verbundes
unverzüglich zu unterrichten, um die MLP Kreditkarte
sperren zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine
Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem
Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat
jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich bei der
Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere
Person unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist,
eine missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht
autorisierte Nutzung von Karte, PIN oder für Online-
Bezahlvorgänge vereinbarter Authentifizierungselemente
vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige
abgeben. Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen,
missbräuchlich verwendeten oder sonst nicht autorisiert
genutzten Karte berechnet die Bank dem Karteninhaber
das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank ausgewie-
sene Entgelt, das allenfalls die ausschließliche und unmit-
telbar mit dem Ersatz verbundenen Kosten abdeckt. Satz 1
gilt nicht, wenn die Bank die Umstände die zur Ausgabe der
Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten hat oder diese ihn
zuzurechnen sind.

(3) Befindet sich auf der Karte ein TAN-Generator oder eine
Signaturfunktion für das Online-Banking, so hat die Sperre
der Karte auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs
zur Folge.

(4) Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in
Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der MLP-
Kreditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich,
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer
bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber
der kartenausgebenden Bank in Betracht und richtet sich
nach dem mit der kartenausgebenden Bank abgeschlos-
senen Vertrag.

(5) Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststel-
lung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten
Kartenverfügung zu unterrichten.

9. Zahlungsverpflichtung des Karteninhaber
Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den
Kreditinstituten, die die MLP Kreditkarte an ihren Geldauto-
maten akzeptieren, verpflichtet, die vom Karteninhaber mit
der Karte getätigten Umsätze zu begleichen. Die Bank un-
terrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich
auf dem vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit
der Begleichung der Kartenumsätze entstehenden Aufwen-
dungen. Mit Karteninhabern, die keine Verbraucher sind, wird

die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung 
gesondert vereinbart. Der Betrag ist fällig, nachdem die Bank 
dem Karteninhaber Abrechnung erteilt hat. Nach Erteilung der 
Abrechnung werden die Umsätze dem vereinbarten Abrech-
nungskonto belastet. Abweichend hiervon werden Umsätze
aus mit der MLP Kreditkarte getätigten Bargeldabhebungen an
Geldautomaten und Kassen von Kreditinstituten (Bargeld-
service) nicht erst nach Abrechnung, sondern unverzüglich 
nach Begleichung der Kartenumsätze durch die Bank dem als 
Abrechnungskonto zur MLP Kreditkarte hinterlegten Girokonto
belastet. Die Beträge aus dem Bargeldservice sind somit be-
reits mit Begleichung der Kartenumsätze durch die Bank fällig. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Kartenin-
habers aus seinem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunter-
nehmen, bei dem die Karte eingesetzt wurde, sind unmittelbar 
gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend zu machen.

10. Fremdwährungsumrechnung
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht
auf Euro lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet.
Die Bestimmung des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten
Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung des Karteninhabers wirksam.

11. Entgelte
(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten

Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spä-
testens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-
Banking = MLP Financepilot), können die Änderungen auch
auf diesem Wege angeboten werden. Der Karteninhaber
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt
ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ableh-
nen. Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt,
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in
ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Karteninhaber Änderungen der Entgelte
angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf
dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot
besonders hinweisen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdienste-
rahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12
Absatz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von
Karteninhabern, die keine Verbraucher sind, bleibt es bei
den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

12. Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Karten-
inhabers

12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
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Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form
• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertrags-
unternehmen
hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem
Karteninhaber den Betrag unverzüglich und ungekürzt zu er-
statten. Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die
nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass
die Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf
andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht,
dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt,
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs-
verdacht nicht bestätigt.

12.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspä-
teter Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften

Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung in Form
• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Ver-
  tragsunternehmen
kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages inso-
weit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder
fehlerhaft war. Wurde der Betrag einem Konto belastet,
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung
befunden hätte.

(2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der
Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit
verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten
Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto
belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist
in Nummer I.6 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfän-
ger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser
die Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des
Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung
ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht nach Satz 1
gilt nicht wenn der Karteninhaber kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder
fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung
auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen und ihn
über das Ergebnis unterrichten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund
einer nicht autorisierten, einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle 
einer nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausfüh-
rung einer autorisierten Kartenverfügung kann der

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

Karteninhaber von der Bank einen Schaden, der nicht bereits 
von Nummer I.12.1 und I.12.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. 
Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. 
Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu 
vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vor-
gegeben hat. Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um 
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem 
Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes1, beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs 
beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuld-
haftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, 
in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu 
tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500,– 
Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese betragsmäßige Haf-
tungsbeschränkung gilt nicht
• für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
• für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
• für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden,

wenn der Karteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach 
Nummern I.12.1 bis I.12.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nummern I.12.1 bis I.12.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Bank nicht späte-
stens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Karten-
verfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht 
autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung
handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn
die Bank den Karteninhaber über die aus der Kartenverfügung
resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem für 
Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat;
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung
maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer I.12.3 kann der
Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser
Frist verhindert war.

12.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung
ohne genaue Betragsangabe und Frist für die Geltendma-
chung des Anspruchs
(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche

und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages verlan-
gen, wenn er eine Kartenverfügung bei einem Vertragsun-
ternehmen in der Weise autorisiert hat, dass
• bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben

wurde und
• der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der

Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausgabe-
verhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den jewei-
ligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können;
mit einem etwaigen Währungsumtausch zusammenhän-
gende Gründe bleiben außer Betracht, wenn der
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vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde.
Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank
die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Erstat-
tungstungsanspruch herleitet.

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er
nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Zeitpunkt der
Belastung des Umsatzes auf dem Abrechnungskonto gegen-
über der Bank geltend gemacht wird.

12.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nummern
I.12.1 bis I.12.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch
begründenden Umstände
• auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr
nicht hätten vermieden werden können, oder

• von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
herbeigeführt wurden.

13. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte
Kartenverfügungen

13.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie
ihm gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder werden
die Karten oder die für Online-Bezahlvorgänge vereinbarten
Authentifizierungselemente sonst missbräuchlich verwendet
oder kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfü-
gungen in Form
• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Ver-
  tragsunternehmen,
so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeit-
punkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von
maximal 50,– Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den
Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Ab-
handenkommen oder sonstigem Missbrauch ein Verschulden
trifft.

(2) Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
• es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl,

das Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche
Verwendung der Karte oder der für Online-Bezahlvorgänge
vereinbarten Authentifizierungselemente vor dem nicht auto-

  risierten Zahlungsvorgang zu bemerken, oder
• der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen

Agenten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine son-
  stige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden,

verursacht worden ist.
(3) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Ver-

braucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land
außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirtschafts-
raumes1, trägt der Karteninhaber den aufgrund nicht autori-
sierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Abs.
1 auch über einen Betrag von maximal 50,– Euro hinaus,
wenn der Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen
obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank
durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des
Schadens beigetragen, haftet die Bank für den entstan-
denen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen
Mitverschuldens.

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten
Verfügungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer
Absicht gehandelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt
der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in
vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers
kann insbesondere dann vorliegen, wenn
• er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die

missbräuchliche Verfügung der Bank oder einer Master-
Card-Repräsentanz schuldhaft nicht unverzüglich mitge-
teilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

• die persönliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissens-
  element für Online-Bezahlvorgänge (z.B. Online-Passwort)

auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der Karte ver-
  wahrt war (z. B. im Originalbrief, in dem sie dem Kartenin-
  haber mitgeteilt wurde),
• die persönliche Geheimzahl oder das vereinbarte Wissens-
  element für Online-Bezahlvorgänge (z.B. Online-Passwort)

einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch da-
  durch verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für
den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden,
beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden
Verfügungsrahmen.

(6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach
den Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninha-
ber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank
nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige
sichergestellt hatte.

(7) Abweichend von den Absätzen 1, 3 und 4 ist der Kartenin-
haber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank
vom Karteninhaber eine starke Kundenauthentifizierung
im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setz (ZAG) nicht verlangt hat oder der Zahlungsempfänger
oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat,
obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach
§ 55 ZAG verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifi-
zierung erfordert die Verwendung von zwei voneinander
unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kate-
gorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weiß, z. B. PIN
oder Online-Passwort), Besitz (etwas, das der Karteninhaber
besitzt, z. B. Kreditkarte oder mobiles Endgerät) oder Sein
(etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(8) Die Absätze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der
Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat

13.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuch-
liche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Karte, PIN oder für Online-Bezahlvorgänge
vereinbarter Authentifizierungselemente gegenüber der Bank
oder einer MasterCard Repräsentanz angezeigt wurde, über-
nimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form
• der Abhebung von Bargeld oder
• der Verwendung der Karte zur Bezahlung bei einem Vertrags-
  unternehmen
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrüg-
erischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der
Sperranzeige entstehenden Schäden.



6/7

Vertragsbedingungen für die MLP-Kreditkarten

Stand: 09.2019	 D417770214_V 2.06_14092019

14. Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller
Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten
MLP Kreditkarte haften die Antragsteller als Gesamtschuldner,
d. h. die Bank kann von jedem Antragsteller die Erfüllung
sämtlicher Ansprüche fordern. Jeder Antragsteller kann das
Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle Antragsteller
jederzeit durch Kündigung beenden. Jeder Antragsteller hat
dafür Sorge zu tragen, dass die an ihn ausgegebene Karte
mit Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich an die Bank
zurückgegeben wird. Die Aufwendungen, die aus der weiteren
Nutzung einer Karte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entste-
hen, haben die Antragsteller ebenfalls gesamtschuldnerisch zu
tragen. Unabhängig davon wird die Bank zumutbare Maßnah-
men ergreifen, um MLP-Kreditkarten-Verfügungen nach der
Kündigung des MLP-Kreditkarten-Vertragsverhältnisses zu
unterbinden.

15. Eigentum und Gültigkeit der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht über-
tragbar. Die Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen
Zeitraum gültig. Mit der Aushändigung einer neuen Karte,
spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit, ist die Bank be-
rechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen. Endet die Berech-
tigung, die Karte zu nutzen, vorher (z.B. durch Kündigung des
MLP-Kreditkarten-Vertrages), so hat der Karteninhaber die
Karte unverzüglich an die Bank zurückzugeben. Auf der MLP
Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das
die Zusatzanwendung auf die MLP Kreditkarte aufgebracht hat,
unverzüglich entfernen zulassen. Die Möglichkeit zur weiteren
Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich
nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und
der kartenausgebenden Bank. Die Bank behält sich das Recht
vor, auch während der Laufzeit einer Karte diese gegen eine
neue auszutauschen.
Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

16. Kündigungsrecht des Karteninhabers
Der Kunde kann den MLP-Kreditkarten-Vertrag jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

17. Kündigungsrecht der Bank
Die Bank kann den MLP-Kreditkarten-Vertrag unter Einhaltung
einer angemessenen, mindestens zweimonatigen Kündigungs-
frist kündigen. Die Bank wird den MLP-Kreditkarten-Vertrag
mit einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers
geboten ist. Die Bank kann den MLP-Kreditkarten-Vertrag
fristlos kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch
den die Fortsetzung des MLP-Kreditkarten-Vertrages auch
unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten
Belange des Karteninhabers für die Bank unzumutbar ist. Ein
solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber
unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat
und die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss
des MLP Kreditkarten-Vertrages gestützt hat oder wenn eine
wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt
oder einzutreten droht und dadurch die Erfüllung der Verbind-
lichkeiten aus dem MLP-Kreditkarten-Vertrag gegenüber der
Bank gefährdet ist.

18. Folgen der Kündigung
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die MLP Kreditkarte
nicht mehr benutzt werden. Die Karte ist unverzüglich und
unaufgefordert an die Bank zurückzugeben. Auf der Karte
befindliche unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen hat
der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzan-
wendung auf die MLP Kreditkarte aufgebracht hat, unverzüg-
lich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung
einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den
für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

19. Einziehung und Sperre der MLP-Kreditkarte
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte

(z. B. an Geldautomaten) veranlassen,
• wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem
Grund zu kündigen,

• wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der
Sicherheit der Karte dies rechtfertigen oder

• wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrüge-
rischen Verwendung der Karte besteht.

Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch
unverzüglich nach der Sperre, über die Sperre unterrichten.
Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht
mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den
Karteninhaber unverzüglich.

(2) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der
Karte auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs
zur Folge.

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte
zur Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen
kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespei-
cherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann
der Karteninhaber von der Bank herausverlangen, nachdem
diese die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat,
zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berech-
tigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen,
dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrs-
funktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit
zur weiteren Nutzung einer auf der Karte befindlichen
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den
für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

II. Zusatzanwendungen

1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch als

Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwen-
dung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder
für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung
(z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) genutzt
werden.

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung
richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninha-
bers zur kartenausgebenden Bank.

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann
der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unter-
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nehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der 
Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Karte zur 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung nutzen möchte. Die Speicherung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte 
erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. Kredit-

     institute nehmen vom Inhalt der am Unternehmens-
terminal kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte
lediglich die technische Plattform zur Verfügung, die es dem
Kunden ermöglicht, in der MLP Kreditkarte unternehmens-
generierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung,
die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte
Zusatzanwendung gegenüber dem Kunden erbringt, richtet
sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen.

3. Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwendungen
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgene-

rierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Kunde aus-
schließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu ma-
chen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert
hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen
auf Basis der bei ihm gespeicherten Daten. Der Kunde darf
die MLP Kreditkarte zum Zwecke der Reklamationsbearbei-
tung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber aus-
schließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgege-
benen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dungen
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der
Kreditkarte wird die von der kartenausgebenden Bank an den
Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das
Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatz-
anwendung in die MLP Kreditkarte eingespeichert hat, dem
Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese
Zusatzanwendung mit einem separaten, von ihm wählbaren
Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Kunde zur Absi-
cherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung
nicht die PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden
Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen
zur Verfügung gestellt worden ist.

5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht,
das die Zusatzanwendung in den Chip der MLP Kreditkarte
eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Un-
ternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwen-
dung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten Zusatzan-
wendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und
richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

III. Sonstige Zusatzserviceleistungen
Die Bank ist nicht verpflichtet, Zusatzleistungen, die nicht
Bestandteil der Kreditkartenfunktion sind, aufrecht zu erhalten
oder in ähnlicher Weise fortzuführen. Die Bank behält sich vor,
Zusatzleistungen jederzeit neu zu gestalten oder ersatzlos
entfallen zu lassen. Diese Änderungen werden dem Kartenin-
haber schriftlich bekanntgegeben. Er hat das Recht, den
Kartenvertrag aus wichtigem Grunde innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe zu kündigen. Auf diese Möglichkeit ist er
bei Bekanntgabe hinzuweisen. Wurden dem Karteninhaber mit
der MLP Kreditkarte im Rahmen von Zusatzserviceleistungen
weitere Ausweis- oder Berechtigungskarten ausgehändigt, so
dürfen diese nach Wirksamwerden der Kündigung der MLP
Kreditkarte ebenfalls nicht mehr genutzt werden. Auch sie sind
unverzüglich und unaufgefordert zu entwerten (z. B. durch
Zerschneiden) und an die Bank zurückzugeben. Die im Rahmen
von Zusatzleistungen ausgehändigten Ausweis- und Berechti-
gungskarten sind zu unterschreiben und mit besonderer
Sorgfalt aufzubewahren. Denn jede Person, die im Besitz der
Ausweis- oder Berechtigungskarten ist, hat die Möglichkeit,
diese missbräuchlich zu verwenden. Stellt der Karteninhaber
den Verlust, die Beschädigung, den Diebstahl oder die miss-
bräuchliche Verwendung der Ausweis- oder Berechtigungs-
karte fest, so ist die Bank unverzüglich zu unterrichten, um die
Karte sperren zu lassen.

IV. Änderungen der Geschäftsbedingungen

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem
Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen seiner
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart (z. B. das Online-Banking = MLP Financepilot),
können die Änderungen auch auf diesem Weg angeboten
werden. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder
zustimmen oder sie ablehnen Die Zustimmung des Karten-
inhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen dieser Bedingungen ange-
boten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

V. Versicherungsbedingungen

Für eine MLP Kreditkarte mit Versicherungsschutz gelten die
zur jeweiligen Karte gehörenden Versicherungsbedingungen,
Erläuterungen und Hinweise, die der Karteninhaber in Form
der Versicherungsbestätigung gesondert erhält. Die Versiche-
rungsleistungen werden bei Besitz von zwei oder mehr von der 
Bank ausgegebenen Karten nicht je Karte, sondern je Kartenin-
haber erbracht. Die Bank haftet gegenüber dem Karteninhaber 
nicht für Ansprüche des Karteninhabers gegen die jeweilige 
Versicherungsgesellschaft.
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A.	Garantierte Zahlungsformen

I. Geltungsbereich
Die von der Bank ausgegebene girocard ist eine Debitkarte (im Fol-
genden „Karte“ genannt). Der Karteninhaber kann die Karte, soweit 
diese entsprechend ausgestattet ist, für folgende Zahlungsdienste 
nutzen.

1. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN)
in deutschen Debitkartensystemen

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des
deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo
gekennzeichnet sind.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an
automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen girocard-Sys-
tems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind („girocard-
Terminals“).

c) Zum Aufladen der GeldKarte an Ladeterminals, die mit dem
GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind.

d) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobil-
funknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geld-
automaten, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion
anbietet und der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt.

2. In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN)
in fremden Debitkartensystemen

a) Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines
fremden Geldautomatensystems, soweit die Karte entsprechend
ausgestattet ist.

b) Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an
automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, so-
weit die Karte entsprechend ausgestattet ist.

c) Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein
Mobilfunknutzer bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an
dem Geldautomaten eines fremden Systems, sofern der
Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobil-
funkanbieter an dem System teilnimmt.

Die Akzeptanz der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt 
unter dem für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

3. Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN)
a) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunter-

nehmen an automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen
girocard-Systems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet
sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den automa-
tisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht die
Eingabe einer PIN verlangt wird.

b) Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsun-
ternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen von fremden
Debitkartensystemen bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit
an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen
Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz
der Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem
für das fremde System geltenden Akzeptanzlogo.

c) Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an automatisierten
Kassen des Handels- und Dienstleistungsbereiches im Inland,
die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind (GeldKar-
te-Terminals).

d) Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass
mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als Spei-
chermedium für Zusatzanwendungen
• der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen

Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder
• eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maß-

gabe des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen
Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung).

II. Allgemeine Regeln
1. Ausgabe der Karte
Die Karte kann als physische Karte oder als digitale Karte zur Spei-
cherung auf einem Telekommunikations-, Digital- oder IT-Gerät (mobi-
les Endgerät) ausgegeben werden. Diese Sonderbedingungen gelten 
für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrück-
lich etwas anderes geregelt. Für die digitale Karte gelten ergänzend 
die gesondert mit der Bank vereinbarten Nutzungsbedingungen für 
die digitale Karte. 

2. Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den 
Namen des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der 
der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die 
Kontovollmacht widerruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den 
Bevollmächtigten ausgegebene Karte an die Bank zurückgegeben wird. 
Die Bank wird die Karte nach Widerruf der Vollmacht für die Nutzung an 
Geldautomaten und automatisierten Kassen sowie für die Aufladung der 
GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmensge-
nerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen 
in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespei-
chert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglich-
keit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur gegenüber der 
Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlosse-
nen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht 
die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der Geld-
Karte gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der 
auf der Karte gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

3. Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen 
des Kontoguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten 
Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungs-
grenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die Bank berechtigt, 
den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der Nutzung der 
Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto 
führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 

4. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung 
des Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in der Umrech-
nungsregelung genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar 
und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 

5. Rückgabe der Karte
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig. 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültig-
keit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlan-
gen bzw. die Löschung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst 
zu veranlassen*. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher 
(zum Beispiel durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kar-
tenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an 
die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen*. Ein zum 
Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag 
wird dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem 
Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht 
hat, unverzüglich entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren 
Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank.

Bedingungen für die girocard (Debitkarte)

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten. 

* Der kursiv gedruckte Text ist nur relevant, wenn eine digitale Karte ausgegeben wurde.
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6.	 Sperre und Einziehung der Karte 
(1)	 Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (zum 

Beispiel an Geldautomaten) veranlassen, bzw. die Löschung der 
digitalen Karte verlangen oder diese selbst veranlassen*, 
•	 wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem 

Grund zu kündigen, 
•	 wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

der Karte dies rechtfertigen oder
•	 wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügeri-

schen Verwendung der Karte besteht.
 	 Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der 

hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre oder Löschung* unterrichten. Die 
Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine neue Karte 
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben 
sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüg-
lich.

(2) 	 Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte 
Beträge werden dem Karteninhaber erstattet. 

(3) 	 Befindet sich auf der Karte für das Online Banking ein TAN-Ge-
nerator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte 
auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) 	 Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zu-
satzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur 
Folge, dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. 
Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte gespeicherte unter-
nehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninha-
ber vom kartenausgebenden Institut herausverlangen, nachdem 
dieses die Karte von der Stelle, die die Karte eingezogen hat, 
zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, 
das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem 
Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinig-
te Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene 
Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7.	 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des 
	 Karteninhabers
7.1	 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber 
die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unter-
schreiben.
7.2 	 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhin-
dern, dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. 
Sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbe-
wahrt werden, da sie (zum Beispiel im Rahmen des girocard-Systems) 
missbräuchlich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, 
der im Besitz der Karte ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag 
verbrauchen sowie Transaktionen an automatisierten Kassen ohne 
PIN bis zur Sperre oder Löschung* tätigen.
7.3 	 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Per-
son Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN 
darf insbesondere nicht auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen 
Karte nicht im mobilen Endgerät oder in einem anderen Kommunika-
tionsgerät gespeichert* oder in anderer Weise zusammen mit dieser 
aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt und in den 
Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der 
Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (zum Beispiel 
Geld an Geldautomaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine 
digitale Karte nutzt und der Zugriff auf das mobile Endgerät oder ein 
anderes Kommunikationsgerät durch ein vom Karteninhaber wähl-
bares Legitimationsmedium abgesichert werden kann, so darf der 
Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN ver-
wenden, die für die Nutzung der Debitkarte erforderlich ist.*
7.4 	 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) 	 Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, 

des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte*, die missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von 
Karte oder PIN fest, so ist die Bank, und zwar möglichst die 
kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen (Sperran
zeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit 
gegenüber dem Zentralen Sperrannahmedienst (Tel. 116 116 aus 
dem Inland und +49 116 116 aus dem Ausland) abgeben. In die-
sem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der 
Bank und die IBAN angegeben werden. Der Zentrale Sperran-
nahmedienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen 
Karten für die weitere Nutzung an Geldautomaten und automati-
sierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die abhanden 
gekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner Bank, 

möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 
Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben 
werden kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. 
Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unver-
züglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) 	 Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unver-
züglich eine Sperranzeige abgeben.

(3) 	 Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich 
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berech-
net die Bank dem Kontoinhaber das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ der Bank ausgewiesene Entgelt, das allenfalls die 
ausschließlich und unmittelbar mit dem Ersatz verbundenen Kosten 
abdeckt. Satz 1 gilt nicht, wenn die Bank die Umstände, die zur 
Ausgabe der Ersatzkarte geführt haben, zu vertreten hat oder 
diese ihr zuzurechnen sind.

(4) 	 Befindet sich auf der Karte für das Online Banking ein TAN-
Generator oder eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte 
auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(5) 	 Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen 
Sperrannahmedienst wird nicht der Zugang zum mobilen End-
gerät gesperrt. Eine Sperrung der sonstigen Funktionen auf dem 
mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem jeweiligen Anbieter 
dieser Funktionen erfolgen.*

(6) 	 Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das 
die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, 
und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit 
zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung 
einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber 
der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank ab-
geschlossenen Vertrag. 

(7) 	 Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenver-
fügung zu unterrichten.

8.	 Autorisierung von Kartenzahlungen durch den  
Karteninhaber 

Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zu-
sätzlich eine PIN erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber 
die Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zu-
gleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für 
die Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen 
Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert.

9.	 Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im 
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze gemäß Nummer II.3 verfüg-
baren Geldbetrag zu sperren, wenn
–	 der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger 

ausgelöst worden ist und
– 	 der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 

Geldbetrags zugestimmt hat.
Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetz-
licher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der 
genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt oder der Zahlungsauftrag zuge-
gangen ist.

10.	 Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
–	 der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß Nummer II.8 

autorisiert hat,
–	 der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die 

finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
–	 die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte 
eingesetzt wird, unterrichtet.

11.	 Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach 
Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet si-
cherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

12.	 Entgelte und deren Änderung
(1) 	 Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 

ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank. 
(2) 	 Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens 

zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen 

* Der kursiv gedruckte Text ist nur relevant, wenn eine digitale Karte ausgegeben wurde.



345
.4

01
 (0

4/
20

) 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart (zum Beispiel das Online Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der 
Kontoinhaber kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie 
ablehnen. Die Zustimmung des Kontoinhabers gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

	 Werden dem Kontoinhaber Änderungen der Entgelte angeboten, 
kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

	 Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmen-
vertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Absatz 5 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) 	 Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinha-
bern, die keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen 
in Nummer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

13.	 Information des Kontoinhabers über den Kartenzah-
lungsvorgang 

Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monat-
lich über die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht 
Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die zeitliche Folge 
der Unterrichtung gesondert vereinbart. Über die mit der GeldKarte 
getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den Zahlungsempfänger 
unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der GeldKarte 
getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines 
Chipkartenlesers nachvollziehen.

14.	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzan-
sprüche des Kontoinhabers 

14.1	Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der 
–	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
–	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen,
–	 Aufladung der GeldKarte, 
–	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobil-

funk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem Konto be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese 
Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, 
an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Kartenzahlung nicht 
autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhal-
ten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninha-
bers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus 
Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs-
verdacht nicht bestätigt.
14.2	Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 

Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung 
(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 

autorisierten Kartenverfügung in Form der 
•	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
•	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Han-

dels- und Dienstleistungsunternehmen,
•	 Aufladung der GeldKarte oder
•	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobil-

funk-Kontos
	 kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und un-

gekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, 
als die Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde 
der Betrag seinem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder 
auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder feh-
lerhafte Kartenverfügung befunden hätte. 

(2)	 Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank 
die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als 
ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder feh-
lerhaften Ausführung der autorisierten Kartenverfügung in Rech-
nung gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 

(3)	 Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in 

Nummer II.11 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger 
von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungs
empfängers so vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungs
gemäß ausgeführt worden.

(4) 	 Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen 
des Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis 
unterrichten.

14.3	Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer auto-
risierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummer II.14.1 oder II.14.2 erfasst ist, 
ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben 
hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutsch-
lands und des Europäischen Wirtschaftsraums1, beschränkt sich die 
Haftung der Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein 
schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. 
Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfü-
gung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
–	 für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
–	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
–	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
–	 für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit 

der Kontoinhaber Verbraucher ist.
14.4	Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1)	 Ansprüche gegen die Bank nach Nummer II.14.1 bis 14.3 sind 

ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spä-
testens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit der Karten-
verfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht 
autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
handelt. Der Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kontoinhaber über die aus der Kartenverfügung resul-
tierende Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für 
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungs-
ansprüche nach Nummer II.14.3 kann der Kontoinhaber auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

(2) 	 Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlos-
sen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung her-
beigeführt wurden.

15.	 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen

15.1	Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige
(1) 	 Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm 

gestohlen, kommen sie sonst abhanden oder werden diese sonst 
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autori-
sierten Kartenverfügungen in Form der 
•	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
•	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Han-

dels- und Dienstleistungsunternehmen,
•	 Aufladung der GeldKarte,
•	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobil-

funk-Kontos,
	 so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt 

der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 
Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Karteninhaber an 
dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhandenkommen oder 
sonstigen Missbrauch ein Verschulden trifft. 

(2) 	 Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn 
– 	 es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Ver-

lust, den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige 
missbräuchliche Verwendung der Karte oder des mobilen 

1	� Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,  
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.
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Endgeräts mit der digitalen Karte* vor der nicht autorisierten 
Kartenverfügung zu bemerken oder

– 	 der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agen-
ten, eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige 
Stelle, an die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, ver-
ursacht worden ist.

(3) 	 Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbrau-
cher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums2, trägt 
der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter Kartenverfü-
gungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch über einen 
Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der Karteninhaber die 
ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig 
verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für 
den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertreten-
den Mitverschuldens. 

(4) 	 Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfü-
gungen und hat der Karteninhaber in betrügerischer Absicht ge-
handelt oder seine Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, trägt der Kontoinhaber 
den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe 
Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vor-
liegen, wenn
•	 er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die miss-

bräuchliche Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sper-
rannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 
nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

•	 er die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte ver-
merkt oder zusammen mit der physischen Karte verwahrt hat 
(zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber 
mitgeteilt wurde),

•	 er die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte im mobilen 
Endgerät oder in einem anderen Endgerät gespeichert hat*,

•	 er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitge-
teilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

(5)	 Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den 
der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich 
jeweils auf den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(6)	 Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kontoinhaber nicht 
zum Schadensersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Karten-
inhaber eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des § 1 
Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) nicht verlangt 
hat (z.B. bei Kleinbetragszahlungen gemäß Nummer A.I.3 die-
ser Bedingungen) oder der Zahlungsempfänger oder sein Zah-
lungsdienstleister diese nicht akzeptiert hat, obwohl die Bank zur 
starken Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG verpflichtet war. 
Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizie-
rungselementen aus den Kategorien Wissen (das ist die PIN), 
Besitz (das ist die Karte) oder Sein (etwas, das der Karteninhaber 
ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

(7) 	 Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den 
Absätzen 1, 3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht die Mög-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte.

(8) 	 Die Absätze 2 und 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der 
Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt hat.

15.2	Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust 
oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wur-
de, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form der 
–	 Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
–	 Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen,
–	 Aufladung der GeldKarte und 
–	 Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobil-

funk-Kontos
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige ent-
stehenden Schäden. 
15.3	Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespei-

cherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten 
Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der 
missbräuchlichen Verwendung oder einer sonstigen nicht autorisier-
ten Nutzung der GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen 
erstattet die Bank den in der GeldKarte gespeicherten Betrag nicht, 
denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der GeldKarte 
gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III.	Besondere Regeln für einzelne 	
Nutzungsarten

1. 	 Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten 
Kassen von Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 	 Verfügungsrahmen der Karte 
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die 
Aufladung der GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen 
des für die Karte geltenden Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder 
Nutzung der Karte an Geldautomaten und automatisierten Kassen 
wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegan-
gene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen 
der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden unab-
hängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto 
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfü-
gungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder ei-
nes vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. 
Der Kontoinhaber kann mit der kontoführenden Stelle eine Änderung 
des Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausge-
gebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte 
erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.
1.2 	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, 
an denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN 
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die 
persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
1.3	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte 
verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und sons-
tige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis 
zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten 
Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem Unter-
nehmen geltend zu machen.
1.4	 Vorauswahl an automatisierten Kassen
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit, 
bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen 
Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten 
Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie 
den Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl 
hinwegzusetzen.

2. 	 GeldKarte
2.1	 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte ein-
gesetzt werden. Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des 
Handels- und Dienstleistungsbereiches bargeldlos bezahlen.

2.2	 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-
Logo gekennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner 
Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Nummer III.1.1) zu Lasten 
des auf der Karte angegebenen Kontos bis zu einem Betrag von maxi-
mal 200 Euro aufladen. Vor dem Aufladevorgang muss er seine per-
sönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karteninhaber kann seine 
GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken mit einer 
anderen Karte zu Lasten des Kontos, über das die Umsätze mit die-
ser Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über 
die der Karteninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, 
können nur bei der kartenausgebenden Bank entladen werden. Bei  
einer Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die kartenaus-
gebende Bank dem Karteninhaber den nicht verbrauchten Betrag. 
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder 
die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche Ge-
heimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademöglichkeit 
besteht nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch einge-
geben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner 
Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 	 Sofortige Kontobelastung des Ladebetrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die 
GeldKarte eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem 
Konto, das auf der Karte angegeben ist, belastet.
2.4 	 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei 
jedem Bezahlvorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespei-
cherte Betrag um den verfügten Betrag. 

2	� Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal,  
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.

* Der kursiv gedruckte Text ist nur relevant, wenn eine digitale Karte ausgegeben wurde.
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3. 	 Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten
3.1 	 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl 
(PIN) kann der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines 
Mobilfunkanbieters, auf dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten 
verbucht werden, an Geldautomaten innerhalb des ihm von seiner 
Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Nummer III.1.1) zu Lasten 
des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Voraussetzung ist, 
dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine ent-
sprechende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das 
Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem 
System teilnimmt. Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos hat 
der Karteninhaber am Display des Geldautomaten den Menüpunkt zum 
Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu wählen, die Mobilfunk-Te-
lefonnummer („Handy-Nummer“) einzugeben und einen angezeigten 
Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen 
durch die Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto 
beim Mobilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der 
Karteninhaber sowohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch 
das eines Dritten aufladen. Wird die Aufladung von der Bank, etwa 
wegen fehlender Kontodeckung, nicht autorisiert, wird am Display ein 
ablehnender Hinweis angezeigt.
3.2 	 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn 
die persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen.
3.3 	 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mo-
bilfunk-Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber 
ausgegebenen Karte autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zah-
lungspflicht beschränkt sich auf den jeweils autorisierten Betrag. 
Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers 
aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der das Pre-
paid-Mobilfunk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Un-
ternehmen geltend zu machen.

B.		Von der Bank angebotene andere 
Service-Leistungen

1.	 Besondere Bedingungen
Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Service-Leis-
tungen gelten besondere Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit 
dem Kontoinhaber vereinbart werden.

2. 	 Vereinbarung über die Nutzungsarten
Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen 
er mit der Karte in Anspruch nehmen kann.

C.	 Zusatzanwendungen
1. 	 Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte
(1)	 Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindli-

chen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzan-
wendung (zum Beispiel in Form eines Jugendschutzmerkmals) 
oder als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte 

Zusatzanwendung (zum Beispiel in Form eines elektronischen 
Fahrscheins) zu benutzen.

(2) 	 Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung rich-
tet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur 
Bank. Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann 
der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unternehmen 
geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung 
des Karteninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unter-
nehmensgenerierter Zusatzanwendungen nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Ab-
sprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal 
kommunizierten Daten keine Kenntnis.

2.	 Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt 
einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich 
die technische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber er-
möglicht, in der Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen 
zu speichern. Eine Leistung, die das Unternehmen über die unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber 
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsver-
hältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen.

3.	 Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwen-
dungen

(1) 	 Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließ-
lich gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die 
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unter-
nehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei 
ihm gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum 
Zwecke der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen 
aushändigen.

(2) 	 Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzan-
wendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegen-
über der Bank geltend zu machen.

4. 	 Keine Angabe der von der Bank an den Kunden aus-
gegebenen PIN bei unternehmensgenerierten Zusatz
anwendungen

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der 
kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN 
nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine unternehmens-
generierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat, dem 
Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese Zusatz
anwendung mit einem separaten, von ihm wählbaren Legitimations-
medium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur Absicherung der 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwen-
den, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die Nutzung der 
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt worden ist.

5. 	 Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz
anwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann 
möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung sei-
ner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten 
Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.
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Nutzungsbedingungen für den MLP Finance-
pilot der MLP Banking AG

1. Leistungsangebot

1.1 Interaktiver Online-Dienst
(1)	Der MLP Financepilot ist ein interaktiver Online-Dienst der

MLP  Banking AG, der zu den nachfolgenden Bedingungen
genutzt werden kann.

(2)	Der MLP Financepilot ermöglicht dem Nutzer den Zugang zu 
Online-Diensten der MLP Banking AG (z. B. Online-Banking,
Digitale PostBox) und bietet dem Nutzer des MLP Finance-
pilot Informationen und Serviceleistungen rund um die MLP
Banking AG.

(3)	Unter den Begriff des Nutzers fallen insbesondere Konto-/
Depotinhaber und Bevollmächtigte. Konto und Depot wer-
den im Folgenden einheitlich als “Konto” bezeichnet.

1.2 Online-Banking
(1)	Der Nutzer kann Bankgeschäfte mittels MLP Financepilot in

dem von der MLP Banking AG angebotenen Umfang online
abwickeln und Informationen der MLP Banking AG mittels
MLP Financepilot abrufen. Des Weiteren ist er gemäß §
675f Absatz 3 BGB berechtigt, Zahlungsauslösedienste und
Kontoinformationsdienste gemäß § 1 Absätze 33 und 34
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu nutzen. Darüber
hinaus kann der Nutzer von ihm ausgewählte sonstige Dritt-
dienste nutzen.

(2)	Pro Kalendertag und pro über den MLP  Financepilot zu-
gänglichem Konto können im Rahmen des MLP  Finance-
pilot elektronische Transaktionen in maximaler Höhe von
15.000,00  Euro vorgenommen werden. Diese Höchstgren-
ze gilt nicht für Transaktionen im Rahmen des MLP Online-
Wertpapierdepots. Die Angabe dieses Verfügungslimits gilt,
sofern keine andere vertragliche Regelung getroffen wurde.

1.3 Digitale PostBox
(1)	Im MLP Financepilot können nach Freischaltung auch Doku

mente, die Dienstleistungen der MLP Banking AG betreffen
(z. B. Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse, Abrechnungen,
Beratungsdokumentationen, Vertragsdokumente), zum Ab-
ruf als elektronische Datei bereitgestellt werden (digitale
PostBox). Die MLP Banking AG stellt dem Nutzer diese Doku-
mente im MLP Financepilot als Datei bereit, die der Nutzer
online ansehen, herunterladen und/oder ausdrucken kann.
Nach entsprechender Freischaltung können auch Doku-
mente, die Dienstleistungen  anderer Unternehmen des
MLP-Konzerns betreffen, zum Abruf als elektronische Datei
bereitgestellt werden. Für die Bereitstellung bedarf es einer
Zustimmung des Nutzers, die im Rahmen einer gesonderten
Vereinbarung zwischen dem Nutzer und der betroffenen
MLP-Konzerngesellschaft erfolgt. Die MLP Banking AG wird
den Nutzer mittels E-Mail oder Kurznachricht (SMS) über die
Bereitstellung einer elektronischen Datei im MLP Financepi-
lot benachrichtigen.

(2)	Die Dokumente gelten zum Zeitpunkt zu dem sie in der di-
gitalen PostBox des MLP Financepilot gespeichert und unter 

gewöhnlichen Umständen abrufbar sind als beim Nutzer zu-
gegangen. Die Dokumente können mindestens 10 Jahre in 
der digitalen Postbox des MLP Financepilot abgerufen wer-
den.

(3)	Mit dem Antrag auf Zugang zum MLP Financepilot verzich-
tet der Nutzer ausdrücklich auf die Bereitstellung der Do-
kumente in Papierform. Der Nutzer versichert über einen
regelmäßigen Zugang zum Internet und eine E-Mail Adresse 
zu verfügen

(4)	Die MLP Banking AG stellt dem Nutzer auf Anfrage die Doku-
mente auch in Papierform auf eigene Kosten zur Verfügung.
Dessen ungeachtet, kann die MLP Banking AG dem Nutzer
die hinterlegten Dokumente ebenso wie die Benachrichti-
gung über deren Hinterlegung nach Absatz 1 weiterhin po-
stalisch oder auf andere Weise zustellen, wenn gesetzliche
Vorgaben dies erfordern oder es aufgrund anderer Umstän-
de zweckmäßig und für den Nutzer zumutbar ist.

2. Entgelte
(1)	Die Höhe der Entgelte ergibt sich aus dem “Preis- und

Leistungsverzeichnis“ von der MLP Banking AG. Wenn ein
Nutzer eine dort aufgeführte Leistung in Anspruch nimmt
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wur-
de, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preis- und Leistungs-
verzeichnis angegebenen Entgelte. Für die Vergütung der
darin nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des
Nutzers oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht
werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur ge-
gen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine
andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vor-
schriften.

(2)	Änderungen von Entgelten für solche Leistungen, die vom
Nutzer im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerwei-
se dauerhaft in Anspruch genommen werden, werden dem
Nutzer spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform oder über den
MLP Financepilot angeboten. Die Zustimmung des Nutzers
gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die 
MLP Banking AG in ihrem Angebot besonders hinweisen. Der 
Nutzer kann vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die MLP
Banking AG in ihrem Angebot besonders hinweisen.

3. Beantragung und technische Voraussetzungen
des MLP Financepilot
Um den MLP Financepilot nutzen zu können, muss der Nutzer 
über einen Internetzugang verfügen. Der Zugang über das In-
ternet ist nicht Bestandteil der Leistungen der MLP Banking 
AG. Die Nutzung des MLP  Financepilot kann die Installation  
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bestimmter Sicherheits- oder Betriebssoftware (z. B. Acrobat® 
Reader®) erfordern. Die MLP Banking AG stellt die Software 
nicht selbst bereit. Die MLP Banking AG informiert den Nutzer 
über die technischen Anforderungen. Für die ordnungsgemäße 
Installation und Verwendung der Betriebs- oder Sicherheits-
software sowie die Funktionsfähigkeit dieser Software, die 
der Nutzer von Dritten bezieht, ist die MLP  Banking AG nicht 
verantwortlich. Sollte der Nutzer Probleme beim Abruf und der 
Anzeige von Dokumenten haben, wird er die MLP Banking AG 
hierüber unverzüglich informieren.

4. Voraussetzungen zur Nutzung des  
MLP Financepilot
(1) Der Nutzer  kann den MLP Financepilot nutzen, wenn  die 
MLP Banking AG ihn authentifiziert hat.
(2) Authentifizierung ist das mit der MLP Banking AG geson-
dert vereinbarte Verfahren, mit dessen Hilfe die MLP Banking 
AG die Identität des Nutzers oder die berechtigte Verwen-
dung eines vereinbarten Zahlungsinstruments, einschließlich 
der Verwendung des personalisierten Sicherheitsmerkmals 
des Nutzers überprüfen kann. Mit den hierfür vereinbarten 
Authentifizierungselementen kann der Nutzer sich gegenüber 
der MLP Banking AG als berechtigter Nutzer ausweisen, auf In-
formationen zugreifen (siehe Nummer 5 dieser Bedingungen) 
sowie Aufträge erteilen (siehe Nummer 6 dieser Bedingungen). 
3) Authentifizierungselemente sind 
-	 Wissenselemente, also etwas, das nur der Nutzer weiß (z.B. 

die persönliche Identifikationsnummer [PIN])
-	 Besitzelemente, also etwas, das nur der Nutzer besitzt (z.B. 

Gerät zur Erzeugung oder zum Empfang von einmal verwend-
baren Transaktionsnummern [TAN], die den Besitz des Nutzers 
nachweisen, wie die girocard mit TAN-Generator oder das 
mobile Endgerät), oder

-	 Seinselemente, also etwas, das der Nutzer ist (Inhärenz, z.B. 
Fingerabdruck als biometrisches Merkmal des Nutzers).  

(4) Die Authentifizierung des Nutzers erfolgt, indem der Nut-
zer gemäß den Anforderungen der MLP Banking AG das Wis-
senselement, den Nachweis des Besitzelements und/oder den 
Nachweis des Seinselements an die MLP Banking AG über-
mittelt. 

5. Zugang zum MLP Financepilot
(1) Der Nutzer erhält Zugang zum MLP Financepilot der MLP 
Banking AG, wenn
– er seine individuelle Nutzerkennung (z.B. Kundenummer,
   Alias) angibt und 
– er sich unter Verwendung des oder der von der MLP Banking 
   AG angeforderten Authentifizierungsinstrumente(s) ausweist
   und 
– keine Sperre des Zugangs (siehe Nummern 10.1 und 11
   dieser Bedingungen) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum MLP Financepilot kann auf 
Informationen zugegriffen oder können nach Nummer 6 dieser 
Bedingungen Aufträge erteilt werden.
(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des 
§ 1 Absatz 26 Satz 1 ZAG (z.B. zum Zweck der Änderung der 
Anschrift des Konto-/Depotinhabers) fordert die MLP Banking 
AG den Nutzer auf, sich unter Verwendung eines weiteren 

Authentifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang 
zum MLP Financepilot nur ein Authentifizierungselement an-
gefordert wurde. Der Name des Konto-/Depotinhabers und die 
Kontonummer sind für den vom Nutzer genutzten Zahlungs-
auslösedienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen 
Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 26 Satz 2 ZAG).

6. Aufträge

6.1 Auftragserteilung
Der Nutzer muss einem Auftrag  (zum Beispiel Überweisung)  
zu dessen Wirksamkeit zustimmen (Autorisierung). Auf An-
forderung hat er hierzu Authentifizierungsinstrumente (zum 
Beispiel Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) 
zu verwenden. Die MLP Banking AG bestätigt mittels MLP 
Financepilot den Eingang des Auftrags. 

6.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Auftrags richtet sich nach den für 
die jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (zum 
Beispiel Bedingungen für den Überweisungsverkehr). Der Wi-
derruf von Aufträgen kann nur außerhalb des MLP Financepilot 
erfolgen, es sei denn, die MLP Banking AG sieht eine Wider-
rufsmöglichkeit im MLP Financepilot ausdrücklich vor.

7. Bearbeitung von Aufträgen durch die MLP Ban-
king AG
(1)	Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwick-

lung der jeweiligen Auftragsart (zum Beispiel Überweisung) 
auf der MLP Financepilot-Seite der MLP Banking AG oder im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt gegebenen Ge-
schäftstagen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsab-
laufes. Geht der Auftrag nach dem auf der MLP Financepilot-
Seite der MLP Banking AG angegebenen oder im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt (Annahme-
frist) ein oder fällt der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß MLP Financepilot-Seite der MLP Banking 
AG oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der MLP Banking 
AG, so gilt der Auftrag als am darauf folgenden Geschäftstag 
zugegangen. Die Bearbeitung beginnt erst an diesem Ge-
schäftstag.

(2)	Die MLP Banking AG wird den Auftrag ausführen, wenn fol-
gende Ausführungsbedingungen vorliegen:
–	Der Nutzer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nr. 6.1 dieser 

Bedingungen). 
–	Die Berechtigung des Nutzers für die jeweilige Auftragsart 

(zum Beispiel Wertpapierorder) liegt vor.
–	Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
–	Das gesondert vereinbarte MLP Financepilot-Verfügungs- 

limit ist nicht überschritten (vgl. Nummer 1.2 dieser Be-
dingungen).

–	Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die 
jeweilige Auftragsart maßgeblichen Sonderbedingungen 
(zum Beispiel ausreichende Kontodeckung gemäß den Be-
dingungen für den Überweisungsverkehr) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt 
die MLP Banking AG die Aufträge nach Maßgabe der 
Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden
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Sonderbedingungen (zum Beispiel Bedingungen für den
Überweisungsverkehr, Bedingungen für das Wertpapierge-
schäft) aus.

(3)	Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 
nicht vor, wird die MLP Banking AG den Auftrag nicht aus-
führen. Sie wird den Nutzer hierüber mittels MLP Financepi-
lot eine Information zur Verfügung stellen und soweit mög-
lich dabei die Gründe und die Möglichkeiten nennen, mit 
denen Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können. 

8. Information des Konto-/Depotinhabers über MLP 
Financepilot-Verfügungen
Die MLP  unterrichtet den Konto-/Depotinhaber mindestens 
einmal monatlich über die mittels MLP Financepilot getätigten 
Verfügungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg.

9. Sorgfaltspflichten des Nutzers

9.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Nutzer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, 

um seine Authentifizierungselemente (siehe Nummer 4 
dieser Bedingungen) vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass der MLP Financepilot 
missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht 
autorisiert genutzt wird (vergleiche Nummer 5 und 6 dieser 
Bedingungen). 

(2)	Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat 
der Nutzer vor allem Folgendes zu beachten: :

(a) Wissenselemente, wie z.B. die PIN, sind geheim zu halten; sie 
dürfen insbesondere  

–	 nicht mündlich (z.B. telefonisch oder persönlich) mitgeteilt 
werden,

–	 nicht außerhalb des MLP Financepilot in Textform (z.B. per 
E-Mail, Messenger-Dienst) weiter gegeben werden, 

–	 nicht ungesichert elektronisch gespeichert (z.B. Speiche-
rung der PIN im Klartext im Computer oder im mobilen End-
gerät) werden und

–	 nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen 
mit einem Gerät aufbewahrt werden, das als Besitzelement 
(z.B. girocard mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signa-
turkarte) oder zur Prüfung des Seinselements (z.B. mobiles 
Endgerät mit Anwendung für den MLP Financepilot und Fin-
gerabdrucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z.B. die girocard mit TAN-Generator 
oder ein mobiles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, 
insbesondere

-	 sind die girocard mit TAN-Generator oder die Signaturkarte 
vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher zu ver-
wahren,

-	 ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mo-
bile Endgerät des Nutzers (z.B. Mobiltelefon) nicht zugreifen 
können,

-	 ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Personen die auf 
dem mobilen Endgerät (z.B. Mobiltelefon) befindliche An-
wendung für den MLP Financepilot (z.B. Financepilot-App, 
Authentifizierungs-App) nicht nutzen können, 

-	 ist die Anwendung für den MLP Financepilot (z.B. MLP Fi-
nancepilot-App, Authentifizierungs-App) auf dem mobilen 
Endgerät des Nutzers zu deaktivieren, bevor der Nutzer den 
Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt (z.B. durch Ver-
kauf oder Entsorgung des Mobiltelefons), 

-	 dürfen die Nachweise des Besitzelements (z.B. TAN) nicht 
außerhalb des MLP Financepilots mündlich (z.B. per Telefon) 
oder in Textform (z.B. per E-Mail, Messenger-Dienst) weiter 
gegeben werden und 

-	 muss der Nutzer, der von der MLP Banking AG einen Code 
zur Aktivierung des Besitzelements (z.B. Mobiltelefon mit 
Anwendung für den MLP Financepilot) erhalten hat, diesen 
vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher ver-
wahren; ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Per-
sonen ihr Gerät als Besitzelement für den MLP Financepilot 
des Teilnehmers aktivieren.

 (c) Seinselemente, wie z.B. Fingerabdruck des Teilnehmers, 
dürfen auf einem mobilen Endgerät des Teilnehmers für den 
MLP Financepilot nur dann als Authentifizierungselement 
verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine 
Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind auf 
dem mobilen Endgerät, das für den MLP Financepilot ge-
nutzt wird, Seinselemente anderer Personen gespeichert, 
ist für den MLP Financepilot das von der MLP Banking AG 
ausgegebene Wissenselement (z.B. PIN) zu nutzen und nicht 
das auf dem mobilen Endgerät gespeicherte Seinselement. 

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit 
dem die TAN empfangen wird (zum Beispiel Mobiltelefon), 
nicht gleichzeitig für den MLP Financepilot genutzt werden.

(4) Die für das mobile-TAN-Verfahren hinterlegte Telefonnum-
mer ist zu löschen oder zu ändern, wenn der Nutzer diese 
Telefonnummer für den MLP Financepilot nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 
darf der Nutzer seine Authentifizierungselemente gegen-
über einem von ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst 
und Kontoinformationsdienst sowie einem sonstigen Dritt-
dienst verwenden (siehe Nummer 1 Absatz 1 Sätze 3 und 4 
dieser Bedingungen). Sonstige Drittdienste hat der Nutzer 
mit der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt auszuwählen.

9.2 Sicherheitshinweise der MLP Banking AG
Der Nutzer muss die Sicherheitshinweise auf der MLP Finance-
pilot-Seite der MLP Banking AG, insbesondere die Maßnahmen 
zum Schutz der eingesetzten Hard- und Software (Kundensys-
tem), beachten.

9.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der MLP Banking AG 
angezeigten Daten
Die MLP Banking AG zeigt dem Nutzer die von ihr empfan-
genen Auftragsdaten (zum Beispiel Betrag, Kontonummer des 
Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) über geson-
dert vereinbarte Gerät des Nutzers an (zum Beispiel mittels 
mobilem Endgerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der Nut-
zer ist verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung 
der angezeigten Daten mit den für den Auftrag vorgesehenen 
Daten zu prüfen.
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10. Anzeige- und Unterrichtungspflichten

10.1 Sperranzeige
(1)	Stellt der Nutzer
–	 den Verlust oder den Diebstahl eines Besitzelements zur 

Authentifizierung (z.B. girocard mit TAN-Generator, mobiles 
Endgerät, Signaturkarte) oder 

–	 die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht 
autorisierte Nutzung  eines  Authentifizierungselements

     fest, muss der Nutzer die MLP Banking AG hierüber unver-
züglich unterrichten (Sperranzeige). Der Nutzer kann eine 
solche Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert 
mitgeteilten Kommunikationskanäle abgeben.

(2)	Der Nutzer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch eines 
Authentifizierungselements unverzüglich bei der Polizei zur 
Anzeige zu bringen.

–	 Hat der Nutzer den Verdacht einer nicht autorisierten 
oder betrügerischen Verwendung eines seiner Authenti-
fizierungselemente,  muss er ebenfalls eine Sperranzeige 
abgeben.

10.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhaft 
ausgeführte Aufträge
Der Nutzer hat die MLP Banking AG unverzüglich nach Fest-
stellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Auftrags hierüber zu unterrichten.

11. Nutzungssperre

11.1 Sperre auf Veranlassung des Nutzers
Die MLP Banking AG sperrt auf Veranlassung des Nutzers, ins-
besondere im Fall der Sperranzeige nach Nummer 10.1 dieser 
Bedingungen
–	der MLP Financepilot-Zugang für ihn oder alle Nutzer oder
–	seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des MLP 

Financepilots.

11.2 Sperre auf Veranlassung der MLP Banking AG 
(1)	Die MLP Banking AG darf den MLP Financepilot-Zugang für 

einen Nutzer sperren, wenn
–	sie berechtigt ist, den MLP Financepilot-Vertrag aus wich-

tigem Grund zu kündigen,
–	sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

der Authentifizierungselemente des Nutzers dies recht-
fertigen oder

–	der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrü-
gerischen Verwendung eines Authentifizierungselements 
besteht.

(2)	Die MLP Banking AG wird den Nutzer unter Angabe der hier-
für maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre auf dem vereinbarten Weg un-
terrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, so-
weit die Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen 
verstoßen würde.

11.3 Aufhebung der Sperre
Die MLP Banking AG  wird eine Sperre aufheben oder die be-
troffenen Authentifizierungsinstrumente austauschen, wenn 
die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Hierüber 

unterrichtet sie den Nutzer unverzüglich.

11.4 Automatische Sperre eines chip-basierten Besitzele-
ments
(1)	Eine Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn 

dreimal in Folge der Nutzungscode für die elektronische 
Signatur falsch eingegeben wird.

(2)	Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte , der die 
Eingabe eines eigenen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich 
selbst, wenn dieser dreimal in Folge falsch eingegeben wird.

(3)	Die in Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können 
dann nicht mehr für den MLP Financepilot genutzt werden. 
Der Nutzer kann sich mit der MLP Banking AG in Verbindung 
setzen, um die Nutzungsmöglichkeiten des MLP Financepilot 
wiederherzustellen.

11.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Konto-
informationsdienst
Die MLP Banking AG kann Kontoinformationsdienstleistern 
oder Zahlungsauslösedienstleistern den Zugang zu einem 
Zahlungskonto des Konto-/Depotinhabers verweigern, wenn 
objektive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusam-
menhang mit einem nicht autorisierten oder betrügerischen 
Zugang des Kontoinformationsdienstleisters oder des Zah-
lungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich 
der nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines 
Zahlungsvorgangs, es rechtfertigen. Die MLP Banking AG wird 
den Konto-/Depotinhaber über eine solche Zugangsverweige-
rung auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrich-
tung erfolgt möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Verweigerung des Zugangs. Die Angabe von Gründen 
darf unterbleiben, soweit die MLP Banking AG hierdurch gegen 
gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die 
Gründe für die Verweigerung des Zugangs nicht mehr beste-
hen, hebt die MLP Banking AG die Zugangssperre auf. Hierüber 
unterrichtet sie den Konto-/Depotinhaber unverzüglich.

12. Haftung

12.1 Haftung der MLP Banking AG bei Ausführung eines 
nicht autorisierten Auftrags und eines nicht, fehlerhaft oder 
verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der MLP Banking AG bei einem nicht autori-
sierten Auftrag und einem nicht, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten Auftrag richtet sich nach den für die jeweilige 
Auftragsart vereinbarten Sonderbedingungen (zum Beispiel 
Bedingungen für den Überweisungsverkehr, Bedingungen für 
das Wertpapiergeschäft).

12.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei missbräuch-
licher Nutzung seiner Authentifizierungselemente
12.2.1 Haftung des Konto-/Depotinhabers für nicht autori-
sierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der 

Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen, 
gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen Authen-
tifizierungselements oder auf der sonstigen missbräuch-
lichen Verwendung eines Authentifizierungselements, 
haftet der Konto-/Depotinhaber für den der MLP Banking 
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AG hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag 
von 50 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob den Nutzer 
ein Verschulden trifft.

(2) Der Konto-/Depotinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
–	es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den 

Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige 
missbräuchliche Verwendung des Authentifizierungsele-
ments vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu 
bemerken, oder

–	der Verlust des Authentifizierungselements durch einen 
Angestellten, einen Agenten, eine Zweigniederlassung 
eines Zahlungsdienstleisters oder eine sonstige Stelle, an 
die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert 
wurden, verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zah-
lungsvorgängen und hat der Nutzer in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt oder seine Sorgfalts- und Anzeigepflichten 
nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt, trägt der Konto-/Depotinhaber abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 den hierdurch entstandenen Schaden 
in vollem Umfang.  Grobe Fahrlässigkeit des Nutzers kann 
insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfalts-
pflichten nach
–	Nummer 9.1 Absatz 2,
–	Nummer 9.1 Absatz 4,
–	Nummer 9.3 oder 
–	Nummer 10.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Konto-/De-
potinhaber nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wenn 
die MLP Banking AG  vom Nutzer eine starke Kunden-
authentifizierung im Sinne des § 1 Absatz 24 ZAG nicht 
verlangt hat. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert 
insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unab-
hängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien 
Wissen, Besitz oder Sein (siehe Nummer 4 Absatz 3 dieser 
Bedingungen). 

(5)	Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den das Verfügungslimit gilt, verursacht werden, be- 
schränkt sich jeweils auf das vereinbarte Verfügungslimit.

(6)	Der Konto-/Depotinhaber ist nicht zum Ersatz des Scha-
dens nach Absatz 1 und 3 verpflichtet, wenn der Nutzer die 
Sperranzeige nach Nummer 10.1 dieser Bedingungen nicht 
abgeben konnte, weil die MLP Banking AG nicht die Mög-
lichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt 
hatte. 

(7)	Die Absätze 2 und 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn
     der Nutzer in betrügerischer Absicht gehandelt hat.
(8)	Ist der Konto-/Depotinhaber kein Verbraucher, gilt ergän-

zend Folgendes:
–	 Der Konto-/Depotinhaber haftet für Schäden aufgrund von 

nicht autorisierten Zahlungsvorgängen über die Haftungs-
grenze von 50 Euro nach Absatz 1 und 3 hinaus, wenn der 
Nutzer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- 
und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen 
hat.

–	 Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 erster Spiegelstrich 
findet keine Anwendung.

12.2.2 Haftung des Konto-/Depotinhabers bei nicht autori-
sierten Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z.B. 
Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von 
Zalungsdiensten (z.B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperr-
anzeige auf der Nutzung eines verlorengegangenen oder ge-
stohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonstigen 
missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements und 
ist MLP hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Konto-/
Depotinhaber und die MLP Banking AG  nach den gesetzlichen 
Grundsätzen des Mitverschuldens.
12.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die MLP Banking AG eine Sperranzeige eines Nutzers 
erhalten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autorisier-
te MLP Financepilot-Verfügungen entstehenden Schäden. Dies 
gilt nicht, wenn der Nutzer in betrügerischer Absicht gehan-
delt hat.
12.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen An-
spruch begründenden Umstände auf einem ungewöhnlichen 
und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das diejenige Par-
tei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss hat, und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr 
nicht hätten vermieden werden können.

13. Kündigung
Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
Sie kann ohne Vorliegen besonderer Gründe vom Nutzer ohne 
Einhaltung einer Frist, von der MLP Banking AG  mit einer Frist 
von 2 Monaten, in Textform gekündigt werden.

14. Änderung der Nutzungsbedingungen für den 
MLP Financepilot
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer 
spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform oder über den MLP Finance
pilot angeboten. Der Nutzer kann den Änderungen vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder 
zustimmen oder ablehnen.
Die Zustimmung des Nutzers gilt als erteilt, wenn er seine Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die MLP Banking AG in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Werden dem Nutzer Änderungen dieser 
Bedingungen angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung 
vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen.
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die MLP Banking AG in ih-
rem Angebot besonders hinweisen.

15. Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Sollte eine der vorstehenden Regelungen ganz oder teilweise 
unwirksam oder nicht durchführbar sein, bleibt die vorstehen-
de Vereinbarung im Übrigen davon unberührt.
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Grundregeln für die Beziehung 
zwischen Kunde und Bank

1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäfts- 
bedingungen und der Sonderbedingungen für
einzelne Geschäftsbeziehungen
(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und den inländischen 
Geschäftsstellen der Bank (im folgenden Bank genannt). Daneben 
gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das 
Wertpapiergeschäft, den Zahlungsverkehr und für den Sparver-
kehr) Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen 
zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; sie wer-
den bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit 
dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch Geschäftsver-
bindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das Pfand-
recht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch 
die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.
(2) Änderungen
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedin-
gungen werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform an-
geboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäfts-
beziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(zum Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde kann den Än-
derungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens entweder zustimmen oder sie ablehnen. Die Zustimmung 
des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (zum Beispiel Überweisungsbedingungen) angeboten, 
kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterah-
menvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

2. Bankgeheimnis und Bankauskunft
(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen 
Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis 
erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über den Kunden darf die 
Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen dies ge-
bieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur Erteilung 
einer Bankauskunft befugt ist. 
(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen 
und Bemerkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kun-
den, seine Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige 
Angaben über Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige 
der Bank anvertraute Vermögenswerte sowie Angaben über die 
Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht.
(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsre-
gister eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern 
sich die Anfrage auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank 
erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Wei-
sung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere Personen, 
insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die 
Bank nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrück-
lich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn 
der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünschten 
Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunfts-
erteilung entgegenstehen.
(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie ande-
ren Kreditinstituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden.

3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden
(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen 
für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen 
etwas Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Ver-
letzung der in Nr.11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 
Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beigetra-
gen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form 
ausgeführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Er-
ledigung betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie 
ihn im eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter 
Auftrag). Dies betrifft zum Beispiel die Einholung von Bankaus-
künften bei anderen Kreditinstituten oder die Verwahrung und 
Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl 
und Unterweisung des Dritten.
(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Auf-
ruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr 
nicht zu vertretende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder 
Ausland) eintreten.

4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der
kein Verbraucher ist
Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der 
Bank nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung
gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forde-
rung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finan-
zierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der
Bank auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine
erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen.
Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift
der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehö-
riger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen,
der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als
Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit
befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Bank
bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfech-
tung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsbe-
rechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt
geworden ist.

6. Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei
kaufmännischen und öffentlich-rechtlichen Kunden
(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der 
Bank gilt deutsches Recht.
(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbe-
ziehung dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, 
so kann die Bank diesen Kunden an dem für die kontoführende 
Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen zuständigen 
Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 
Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem für die kon-
toführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden.
(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Aus-
land eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie 
für ausländische Institutionen, die mit inländischen juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem inländischen 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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7.	 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten  
(Konten in laufender Rechnung) 
(1)	Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas 
anderes vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals 
einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum 
entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen 
und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, 
der sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nummer 12 dieser Ge-
schäftsbedingungen oder nach der mit dem Kunden anderweitig 
getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.
(2)	Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines 
Rechnungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von 
sechs Wochen nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine 
Einwendungen in Textform geltend, genügt die Absendung inner-
halb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Ein-
wendungen gilt als Genehmigung. Auf diese Folge wird die Bank 
bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des 
Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, 
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende 
Gutschrift nicht erteilt wurde.

8.	 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank 
(1)	Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel 
wegen einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum näch-
sten Rechnungsabschluss durch eine Belastungsbuchung rück-
gängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den 
Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall 
gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe 
der Gutschrift bereits verfügt hat.
(2)	Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rech-
nungsabschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch ge-
gen den Kunden zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein 
Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen 
die Berichtigungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den 
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungs-
anspruch gesondert geltend machen.
(3)	Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den 
Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die 
Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag 
vor, an dem die fehlerhafte Buchung durchgeführt wurde.

9.	 Einzugsaufträge
(1)	Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften 
schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank 
selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem 
Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungs-
betrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die 
Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem 
Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt 
auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papie-
re bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Last-
schriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem 
Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift 
rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwi-
schenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde.
(2)	Einlösung von Lastschriften und vom Kunden 

ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Bela-
stungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 
– bei SEPA-Firmenlastschriften nicht spätestens am dritten 
Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger ein-
gelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank 
im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind 
eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festge-
setzten Zeitpunkt zurückgegeben werden.

10.	Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremd-
währungskonten
(1)	Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an 
den Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung 
bargeldlos abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremd-

währungskonten (zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten 
des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung von 
Banken im Heimatland der Währung abgewickelt, wenn sie die 
Bank nicht vollständig innerhalb des eigenen Hauses ausführt.
(2)	Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem 

Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel 
ein Devisentermingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung ei-
nes Betrages in fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremd
währungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des 
Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist.
(3)	Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die 

Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu 
Lasten eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Er-
füllung einer Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem 
Umfang und solange ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, 
auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlichkeit 
lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im 
Lande dieser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. 
In dem Umfang und solange diese Maßnahmen oder Ereignisse 
andauern, ist die Bank auch nicht zu einer Erfüllung an einem 
anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in einer ande-
ren Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von 
Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist 
dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eige-
nen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, 
fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung mitein-
ander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen 
unberührt.
(4)	Wechselkurs 
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsge-
schäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. 
Bei Zahlungsdiensten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterah-
menvertrag.

Mitwirkungspflichten des Kunden
11.	Mitwirkungspflichten des Kunden

(1)	Mitteilung von Änderungen 
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist 
es erforderlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines 
Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die 
Änderung einer gegenüber der Bank erteilten Vertretungsmacht 
(insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mittei-
lungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 
öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsregister) einge
tragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses Register 
eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weitergehende 
gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geldwä-
schegesetz, ergeben.
(2)	Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht 
eindeutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge ha-
ben, die zu Verzögerungen führen können. Vor allem hat der 
Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit und Vollständigkeit sei-
ner Angaben, insbesondere der Kontonummer und Bankleitzahl 
oder IBAN2 und BIC3 sowie der Währung zu achten. Änderungen, 
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als 
solche gekennzeichnet sein.
(3)	Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung 

eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile 
für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formu-
larmäßig erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars 
erfolgen.
(4)	Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- 
und Erträgnisaufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen 
über die Ausführung von Aufträgen sowie Informationen über 
erwartete Zahlungen und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit 
und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige Ein-
wendungen unverzüglich zu erheben.
(5)	Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von 

Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kun-
den nicht zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichti-
gen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben 
anderer Mitteilungen, deren Eingang der Kunde erwartet 
(Wertpapierabrechnungen, Kontoauszüge nach der Ausführung 
von Aufträgen des Kunden oder über Zahlungen, die der Kunde 
erwartet).
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Kosten der Bankdienstleistungen

12.	Zinsen, Entgelte und Aufwendungen
(1)	Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen  Bankleistun-
gen, die die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließ-
lich der Höhe von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung 
vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben sich aus dem 
„Preisaushang – Regelsätze im standardisierten Privatkundenge-
schäft“ und aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in 
Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung ge-
troffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ 
oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und 
Entgelte.  
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für 
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers ge-
richtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich 
treffen, auch wenn sie im „Preisaushang“ oder im „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“ ausgewiesen ist. 
Für die Vergütung der nicht im „Preisaushang“ oder im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ aufgeführten Leistungen, die im Auftrag 
des Verbrauchers erbracht werden und die, nach den Umständen 
zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, 
soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzli-
chen Vorschriften. 
(2)	Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine 

Verbraucher sind 
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistun-
gen, die die Bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, 
erbringt, ergeben sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im 
standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“, soweit der „Preisaushang“ und das „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ übliche Bankleistungen gegenüber 
Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Geschäftskun-
den), ausweisen.
Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte 
Bankleistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende 
Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im 
„Preisaushang“ oder „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angege-
benen Zinsen und Entgelte. 
Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht ent-
gegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem 
Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).    
(3)	Nicht entgeltfähige Leistungen 
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes 
oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder 
die sie im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Ent-
gelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird 
nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.
(4)	Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei 

Erhöhung 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen 
Zinssatz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit 
dem Kunden. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen 
mitteilen. Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts an-
deres vereinbart ist, die davon betroffene Kreditvereinbarung in-
nerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung 
mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt der Kunde, so werden 
die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditvereinbarung nicht 
zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemesse-
ne Frist einräumen.
(5)	Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft 

in Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden 
im Rahmen der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft 
in Anspruch genommen werden (zum Beispiel Konto- und De-
potführung), werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Text-
form angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde 
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er sei-
ne Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen. Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, 
kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
ihn die Bank in ihrem Angebot hinweisen. Kündigt der Kunde, wird 
das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung 
nicht zugrunde gelegt. 
Die vorstehende Vereinbarung gilt gegenüber Verbrauchern nur 
dann, wenn die Bank Entgelte für Hauptleistungen ändern will, 
die vom Verbraucher im Rahmen der Geschäftsverbindung typi-

scherweise dauerhaft in Anspruch genommen werden. Eine Ver-
einbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über 
die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers ge-
richtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich 
vereinbaren.  
(6)	 Ersatz von Aufwendungen 
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen 
richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
(7)	Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen 

und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für 
Zahlungen

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträ-
gen mit Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und 
die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach 
den gesetzlichen Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von 
Zahlungsdiensterahmenverträgen (z. B. Girovertrag) richtet sich 
nach Absatz 5.

Sicherheiten für die Ansprüche  
der Bank gegen den Kunden

13.	Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
(1)	Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Ge-
schäftsverbindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten 
verlangen, und zwar auch dann, wenn die Ansprüche bedingt 
sind (zum Beispiel Aufwendungsersatzanspruch wegen der In-
anspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürg-
schaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für 
Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank übernommen 
(zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch 
auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf 
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab 
ihrer Fälligkeit.
(2)	Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen ge-
gen den Kunden zunächst ganz oder teilweise da-
von abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine 
Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Ri-
sikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. 
Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
–	 sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig 

verändert haben oder sich zu verändern drohen oder
–	 sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert 

haben oder zu verschlechtern drohen.
Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn aus-
drücklich vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich 
im Einzelnen benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbrau-
cherdarlehensverträgen besteht der Anspruch auf die Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten 
im Kreditvertrag angegeben sind. Übersteigt der Nettodarlehens-
betrag 75.000 Euro, besteht der Anspruch auf Bestellung oder 
Verstärkung auch dann, wenn in einem vor dem 21. März 2016 
abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag oder in einem ab 
dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-Verbraucherdar-
lehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder keine 
abschließenden Angaben über Sicherheiten enthalten sind.
(3)	Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von 

Sicherheiten 
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die 
Bank eine angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, 
von ihrem Recht zur fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 
dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch zu machen, falls der 
Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hier-
auf hinweisen.

14.	Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank
(1)	Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen 
eine inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsver-
kehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt 
ein Pfandrecht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen 
die Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zustehen 
oder künftig zustehen werden (zum Beispiel Kontoguthaben).
(2)	Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen 
und bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- 
und ausländischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Ge-
schäftsverbindung gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde 
gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines an-
deren Kunden der Bank übernommen (zum Beispiel als Bürge), 
so sichert das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgen-
de Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.
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(3)	Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die 
Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten 
Zweck verwendet werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung 
zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht der 
Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank 
selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wert-
papiere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Au-
ßerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank 
selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und 
nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Ver-
bindlichkeiten der Bank.
(4)	Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde 
nicht berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehören-
den Zins- und Gewinnanteilscheine zu verlangen.

15.	Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und  
diskontierten Wechseln 
(1)	Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks 
und Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigen-
tum. An diskontierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt 
des Wechselankaufs uneingeschränktes Eigentum; belastet sie 
diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Si-
cherungseigentum an diesen Wechseln.
(2)	Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln ge-
hen auch die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; 
ein Forderungsübergang findet ferner statt, wenn andere Papiere 
zum Einzug eingereicht werden (zum Beispiel Lastschriften, kauf-
männische Handelspapiere).
(3)	Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, 
dass ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden darf, erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die 
Sicherungsabtretung nicht auf diese Papiere.
(4)	Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen 
der Sicherung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden 
bei Einreichung von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrent-
konten zustehen oder die infolge der Rückbelastung nicht einge-
löster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. Auf 
Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung 
des Sicherungseigentums an den Papieren und der auf sie über-
gegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr im Zeit-
punkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen den 
Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere 
vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16.	Begrenzung des Besicherungsanspruchs und  
Freigabeverpflichtung
(1)	Deckungsgrenze 
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare 
Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus 
der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) ent-
spricht.
(2)	Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgren-
ze nicht nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlan-
gen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und 
zwar in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; 
sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten auf die 
berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungs-
gebers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten 
bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist die Bank 
auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 
unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von 
Wertpapieren, Auszahlung von Sparguthaben).
(3)	Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab 
als der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze 
oder ist eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten 
vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17.	Verwertung von Sicherheiten
(1)	Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicher-
heiten die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl 
der zu verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange 
des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Ver-
bindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht 
nehmen.
(2)	Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird 
die Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die 
als Rechnung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache 
gilt und den Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18.	Kündigungsrechte des Kunden
(1)	Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die 
weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung 
vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen.
(2)	Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abwei-
chende Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündi-
gung nur dann ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger 
Grund vorliegt, der es dem Kunden, auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Bank, unzumutbar werden lässt, die 
Geschäftsbeziehung fortzusetzen.
(3)	Gesetzliche Kündigungsrechte 
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19.	Kündigungsrechte der Bank
(1)	Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter 
Einhaltung einer angemessenen Kündigungsfrist kündigen (zum 
Beispiel den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordruc-
ken berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungsfrist wird die 
Bank auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht neh-
men. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages 
(zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines De-
pots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.
(2)	Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine 
abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die 
Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die be-
rechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann 
die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 
(3)	Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder 
einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Be-
rücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar 
werden lässt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
–	 wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögens-

verhältnisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank 
über eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für 
die Bank verbundene Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung 
einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung waren; bei 
Verbraucherdarlehen gilt dies nur, wenn der Kunde für die Kre-
ditwürdigkeitsprüfung relevante Informationen wissentlich vor-
enthalten oder diese gefälscht hat und dies zu einem Mangel 
der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder

–	 wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögens-
verhältnisse des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Si-
cherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch die 
Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonsti-
gen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Ver-
wertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet ist 
oder

–	 wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Ver-
stärkung von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser 
Geschäftsbedingungen oder aufgrund einer sonstigen Ver
einbarung nicht innerhalb der von der Bank gesetzten ange-
messenen Frist nachkommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten angemessenen Frist oder nach erfolgloser 
Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der Besonder-
heiten des Einzelfalles (§ 323 Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) entbehrlich.
(4)	Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei 

Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die 
Kündigung wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbrau-
cherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maß
gabe dieser Regelungen kündigen.
(5)	Kündigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen 
der Bank und dem Kunden auf Grundlage des Zahlungskontenge-
setzes getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des 
Zahlungskontengesetzes kündigen.
(6)	Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung ei-
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nes Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine 
sofortige Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündi-
gung des Scheckvertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke).

Schutz der Einlagen

20.	Einlagensicherungsfonds 
(1)	Schutzumfang 
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverban-
des deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Einlagensiche-
rungsfonds sichert gemäß seinem Statut – vorbehaltlich der darin 
vorgesehenen Ausnahmen – Einlagen, d.h. Guthaben, die sich im 
Rahmen von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto 
verblieben sind, oder aus Zwischenpositionen ergeben und die 
nach den geltenden Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen 
sind. 
Nicht gesichert werden unter anderem die zu den Eigenmitteln 
der Bank zählenden Einlagen, Verbindlichkeiten aus Inhaber- und 
Orderschuldverschreibungen sowie Einlagen von Kreditinstituten 
im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 
Finanzinstituten im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Nr. 26 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013, Wertpapierfirmen im Sinne des Art. 4 Abs. 1 
Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG und Gebietskörperschaften. 
Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und 
rechtsfähigen Stiftungen werden nur geschützt, wenn
(i)	 es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus einer Na-

mensschuldverschreibung oder einem Schuldscheindarlehen 
handelt und 

(ii)	die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate beträgt. Auf 
Einlagen, die bereits vor dem 01. Januar 2020 bestanden ha-
ben, findet die Laufzeitbeschränkung keine Anwendung. Nach 
dem 31. Dezember 2019 entfällt der Bestandsschutz nach 
vorstehendem Satz, sobald die betreffende Einlage fällig wird, 
gekündigt werden kann oder anderweitig zurückgefordert wer-
den kann, oder wenn die Einlage im Wege einer Einzel- oder 
Gesamtrechtsnachfolge übergeht. 

Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 
2017 bestanden haben, werden nach Maßgabe und unter den 
Voraussetzungen der bis zum 1. Oktober 2017 geltenden Rege-
lungen des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert. Nach 
dem 30. September 2017 entfällt der Bestandsschutz nach dem 
vorstehenden Satz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fällig 
wird, gekündigt oder anderweitig zurückgefordert werden kann, 
oder wenn die Verbindlichkeit im Wege einer Einzel- oder Ge-
samtrechtsnachfolge übergeht.
(2)	Sicherungsgrenzen
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezem-
ber 2019 20%, bis zum 31. Dezember 2024 15% und ab dem 
1. Januar 2025 8,75% der für die Einlagensicherung maßgebli-
chen Eigenmittel der Bank im Sinne von Art. 72 der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 
2011 begründet oder prolongiert werden, gelten, unabhängig vom 
Zeitpunkt der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Siche-
rungsgrenzen ab den vorgenannten Stichtagen. Für Einlagen, die 
vor dem 31. Dezember 2011 begründet wurden, gelten die alten 
Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder bis zum 
nächstmöglichen Kündigungstermin. 
Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Ver-
langen bekannt gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.
bankenverband.de abgefragt werden. 

(3)	Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Sta-
tuts des Einlagensicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen 
zur Verfügung gestellt wird.
(4)	Forderungsübergang 
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter 
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen 
gegen die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten 
Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über. 
(5)	Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem 
von ihm Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.

Beschwerdemöglichkeiten/ 
Ombudsmannverfahren

21.	Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungs-        
verfahren 
	 Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten:
–	 Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im „Preis- 

und Leistungsverzeichnis“ genannte Kontaktstelle der Bank 
wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise be-
antworten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Text-
form (zum Beispiel mittels Brief, Telefax oder E-Mail).

–	 Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbrau-
cherschlichtungsstelle „Ombudsmann der privaten Banken“ 
(www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbrau-
cher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der 
Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Be-
trifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen 
Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den 
Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres regelt 
die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbe-
schwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenver-
band.de abrufbar ist. 

	 Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder 
E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband 
deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: 
(030) 1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

–	 Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit 
schriftlich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Stra-
ße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 
248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
(EGBGB) zu beschweren.

–	 Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ eine Europäische Online-Streitbeilegungs-
plattform (OS-Plattform) errichtet. Die OS-Plattform kann ein 
Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer Streitig-
keit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelasse-
nen Unternehmen nutzen.  
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Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- undLeistungsverzeichnis“ enthalten.

1. Allgemein
1.1	 Wesentliche Merkmale der Überweisung 

einschließlich des Dauerauftrags 
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geld-
beträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der 
Kunde kann die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimm-
ten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden Geldbetrag an 
das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauer-
auftrag). 

1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zah-
lungsempfängers zu verwenden:

Zielgebiet Währung Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers

Inland Euro ● IBAN1

Grenzüberschreitend 
innerhalb des  
Europäischen  
Wirtschaftsraums2

Euro ● IBAN

Inland oder  
innerhalb des  
Europäischen 
Wirtschaftsraums

Andere 
Währung 
als Euro

● IBAN und BIC3

oder
● Kontonummer und BIC

Außerhalb des 
Europäischen  
Wirtschaftsraums

Euro 
oder andere 
Währung

● IBAN und BIC
oder

● Kontonummer und BIC

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben be-
stimmen sich nach Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3	 Erteilung des Überweisungsauftrags und 
Autorisierung 

(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels
eines von der Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der
Bank anderweitig vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per
Online Banking) mit den erforderlichen Angaben gemäß Num-
mer 2.1 beziehungsweise Nummern 3.1.1 und 3.2.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige
oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu
Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können
Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvoll-
ständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die Aus-
führung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde
bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig,
hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig
erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des Formulars
erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende An-
gabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Un-
terschrift oder in der anderweitig mit der Bank vereinbarten
Art und Weise (zum Beispiel per Online-Banking-PIN/TAN).
In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustim-
mung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der
Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des
Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, über-
mittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines
einzelnen Überweisungsauftrags die maximale Ausführungs-
frist für diesen Zahlungsvorgang sowie die in Rechnung zu
stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Aufschlüsse-
lung mit.

(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungs-
auftrages an die Bank auch einen Zahlungsauslösedienst ge-
mäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen,
es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht
online zugänglich.

1.4	 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank

zugeht. Das gilt auch, wenn der Überweisungsauftrag über
einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang
erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorge-
sehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel
mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem
Online-Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags
nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, so gilt der Über-
weisungsauftrag erst am darauf folgenden Geschäftstag als
zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangs-
vorrichtung der Bank oder im „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der
Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der
Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauf fol-
genden Geschäftstag zugegangen.

1.5	 Widerruf des Überweisungsauftrags 
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank

(siehe Nummer 1.4 Absätze 1 und 2) kann der Kunde die-
sen durch Erklärung gegenüber der Bank widerrufen. Nach
dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der
Absätze 2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der
Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen
Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überweisungs-
auftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der
Bank widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstlei-
ster die Zustimmung zur Auslösung der Überweisung erteilt
hat.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Aus-
führung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Ab-
satz 2), kann der Kunde die Überweisung beziehungsweise
den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor
dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank wi-
derrufen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Nach dem rechtzeitigen
Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank wer-
den keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bishe-
rigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann
der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kun-
de und Bank dies vereinbart haben. Die Vereinbarung wird
wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu ver-
hindern oder den Überweisungsbetrag zurück zu erlangen.
Nutzt der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauf-
trags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergän-
zend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und
des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgenden Bedingungen.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Marti-
nique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.
3 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode

MLP Banking AG nachfolgend als „Bank“ bezeichnet
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sem Weg angeboten werden. Der Kunde kann den Änderungen vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustim-
men oder sie ablehnen. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, 
wenn er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Ge-
nehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders 
hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag 
(Girovertrag) richtet sich nach Nr. 12 Absatz 5 der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
1.10.2	  Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, 
die keine Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Num-
mer 12 Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.11	 Wechselkurs 
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh-
rung als der Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kon-
towährung belastet. Die Bestimmung des Wechselkurses bei solchen 
Überweisungen ergibt sich aus der Umrechnungsregelung im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe-
renzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Kunden wirksam. Der Referenzwechselkurs wird von der 
Bank zugänglich gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugängli-
chen Quelle.

1.12	 Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht 
zu beachten.

2.	 Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums4 
(EWR) in Euro oder in anderen  
EWR-Währungen5 

2.1	 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:

–– Name des Zahlungsempfängers,
–– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 

1.2), ist bei Überweisungen in anderen EWR-Währungen 
als Euro der BIC unbekannt, ist stattdessen der vollständige 
Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers anzugeben,

–– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–– Betrag,
–– Name des Kunden,
–– IBAN des Kunden,
–– und bei grenzüberschreitenden Überweisungen die Entgelt-

weisung „Entgeltteilung“ zwischen Kunde und Zahlungsemp-
fänger.

2.2	 Maximale Ausführungsfrist 
2.2.1	 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbe-
trag spätestens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht. 
2.2.2	 Beginn der Ausführungsfrist 
(1)	 Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs 

des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe 
Nummer 1.4).

(2)	 Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der 
Überweisung an einem bestimmten Tag oder am Ende eines 
bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem der Kunde 
der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geldbetrag in der 
Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so 

4 Siehe Fußnote 2.
5 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatischer Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, 
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

1.6	 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1)	 Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, 

wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe 
Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art 
und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser 
vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) 
und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes 
Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein 
ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedin-
gungen). 

(2)	 Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Über-
weisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt, 
die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden 
angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers 
(siehe Nummer 1.2) auszuführen. 

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal mo-
natlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, 
die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie 
die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart 
werden. 

1.7	 Ablehnung der Ausführung 
(1)	 Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 

Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des 
Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank 
den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb 
der in Nummer 2.2.1 beziehungsweise 3.1.2 und 3.2.2 
vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Da-
bei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ableh-
nung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die 
zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

(2)	 Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für 
die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem 
Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem 
Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur Verfü-
gung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungs-
betrag wieder herausgeben. 

(3)	 Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines au-
torisierten Überweisungsauftrags berechnet die Bank das 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Ent-
gelt.

1.8	 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank 
die in der Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) 
unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen 
an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungs-
empfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des 
Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberwei-
sungen im Inland können die Überweisungsdaten auch über das 
Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet 
werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die 
Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in 
der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.

1.9	 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft  
ausgeführter Überweisungen 

Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags 
zu unterrichten. Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zah-
lungsauslösedienstleisters.

1.10	 Entgelte und deren Änderung
1.10.1	 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank 
im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch auf die-
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ist der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbar-
te Termin für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. 
Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden 
Geschäftstag. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“.

(3)	 Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden 
abweichenden Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an 
dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftrags-
währung vorliegt.

2.3	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden 

2.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den 
Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht 
autorisierten Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist 
spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Lei-
stungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist oder 
die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank 
einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass 
ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitge-
teilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, 
so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank

2.3.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-
ter Ausführung einer autorisierten Überweisung

(1)	 Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die 
unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungs-
betrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder 
fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden be-
lastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 
Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung 
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister aus-
gelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 die 
Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder 
zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden 
sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2)	 Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3)	 Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, 
die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto 
des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Über-
weisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus 
Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über 
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die 
Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 
entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Kunde kein Verbraucher ist. 

(4)	 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvor-
gang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis un-
terrichten.

2.3.3	 Schadensersatz wegen Pflichtverletzun
(1)	 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 

einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hier-
bei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der 

Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Die-
se betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Überweisungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
•	 für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist. 

2.3.4	 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 
2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht er-
folgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überwei-
sung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

–– Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf 
den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rech-
nung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich 
hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, 
ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank  besonders übernommen hat, sowie für nicht au-
torisierte Überweisungen.

2.3.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.3.2 bis 2.3.4 ist in 

folgenden Fällen ausgeschlossen:
•	 Die Bank weist  gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Überweisungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist.

•	 Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. 
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlan-
gen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags 
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden 
auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. 
Für die Tätigkeiten der Bank nach den Sätzen 2 und 3 die-
ses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem 
Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft 
ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf 
der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 
kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung die-
ser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, 
wenn der Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslö-
sedienstleister auslöst.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
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Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
herbeigeführt wurden.

3.	 Überweisungen innerhalb 
Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums6 
(EWR) in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung7) sowie  
Überweisungen in Staaten außerhalb 
des EWR (Drittstaaten8) 

3.1	 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in an-
dere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) in Währungen eines Staates außerhalb des 
EWR (Drittstaatenwährung)

3.1.1	 	Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:

–– Name des Zahlungsempfängers,
–– Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 

1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC 
unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die 
Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfän-
gers anzugeben,

–– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–– Betrag,
–– Name des Kunden,
–– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2	 	Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt. 
3.1.3	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprü-

che des Kunden

3.1.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 
Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Er-
stattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den 
Zahlungsbetrag zu erstatten und, sofern der Betrag einem Konto des 
Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu 
bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori-
sierte Überweisung befunden hätte. 
Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags 
gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag 
folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung 
nicht autorisiert ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis 
erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtig-
te Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des 
Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung
aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Be-
trugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zah-
lungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den 
Sätzen 2 bis 4 die Bank.
3.1.3.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäte-

ter Ausführung einer autorisierten Überweisung 
(1)	 Im Fall einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung ei-

ner autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank 
die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überwei-
sungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überwei-
sung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 und 2 

die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder 
zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden 
sein sollten, übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungs-
empfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag. 

(2)	 Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen insoweit verlan-
gen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3)	 Im Fall einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Über-
weisung kann der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank 
vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers verlangt, 
die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungskonto 
des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Über-
weisung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus 
Satz 1 gilt auch, wenn die Überweisung vom Kunden über 
einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst wird. Weist die 
Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, 
entfällt diese Pflicht. Die Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Kunde kein Verbraucher ist.

(4)	 Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvor-
gang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis un-
terrichten.

3.1.3.3	 	Schadensersatz wegen Pflichtverletzun
(1)	 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 

einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hier-
bei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischenge-
schalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der 
Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Die-
se betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht

–– für nicht autorisierte Überweisungen,
–– 	bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
–– 	für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 

und
–– 	für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4	 	Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten 
Bestandteile der Überweisung 

Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung 
bestehen abweichend von den Ansprüchen in Nummern 3.1.3.2 und 
3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprü-
che nach Maßgabe folgender Regelungen:
–– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

–– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gilt nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefah-
ren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5	 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 
haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung 
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Her-

6 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Marti-
nique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern.
7 Z. B. US-Dollar
8 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums derzeit: siehe Fußnote 6).
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ausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:

–– 	Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 
durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unter-
weisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergelei-
teter Auftrag).

–– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach 
auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in 
Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es 
sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschäden han-
delt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überwei-
sung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefah-
ren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für nicht 
autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist 

in folgenden Fällen ausgeschlossen:
–– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

–– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die 
Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nach Satz 2 
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden 
auf schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen 
mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächlichen 
Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstat-
tung des Überweisungsbetrags geltend machen kann. 
Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 bis 3 dieses Unter-
punkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach 
Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist 
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen 
Zahlungsauslösedienstleister auslöst. 

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

–– auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereig-
nis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und 
dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt 
nicht hätten vermieden werden können, oder

–– von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
herbeigeführt wurden.

3.2	 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR 
(Drittstaaten 9)

3.2.1	 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Anga-
ben machen:
–– 	Name des Zahlungsempfängers,
–– 	Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 

1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC 
unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die 
Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfän-
gers anzugeben,

–– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–– 	Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage 1),
–– 	Betrag,
–– Name des Kunden,
–– Kontonummer und Bankleitzahl  oder IBAN des Kunden.

3.2.2	 	Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.
3.2.3	 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden 

3.2.3.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1)	 Im Fall einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben 

Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Bank gegen den Kunden kei-
nen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist ver-
pflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, 
sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden 
ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es 
sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Überwei-
sung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis 
zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der 
Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert 
ist oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten 
hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte 
Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten 
des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre 
Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu er-
füllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde 
die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister 
ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die 
Bank.

(2)	 Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Über-
weisung resultieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2	 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung

Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten 
autorisierten Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Heraus-
gabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB Schadenser-
satzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde 

durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–– Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der 
Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der er-
sten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–– Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, 
die die Bank besonders übernommen hat. 

3.2.3.3	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden 

Fällen ausgeschlossen:
–– Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der 

Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

–– Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom 
Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) ausgeführt. In 
diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlan-
gen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum 
bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Für die 
Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Unterpunkts be-
rechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis“ ausgewiesene Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 
und Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund 
nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen oder auf-
grund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. 
Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden 
über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend 

9 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums derzeit: siehe Fußnote 6).
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dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens 
innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung unter-
richtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Un-
terrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der 
Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienst-
leister auslöst.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände

•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, oder

•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
herbeigeführt wurden.

Anlage 1:   Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung
Zielland	 Kurzform	 Währung	 Kurzform
Belgien	 BE	 Euro	 EUR
Bulgarien	 BG	 Bulgarischer Lew	 BGN
Dänemark	 DK	 Dänische Krone	 DKK
Estland	 EE	 Euro	 EUR
Finnland	 FI	 Euro	 EUR
Frankreich	 FR	 Euro	 EUR
Griechenland	 GR	 Euro	 EUR
Irland	 IE	 Euro	 EUR
Island	 IS	 Isländische Krone	 ISK
Italien	 IT	 Euro	 EUR
Japan	 JP	 Japanischer Yen	 JPY
Kanada	 CA	 Kanadischer Dollar	 CAD
Kroatien	 HR	 Kroatischer Kuna	 HRK
Lettland	 LV	 Euro	 EUR
Liechtenstein	 LI	 Schweizer Franken*	 CHF
Litauen	 LT	 Euro	 EUR
Luxemburg	 LU	 Euro	 EUR
Malta	 MT	 Euro	 EUR
Niederlande	 NL	 Euro	 EUR
Norwegen	 NO	 Norwegische Krone	 NOK
Österreich	 AT	 Euro	 EUR
Polen	 PL	 Polnischer Zloty	 PLN
Portugal	 PT	 Euro	 EUR
Rumänien	 RO	 Rumänischer Leu	 RON
Russische Föderation	 RU	 Russischer Rubel	 RUB
Schweden	 SE	 Schwedische Krone	 SEK
Schweiz	 CH	 Schweizer Franken	 CHF
Slowakei	 SK	 Euro 	 EUR
Slowenien	 SI	 Euro	 EUR
Spanien	 ES	 Euro	 EUR
Tschechische Republik	 CZ	 Tschechische Krone	 CZK
Türkei	 TR	 Türkische Lira	 TRY
Ungarn	 HU	 Ungarischer Forint	 HUF
USA	 US	 US-Dollar	 USD
Vereinigtes Königreich von Großbritannien 	 GB	 Britische Pfund Sterling	 GBP
und Nordirland                                                                                                                             	
Zypern	 CY	 Euro	 EUR

*Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein
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Bedingungen für den Scheckverkehr

1. Scheckvordrucke

Die Bank gibt an den Kunden Scheckvordrucke zur Teilnahme am
Scheckverkehr aus. Für den Scheckverkehr dürfen nur die vom be-
zogenen Institut zugelassenen Scheckvordrucke verwendet werden.

2. Sorgfaltspflichten
Scheckvordrucke und Schecks sind mit besonderer Sorgfalt auf-
zubewahren. Das Abhandenkommen von Scheckvordrucken und
Schecks ist der Bank, möglichst der kontoführenden Stelle, unver-
züglich mitzuteilen.

Die Scheckvordrucke sind deutlich lesbar auszufüllen. Der Scheck-
betrag ist in Ziffern und in Buchstaben unter Angabe der Währung
so einzusetzen, dass nichts hinzugeschrieben werden kann. Hat
sich der Kunde beim Ausstellen eines Schecks verschrieben oder ist
der Scheck auf andere Weise unbrauchbar geworden, so ist er zu
vernichten.
Bei Beendigung des Scheckvertrages sind nicht benutzte Vordrucke
unverzüglich entweder an die Bank zurückzugeben oder entwertet
zurückzusenden.

3. Haftung von Kunde und Bank
Die Bank haftet für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem
Scheckvertrag. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten, ins-
besondere durch eine Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, zur Ent-
stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und
Kunde den Schaden zu tragen haben.

Löst die Bank Schecks ein, die dem Kunden nach der Ausstellung
abhanden gekommen sind, so kann sie das Konto des Kunden nur
belasten, wenn sie bei der Einlösung nicht grob fahrlässig gehandelt
hat.

4. Verhalten der Bank bei mangelnder Kontodeckung
Die Bank ist berechtigt, Schecks auch bei mangelndem Guthaben
oder über einen zuvor für das Konto eingeräumten Kredit hinaus ein-
zulösen. Die Buchung solcher Verfügungen auf dem Konto führt zu
einer geduldeten Kontoüberziehung. Die Bank ist berechtigt, in die-
sem Fall den höheren Zinssatz für geduldete Kontoüberziehungen
zu verlangen.

5. Scheckwiderruf
Der Scheck kann widerrufen werden, solange er von der Bank nicht
eingelöst ist. Der Widerruf kann nur beachtet werden, wenn er der
Bank so rechtzeitig zugeht, dass seine Berücksichtigung im Rahmen
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes möglich ist.

6. Zusätzliche Regelungen für Orderschecks
Der Aussteller von Orderschecks steht allen Kreditinstituten, die am
Einzug der von ihm begebenen Orderschecks beteiligt sind, für
deren Bezahlung ein. Jedes dieser Kreditinstitute kann gegen
Vorlage der innerhalb der Vorlegungsfrist vorgelegten und nicht
bezahlten Schecks Zahlung vom Aussteller verlangen. Die vor-
stehenden Bestimmungen gelten auch für nach Beendigung des
Scheckvertrages ausgestellte Orderschecks.

Bedingungen für den Scheckverkehr

MLP Banking AG nachfolgend als „Bank“ bezeichnet
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Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-
Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt 
der Belastungsbuchung auf seinem Konto von der Bank die Erstat-
tung des belasteten Lastschriftbetrags verlangen.
2.1.2	 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei 
grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums2 zusätzlich den BIC3 der Bank als seine Kunden-
kennung gegenüber dem Zahlungsempfänger zu verwenden, da die 
Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der SEPA-Basislastschrift 
ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kundenkennung 
auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen führen 
die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschrift
datensatz vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung 
angegebenen IBAN und bei grenzüberschreitenden Zahlungen au-
ßerhalb des EWR zusätzlich angegebenen BIC aus.
2.1.3	 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über 
das Nachrichtenübermittlungssystem der Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und 
Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA weitergeleitet werden.

2.2	 SEPA-Lastschriftmandat
2.2.1	 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 

(SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftman-
dat. Damit autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von 
SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers. Das Mandat ist 
schriftlich oder in der mit seiner Bank vereinbarten Art und Weise 
zu erteilen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zu-
stimmung enthalten, dass die am Lastschrifteinzug beteiligten Zah-
lungsdienstleister und etwaige zwischengeschaltete Stellen die für die 
Ausführung der Lastschrift notwendigen personenbezogenen Daten 
des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern. 
In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die folgenden Erklärungen 
des Kunden enthalten sein:
–– 	Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto

des Kunden mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
–– 	Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto 

gezogenen SEPA-Basislastschriften einzulösen.
Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten  
enthalten:
–– 	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–– 	eine Gläubigeridentifikationsnummer,
–– 	Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
–– 	Name des Kunden (sofern verfügbar),
–– 	Bezeichnung der Bank des Kunden und
–– 	seine Kundenkennung (siehe Nummer 2.1.2).

Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zu-
sätzliche Angaben enthalten.
2.2.2	 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung 
erteilt, mit der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von 

Nähere Angaben zur Bank sind im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ enthalten.

Bedingungen für Zahlungen mittels
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift über sein Konto bei der Bank gelten folgende 
Bedingungen.

1. Allgemein
1.1	 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungs-
vorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des 
jeweiligen Zahlungsbetrags vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

1.2	 Entgelte und deren Änderungen 
1.2.1	 Entgelte für Verbraucher 
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kun-
den spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg 
vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Weg angeboten 
werden. Der Kunde kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens entweder zustimmen oder sie ablehnen. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte angeboten, kann er 
diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündi-
gen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen. Die Änderung von Entgelten für den Zahlungs-
diensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 12 Ab-
satz 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.2.2	 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die kei-
ne Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nummer 12 
Absätze 2 bis 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. SEPA-Basislastschrift
2.1	 Allgemein
2.1.1	 Wesentliche Merkmale des  

SEPA-Basislastschriftverfahrens

Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die 
Bank an den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des 
Gebiets des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro 
Payments Area“, SEPA) bewirken. Zur SEPA gehören die im Anhang 
genannten Staaten und Gebiete.
Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften 
muss

–– 	der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das
SEPA-Basislastschriftverfahren nutzen und

–– 	der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger
das SEPA-Lastschriftmandat erteilen.

Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, in-
dem er über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften 
vorlegt.

1International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2Mitgliedsstaaten siehe Anhang.
3Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungscode).
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seinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit 
die Bank an, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Mit der Einzugsermächtigung autorisiert 
der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung von Lastschriften 
des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als SEPA-
Lastschriftmandat.  Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem 
Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.
Die Einzugsermächtigung muss folgende Autorisierungsdaten ent-
halten:
–– 	Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
–– 	Name des Kunden,
–– 	Kundenkennung nach Nummer 2.1.2 oder Kontonummer und 

Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung 
zusätzliche Angaben enthalten.
2.2.3	 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung 
gegenüber dem Zahlungsempfänger oder seiner Bank – möglichst 
schriftlich – mit der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zah-
lungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.
Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den 
Eingang des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegen-
über dem Zahlungsempfänger erklärt werden, damit dieser keine wei-
teren Lastschriften einzieht.
2.2.4	 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA-Basislast-

schriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlun-
gen aus SEPA-Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulas-
sen. Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des 
Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ vor dem im 
Datensatz der Lastschrift angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Die-
se Weisung sollte möglichst schriftlich und möglichst gegenüber der 
kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätzlich sollte diese auch 
gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

2.3	 Einzug der SEPA-Basislastschrift auf  
Grundlage des SEPA‑Lastschriftmandats  
durch den Zahlungsempfänger

(1)	 Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt 
beim Zahlungsempfänger. Dieser übernimmt die Autorisie-
rungsdaten und setzt etwaige zusätzliche Angaben in den 
Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der 
jeweilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger ange-
geben.

(2)	 Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz 
zur Einziehung der SEPA-Basislastschrift unter Einschaltung 
seines Zahlungsdienstleisters an die Bank als Zahlstelle. Die-
ser Datensatz verkörpert auch die Weisung des Kunden an die 
Bank zur Einlösung der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe 
Nummer 2.2.1 Sätze 2 und 4 beziehungsweise Nummer 2.2.2 
Satz 2). Für den Zugang dieser Weisung verzichtet die Bank 
auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats verein-
barte Form (siehe Nummer 2.2.1 Satz 3). 

2.4	 Zahlungsvorgang aufgrund der  
SEPA-Basislastschrift

2.4.1	 Belastung des Kontos des Kunden mit dem  
Lastschriftbetrag

(1)	 Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers 
werden am im Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem 
vom Zahlungsempfänger angegebenen Lastschriftbetrag dem 
Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag nicht auf 
einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesenen Ge-
schäftstag der Bank, erfolgt die Kontobelastung am nächsten 
Geschäftstag.

(2)	 Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bankarbeitstag4 nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht (siehe Nummer 2.4.2), wenn
•	 der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats ge-

mäß Nummer 2.2.3 zugegangen ist,
•	 der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift aus-

reichendes Guthaben auf seinem Konto oder über keinen 
ausreichenden Kredit verfügt (fehlende Kontodeckung); 
Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

•	 die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zah-
lungspflichtigen keinem Konto des Kunden bei der Bank 
zuzuordnen ist

	 oder
•	 die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im 

Lastschriftdatensatz

-	 eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die 
Bank erkennbar fehlerhaft ist,

-	 eine Mandatsreferenz fehlt,
-	 ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
-	 kein Fälligkeitstag angegeben ist.

(3)	 Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelastung nicht oder wird 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht (siehe Nummer 2.4.2), wenn dieser SEPA-
Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden nach 
Nummer 2.2.4 entgegensteht. 

2.4.2	 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
auf dem Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bankarbeits-
tag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird.

2.4.3	 Unterrichtung über die Nichtausführung oder  
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder  
Ablehnung der Einlösung

Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungs-
buchung (siehe Nummer 2.4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der 
Einlösung einer SEPA-Basislastschrift (siehe Nummer 2.4.2) wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis zu der gemäß Num-
mer 2.4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die 
Bank, soweit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, 
wie Fehler, die zur Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ableh-
nung geführt haben, berichtigt werden können. 
Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA-
Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nummer 2.4.1 
Absatz 2 zweiter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

2.4.4	 Ausführung der Zahlung
(1)	 Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem 

Konto des Kunden aufgrund der SEPA-Basislastschrift des 
Zahlungsempfängers belastete Lastschriftbetrag spätestens in-
nerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers eingeht.

(2)	 Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz 
angegebenen Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen 
Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ der 
Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden Ge-
schäftstag.

(3)	 Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zah-
lung auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in 
der vereinbarten Häufigkeit.

2.5	 Erstattungsanspruch des Kunden bei einer  
autorisierten Zahlung

(1)	 Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund ei-
ner SEPA-Basislastschrift binnen einer Frist von acht Wochen  
ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf seinem Konto 
von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstattung des 
belasteten Lastschriftbetrags verlangen. Dabei bringt sie das 
Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Bela-
stung durch die Zahlung befunden hätte. Etwaige Zahlungsan-
sprüche des Zahlungsempfängers gegen den Kunden bleiben 
hiervon unberührt.

(2)	 Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 
sobald der jeweilige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung 
durch eine ausdrückliche Genehmigung des Kunden unmittel-
bar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3)	 Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich 
nach Nummer 2.6.2.

2.6	 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz-
ansprüche des Kunden

2.6.1	 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Fall einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank ge-
gen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag zu erstatten. Dabei bringt sie das Konto wieder auf 
den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht au-
torisierte Zahlung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens 
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank an-
gezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist oder die Bank 
auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer 
zuständigen Behörde  berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein 
betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, 

4Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
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Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 
Zypern.
Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

Sonstige Staaten und Gebiete
Andorra, Guernsey, Jersey, Insel Man, Monaco, San Marino, Schweiz, Saint-Pierre und Miquelon, Vatikanstadt.

hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und 
zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.
2.6.2	 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter  

oder verspäteter Ausführung von autorisierten Zahlungen
(1)	 Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung ei-

ner autorisierten Zahlung kann der Kunde von der Bank die un-
verzügliche und ungekürzte Erstattung des Lastschriftbetrages 
insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft 
war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang befunden hätte.

(2)	 Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von 
der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlan-
gen, die die Bank ihm im Zusammenhang mit der nicht erfolgten 
oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung in Rechnung gestellt 
oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3)	 Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in 
Nummer 2.4.4 Absatz 2 ein (Verspätung), kann der Zahlungs-
empfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass 
dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto des 
Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ord-
nungsgemäß ausgeführt worden.

(4)	 Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang 
nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrich-
ten.

2.6.3	 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1)	 Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung ei-

ner autorisierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zah-
lung kann der Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht 
bereits von Nummern 2.6.1 und 2.6.2 erfasst ist, ersetzt verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
von ihr zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaf-
tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen ha-
ben.

(2)	 Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
•	 für nicht autorisierte Zahlungen,
•	 bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
•	 für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, 
	 und
•	 für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der 

Kunde Verbraucher ist.
2.6.4	 Ansprüche von Kunden, die keine  

Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.6.2 und 2.6.3 haben 
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehler-
haft oder verspätet ausgeführten autorisierten Zahlung oder bei einer 
nicht autorisierten Zahlung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprü-
che nach Maßgabe folgender Regelungen:
–– Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch 

ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitver-
schuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

–– Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten 
Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die 
Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
der ersten zwischengeschalteten Stelle.

–– Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf 
den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung 
gestellten Entgelte und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei 
um die Geltendmachung von Folgeschäden handelt, ist der An-
spruch auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat sowie für nicht autorisierte Zahlungen.

2.6.5	 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1)	 Eine Haftung der Bank nach Nummern 2.6.2 bis 2.6.4 ist in fol-

genden Fällen ausgeschlossen: 
•	 Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zah-

lungsbetrag rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienst-
leister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

•	 Die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zah-
lungsempfänger angegebenen fehlerhaften Kundenken-
nung des Zahlungsempfängers ausgeführt. In diesem Fall 
kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass sie 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den 
Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung 
des Zahlungsbetrags nach Satz 2 dieses Unterpunktes 
nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf 
schriftlichen Antrag alle verfügbaren Informationen mitzu-
teilen, damit der Kunde einen Anspruch auf Erstattung des 
Zahlungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten 
nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die 
Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiese-
ne Entgelt.

(2)	 Ansprüche des Kunden nach Nummern 2.6.1 bis 2.6.4 und 
Einwendungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund nicht 
autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der Kunde 
die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführ-
ten Zahlung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt 
nur, wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung 
der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den 
Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadens-
ersatzansprüche nach Nummer 2.6.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(3)	 Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände
•	 auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 

beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hät-
ten vermieden werden können, 

	 oder
•	 von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 

herbeigeführt wurden.
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Allgemeine Informationen

Name und ladungsfähige Anschrift der Bank
MLP Banking AG
Alte Heerstr. 40
69168 Wiesloch

Kontaktadresse
MLP Banking AG
Bank-Kundenservice
Postfach 13 79
69154 Wiesloch

3169
E-Mail: banking@mlp.de

Zuständige Aufsichtsbehörde 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Europäische Zentralbank
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn und Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main
Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main                                     (Internet: www.ecb.europa.eu)
(Internet: www.bafin.de)
BaFin-Registernummer 108754

Eintragung im Handelsregister
Registergericht Mannheim HRB 335755

Gläubiger-Identifikationsnummer
DE53ZZZ00000010849

Vertragssprache
Maßgebliche Sprache für die Geschäftsbeziehung mit dem Kunden ist Deutsch.

Einlagensicherungsfonds
Die MLP Banking AG ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. und der Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken GmbH  angeschlossen.
Näheres entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, den Informationen unter www.mlp.de, dem

r
www.edb-banken.de.

Streitschlichtung im Ombudsmannverfahren

ombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der 
privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungsdienstevertrag (§ 675f des 
Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kunden, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken anrufen. Näheres 

ng
gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder
E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Fax: (030) 1663-
3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

Geschäftstage 
Ein Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zahlungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für
die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. Die MLP Banking AG (nachfolgend Bank)
unterhält den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen am Sitz der  Bank
(Baden-Württemberg), mit Ausnahme aller Samstage, dem 24. Dezember und dem 31. Dezember.
Bitte beachten Sie, dass in Baden-Württemberg die folgenden Feiertage bestehen, die nicht bundesweit gelten: Heilige Drei Könige 
(6. Januar), Allerheiligen (1. November) sowie der bewegliche Feiertag Fronleichnam.
Diese regionalen Feiertage sind wie die bundeseinheitlichen Feiertage ebenfalls keine Geschäftstage.

Die oben genannten Geschäftstage gelten auch für Wertpapierdienstleistungen.
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Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung

U) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei 
-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet die Bank bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber
(Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung
von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann 
auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in
ihren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen.
Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und 
Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des 
Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

Darstellung der Preise
Preise ohne Kennzeichnung unterliegen nicht der Mehrwertsteuer.
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Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr

MLP-Girokonten

Für Leistungen, 

Leistungsmerkmale und Entgelte (Preise je Vorgang in EUR, sofern nichts Näheres bezeichnet)

MLP
KomfortKonto/

Basiskonto4

MLP
PremiumKonto

MLP
KomfortKonto

 classic5

MLP
CampusGirokonto6

Monatlicher Grundpreis 5,00 7,50 3,00 kostenfrei
Mit einem monatl. Geldeingang7

(gilt nur für Verträge mit Verbrauchern)
kostenfrei - - - - - - - - -

Für Studenten - - - - - - - - - kostenfrei
Rechnungsabschluss quartalsweise quartalsweise quartalsweise quartalsweise
KonsumKonto  Zusatzkonto nur in Verbindung mit einem MLP KomfortKonto oder MLP CampusGirokonto
KonsumKonto  Leistung wie Ursprungskonto

  (MLP KomfortKonto bzw. MLP CampusGirokonto)
Bei Geldeingang von mind. 100,00 EUR pro
Kalendermonat

X1 X2

Bei Geldeingang unter 100,00 EUR pro Kalendermonat 1,001 1,002

Zusatzkonten  monatlicher Grundpreis je Zusatzkonto
Leistung wie Ursprungskonto jedoch ohne Maestro-Girocard
und Digitale Girocard

1,00 X3 --- 1,00

Zinssätze: (variabel) p. a. 
Zinssatz für Guthaben - - - - - - - - - - - -

Zinssätze: (variabel) p. a. gültig seit 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016
Sollzinssatz für Überziehungskredit (Dispositionskredit) 8,500 % 8,500 % 7,700 % 8,500 %
Zinssätze: (variabel) p. a. gültig seit 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016 01.07.2016
Sollzinssatz für geduldete Überziehung 11,500 % 11,500 % 10,700 % 11,500 %

Höchsteinlage (maximales Kontoguthaben)
500.000 EUR 500.000 EUR 500.000 EUR 500.000 EUR

Zugangswege
MLP Financepilot (Online-Banking) X X X X
Telefon-Banking --- X --- ---

1 MLP Mastercard, kostenlose Maestro-Girocard, Digitale Girocard und Überziehungskredit jeweils entweder nur für das MLP KomfortKonto oder für das KonsumKonto möglich
2 MLP Mastercard für Studenten, kostenlose Maestro-Girocard, Digitale Girocard und Überziehungskredit jeweils entweder nur für das MLP CampusGirokonto oder für das 
KonsumKonto möglich
3 Bis zu 4 Zusatzkonten
4 Basiskonto gem. § 33 des Zahlungskontengesetzes
5 Nur bis zum 31.10.2004 begründete Vertragsverhältnisse, neue KomfortKonto classic können nicht mehr eröffnet werden
6 Bis zu einem Höchstalter von einschließlich 29 Jahren
7 Geldeingang z. B. Lohn, Gehalt, Rente, Mieteinnahmen
X Im monatlichen Grundpreis enthalten
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MLP
KomfortKonto/

Basiskonto

MLP
Premiumkonto

MLP
KomfortKonto

classic

MLP
CampusGirokonto

Leistungen in Zusammenhang mit der Maestro-Girocard und Digitale Girocard
Maestro-Girocard oder Digitale Girocard für 1. und 2. 
Kontoinhaber

XX X X X

Maestro-Girocard oder Digitale Girocard jeweils für 1. und 2. 
Kontoinhaber, wenn bereits eine kostenlose Maestro-
Girocard oder Digitale Girocard für ein KomfortKonto besteht

10,00 10,00 10,00

Maestro-Girocard oder Digitale Girocard für KonsumKonto 
(pro Karte/Laufzeit jeweils für 1. und 2. Kontoinhaber), wenn
bereits eine kostenlose Maestro-Girocard oder Digitale
Girocard für das MLP KomfortKonto / MLP CampusGirokonto 
besteht

10,00 10,00 10,00

Maestro-Girocard oder Digitale Girocard für KonsumKonto 
(pro Karte/Laufzeit für 1. und 2. Kontoinhaber), wenn noch
keine kostenlose Maestro-Girocard oder Digitale Girocard für 
das MLP KomfortKonto / MLP CampusGirokonto besteht

X X

Maestro-Girocard und Digitale Girocard für Bevollmächtigte 
(pro Karte/Laufzeit)

10,00 10,00 10,00 10,00

Maestro-Girocard oder Digitale Girocard für Zusatzkonten 
(pro Karte/Laufzeit)

--- 10,00 --- ---

i

X Im monatlichen Grundpreis enthalten
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MLP Praxiskonto

Leistungsmerkmale und Entgelte (Preise je Vorgang in EUR sofern nichts Näheres bezeichnet)

Monatlicher Grundpreis 3,00
Rechnungsabschluss quartalsweise

Zusatzkonten  monatlicher Grundpreis je Zusatzkonto
Leistung wie Ursprungskonto, jedoch ohne Maestro-Girocard und Digitale Girocard

Zinssätze: (variabel) p. a.
Zinssatz für Guthaben - - -

Zinssätze: (variabel) p. a. gültig seit 01.07.2016
Sollzinssatz für Überziehungskredit (Dispositionskredit) 6,250 %
Zinssätze: (variabel) p. a. gültig seit 01.07.2016
Sollzinssatz für geduldete Überziehung 9,250 %

Höchsteinlage (maximales Kontoguthaben)
500.000 EUR

Zugangswege
MLP Financepilot XX

Leistungen in Zusammenhang mit der Maestro-Girocard und Digitale Girocard
Maestro-Girocard und Digitale Girocard für 1. und 2. Kontoinhaber X
Maestro-Girocard und Digitale Girocard für Bevollmächtigte (pro Karte/Laufzeit) 10,00

X Im monatlichen Grundpreis enthalten
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MLP Schülerkonto

Leistungsmerkmale und Entgelte (Preise je Vorgang in EUR, sofern nichts Näheres bezeichnet)

Monatlicher Grundpreis 1,00
Rechnungsabschluss quartalsweise

Zinssätze: (variabel) p. a.
Zinssatz für Guthaben - - -

Zinssätze: (variabel) p. a. gültig seit 01.07.2016
Sollzinssatz für Überziehungskredit (Dispositionskredit)1 8,500 %
Zinssätze: (variabel) p. a. gültig seit 01.07.2016
Sollzinssatz für geduldete Überziehung 11,500 %

Höchsteinlage (maximales Kontoguthaben)
500.000 EUR

Zugangswege
MLP Financepilot XX

Leistungen in Zusammenhang mit der Maestro-Girocard und Digitale Girocard
Maestro-Girocard oder Digitale Girocard (pro Karte/Jahr) 6,00
Maestro-Girocard und Digitale Girocard für Bevollmächtigte (pro Karte/Jahr) 20,00
12 Bargeldauszahlungen bei der Postbank  eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG
und ING im Jahr

kostenfrei

jede weitere Bargeldauszahlung bei der Postbank  eine Niederlassung der DB Privat- und
Firmenkundenbank AG oder ING

3,00

Leistungen in Zusammenhang mit der MLP-Mastercard
MLP Mastercard (pro Karte/Jahr) 20,00
12 Bargeldauszahlungen im Jahr kostenfrei
jede weitere Bargeldauszahlung 3,00

1 Überziehungskredite sind für dieses Kontomodell nicht möglich, Kontoführung auf Guthabenbasis
X Im monatlichen Grundpreis enthalten
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 MLP-Einlagenkonten

Für Leistungen, die nicht in 

MLP-Sparkonto

Zinssatz (variabel) für Spareinlagen mit 3-monatiger Kündigungsfrist p. a. 0,050 %
Vorschusszinsen: ¼ des zu vergütenden Zinssatzes

Kontoauszüge, je Auszug EUR
vierteljährlich, per Post kostenfrei
jährlich, per Post (nur Mietkautionskonten) kostenfrei

Zinskapitalisierung jährlich

MLP-Tagesgeldkonto

Zinssätze für Guthaben (variabel) p. a.
bis 100.000,00 EUR
über 100.000,00 EUR (für den übersteigenden Anteil)

Höchsteinlage 500.000 EUR

0,010 %
0,000 %

Kontoauszüge, je Auszug EUR
vierteljährlich, elektronisch1 kostenfrei
vierteljährlich, per Post (nur bis 31.08.2009 begründete Vertragsverhältnisse)/ elektronisch1 kostenfrei

Rechnungsabschluss quartalsweise

MLP-Festgeldkonto

Zinssatz für Guthaben mit 12-monatiger Laufzeit, p. a. für Neuanlagen und Prolongationen ab 01.04.2016 0,250 %
ab 10.000,00 Euro bis 250.000,00 Euro

1 Über den MLP Financepilot
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MLP-Kreditkarten
Zinssatz (variabel) für Teilzahlungskredit (sofern vereinbart) p. a. Sollzins Effektiver Jahreszins

gültig seit 01.07.2016
8,500 % 8,840 %

Jahrespreise
Der Jahrespreis wird dem Kartenkonto im Voraus in voller Höhe belastet. Nach Ablauf des Vertragsjahres wird der Jahresumsatz
ermittelt. Je nach Erreichen der definierten Jahresumsätze aus Haupt- und ggf. Zusatzkarte erfolgt eine anteilige oder vollständige 
Rückerstattung des Jahrespreises. Bei unterjähriger Kündigung erfolgt die Rückerstattung zeitanteilig.

Jahresumsatz
Der Jahresumsatz setzt sich aus den im abgelaufenen Vertragsjahr getätigten Umsätzen zusammen (ohne Bargeldverfügungen, Über-
weisungen auf das Kreditkartenkonto, Überweisungen vom Kreditkartenkonto auf das Referenzkonto).

MLP Mastercard Platinum EUR
Jahrespreis bei Jahresumsatz in EUR Bis   7.999,99 190,00

ab    8.000,00 bis  13.999,99 155,00
ab  14.000,00 bis  19.999,99 120,00
ab  20.000,00 bis  25.999,99 85,00
ab  26.000,00 bis  31.999,99 50,00
ab  32.000,00 0,00

Priority Pass für Haupt- und Zusatzkarte kostenfrei

MLP Mastercard EUR
Jahrespreis bei Jahresumsatz in EUR bis   5.999,99 32,00

ab    6.000,00 bis    9.999,99 22,00
ab  10.000,00 bis  13.999,99 12,00
ab  14.000,00 0,00

MLP Mastercard für Studenten EUR
Jahrespreis kostenfrei

Zusatzkarten:
MLP Mastercard (Jahrespreis, unabhängig vom Jahresumsatz) 12,00
MLP Mastercard Platinum (Jahrespreis, unabhängig vom Jahresumsatz) 24,00

MLP-Kreditkarten (nur bis zum 31.10.2004 begründete Vertragsverhältnisse)
Neue Kreditkartenkonten dieser Generation können nicht mehr eröffnet werden.

Zinssatz (variabel) für Teilzahlungskredit (sofern vereinbart) p. a. Sollzins Effektiver Jahreszins
gültig seit 01.07.2016

7,700 % 7,980 %

MLP Mastercard EUR
Jahrespreis unabhängig vom Jahresumsatz 26,00

Sonstige Entgelte (gültig für alle MLP-Kreditkarten) je Vorgang in EUR
Überweisungen vom Kartenkonto auf das Referenzkonto (gilt nicht für die MLP Mastercard für Studenten) kostenfrei
Ersatz-Kreditkarte1, Ersatz-PriorityPass (soweit der Verlust durch den Kunden zu vertreten ist) 15,00
Ersatz-PIN (soweit der Verlust durch den Kunden zu vertreten ist) 2,50
Emergency Cash, Bereitstellung Notfall-Bargeldvorschuss weltweit auf Wunsch des Kunden 50,00
Rücklastschriften (sofern vom Karteninhaber verschuldet) Weiterbelastung fremder Spesen

Entgelte Priority Pass (ausschließlich für Inhaber der MLP Mastercard Platinum) je Vorgang in EUR
Lounge-Eintritt in über 600 Flughafen-VIP-Lounges für Haupt- und Zusatzkarteninhaber und Gäste pro Person 24,002

1 Das Entgelt ist nur zu zahlen, wenn der Kunde und nicht die MLP Banking AG die Umstände, die den Ersatz der Karte bzw. des PIN-Briefs notwendig machen, zu vertreten hat (z. B. Ersatz-
karte aufgrund Beschädigung oder Ersatz des PIN-Briefs wegen Vergessen der PIN) und die MLP Banking AG nicht als Zahlungsdienstleister gesetzlich verpflichtet ist, die Ersatzkarte bzw. den
Ersatz des PIN-Briefs zu erteilen.
2 Preis inklusive Mehrwertsteuer von derzeit 19 %
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Sonstige allgemeine Dienstleistungen

Die nachfolgend aufgeführten Entgelte werden nicht berechnet, wenn die entsprechende Position bereits mit dem Grundpreis des
Giro- oder Einlagenkontos, der MLP-Kreditkarte bzw. mit dem Grundpreis des Wertpapierproduktes abgegolten ist.

MLP Financepilot EUR
Bereitstellung des MLP Financepilot kostenfrei

SecureGo-TAN (pro TAN) kostenfrei

mobileTAN (pro SMS inkl. MwSt.) kostenfrei

SMS-Benachrichtigungsservice nach gesonderter Vereinbarung (je SMS) 0,12

Kontoauszüge/Kreditkartenabrechnungen (nachstehend Auszug) EUR

Elektronischer Abruf im Financepilot gemäß vereinbartem Turnus kostenfrei

Auszüge per Post (je Auszug) EUR

Individueller Postversand1 In- und Ausland 0,00 zzgl. Porto
zusätzlicher Auszug (z. B. an Bevollmächtigten) 0,00 zzgl. Porto
Ersatzauszug (gilt nicht für das MLP Premiumkonto, da im monatlichen Grundpreis enthalten)
(Ein Entgelt wird nur berechnet, soweit die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hatte und die
Duplikatserstellung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde)

5,00

Adressnachforschung (soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht)2 15,00

Sonderleistungen EUR
Erstellung von Ersatzsteuerbescheinigung/-erträgnisaufstellung 

(Ein Entgelt wird nur berechnet, soweit die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hatte und die
Duplikatserstellung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde)

11,903

Zinsbescheinigung 10,00
Saldenbestätigungen, außerhalb der Quartalsabrechnung 5,00
Erstellung von Ersatzbelegen

(Ein Entgelt wird nur berechnet, soweit die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hatte und die 
Duplikatserstellung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde)

10,00

Erstellung von Ersatzbelegen (aus der Wertpapierverwahrung und -verwaltung)
(Ein Entgelt wird nur berechnet, soweit die Bank ihre Informationspflichten bereits erfüllt hatte und die 
Duplikatserstellung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde)

11,903

Erteilung Bankauskunft im Auftrag des Kunden für Dritte ohne gesetzliche Verpflichtung 23,803

Erstellung einer Jahresumsatzübersicht 20,004

1 Wenn vom Kunden ausdrücklich gewünscht
2 Dem Kunden bleibt der Gegenbeweis vorbehalten, dass in seinem Fall kein oder nur ein geringer Schaden verursacht wurde.
3 Preis inklusive Mehrwertsteuer von derzeit 19%
4 zzgl. verauslagter Portokosten, wenn Postversand gewünscht
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Preise und Leistungsmerkmale bei Zahlungsdiensten sowie beim
Scheckverkehr

Die nachfolgend aufgeführten Preise werden nicht berechnet, wenn die entsprechende Position bereits mit dem Grundpreis des
Giro- oder Einlagenkontos, der MLP-Kreditkarte bzw. mit dem Grundpreis des Wertpapierproduktes abgegolten ist.

Umrechnungskurs bei Fremdwährungsgeschäften

Zahlungsverkehr:

Außerhalb von Festpreisgeschäften wird bei Umrechnungen von Euro in Fremdwährungen oder umgekehrt wie folgt verfahren (soweit
nichts anderes vereinbart ist):

1. Abrechnungskurs

Die Bank rechnet bei Kundengeschäften (z. B. Zahlungsein- bzw. ausgänge) in fremder Währung (Devisen) den An- und Verkauf von
Devisen zu dem nach Ziff. 2 festgesetzten An- bzw. Verkaufskurses ab. Die Abrechnung von Fremdwährungsgeschäften, die die Bank im 
Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs bis um 12.00 Uhr nicht mehr durchführen kann, rechnet die Bank zu dem am nächsten 
Handelstag festgesetzten Kurs ab.

2. Ermittlung der Abrechnungskurse für Devisengeschäfte

Die Ermittlung der jeweiligen Devisenkurse findet durch die DZ BANK einmal an jedem Handelstag beginnend ab 13.00 Uhr
(Abrechnungszeitraum) unter Berücksichtigung der im internationalen Devisenmarkt für die jeweilige Währung notierten (quotierten) 
Kurse statt. Die An- und Verkaufskurse basieren auf den ermittelten Devisenkursen.

3. Veröffentlichung der Devisenkurse

Die Devisenkurse werden an jedem Handelstag im Internet unter (www.genofx.dzbank.de) ab 14.00 Uhr veröffentlicht und stellen die 
Referenzwechselkurse der jeweiligen Währung dar.

4. Kursänderungen

Eine Änderung des in Ziff. 3 genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden
wirksam.

Kartenzahlungen:

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1:
Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz von Karten EWR erfolgt die Währungsumrechnung auf Basis des Euro-
Referenzwechselkurses der Europäischen Zentralbank des der Buchung vorangehenden Geschäftstages.

 
Außerhalb des EWR:
Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung aus dem Einsatz von Karten außerhalb des EWR rechnet grundsätzlich die jeweilige 
internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr für die jeweilige Abrechnung festgesetzten Wechselkurs in Euro um 
und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwährungsumsatz, der 
Euro-Betrag und der sich daraus ergebende Kurs werden dem Karteninhaber mitgeteilt. Dieser Kurs stellt zugleich den Referenz-
wechselkurs dar. Änderungen der von den Kartenorganisationen festgesetzten Wechselkurse werden unmittelbar und ohne vorherige
Benachrichtigung wirksam. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Abrechnung des Fremdwährungsumsatzes ist der von der Einreichung des 
Umsatzes durch die Kartenakzeptanzstelle bei der Bank abhängige nächstmögliche Abrechnungstag der jeweiligen internationalen 
Kartenorganisation.

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe,
Martinique, Mayotte, Réunion) , Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.
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Übersicht über Annahme und Ausführung sowie Entgelte für Überweisungen

Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1 in EUR oder in anderen
EWR-Währungen3sowie SEPA-Überweisungsaufträge (EWR-Staaten1 sowie sonstige Staaten und Gebiete2) oder in anderen EWR-
Währungen3

SEPA-Überweisungen (Euro und Gebührenteilung)
Annahmefrist/ Ausführungsfrist/ Entgelte

Auftragsart/Vorgang Annahmefrist je
Geschäftstag

Ausführungsfrist 
(in Geschäftstagen)

Entgelt je Vorgang
in EUR

Beleglosx  online 16:00 Uhr 1 kostenfrei
Beleghaft belegleserfähig 15:30 Uhr 2 0,50
Beleghaft  formlos, schriftlich, per freien Auftrag 15:00 Uhr 2 1,90
Beleghaft belegleserfähig oder formlos
für das MLP Premiumkonto

15:00 Uhr 2 0,50 ab 11 St/Mon

OUR-Überweisung* in Euro
Überweisungsbetrag in Euro                                                                                   Entgelt in Euro pro Überweisung

bis 2.499,99 10,00
von 2.500,00 bis 12.500,00 15,00
Über 12.500,00

Überweisung in anderen EWR-Währungen
Annahmefrist/ Ausführungsfrist

Auftragsart/Vorgang Annahmefrist je Geschäftstag Ausführungsfrist 
(in Geschäftstagen)

Auftragsgegenwert bis 12.500,00 Euro bei EWR-Währung2

innerhalb EWR1

13:00 Uhr 4 Tage

Auftragsgegenwert über 12.500,00 Euro bei EWR-
Währung2 innerhalb EWR1

10:00 Uhr 4 Tage

Entgelte EUR
Der Überweisende kann als Entgeltregelung zwischen SHARE- und OUR-Überweisung wählen. Sofern im Auftrag keine Entgeltregelung
angegeben ist, wird die Überweisung als SHARE-Überweisung* ausgeführt.

SHARE-Überweisungen* 
Umrechnungsbetrag in EUR Entgelt in EUR pro Überweisung
bis 2.499,99 10,00
von 2.500,00 bis 12.500,00 15,00
über 12.500,00 , mind. 15,00 max. 50,00

OUR-Überweisungen* 
Umrechnungsbetrag in EUR Entgelt in EUR pro Überweisung zzgl. Fremdspesenpauschale in EUR

bis 2.499,99 10,00 12,50
von 2.500,00 bis 12.500,00 15,00 17,50
über 12.500,00 , mind. 15,00 max. 50,00 25,00

*Erläuterung/Regelung Entgeltpflichtiger:

SHARE-Überweisung
Der Auftraggeber trägt nur die Kosten und Entgelte der Bank. Die übrigen Kosten und Entgelte gehen zu Lasten des Begünstigten. Bei einer SHARE-
Überweisung können durch ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut und dem Kreditinstitut des Begünstigten vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls 
Entgelte abgezogen werden. Diese Regelung gilt immer, wenn der Auftraggeber keine der nachfolgenden Regelungen gewählt hat.

OUR-Überweisung
Der Auftraggeber trägt alle im Rahmen der Überweisung anfallenden Kosten und Entgelte

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe,

Martinique, Mayotte, Réunion) , Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 sonstige Staaten und Gebiete: Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt, sowie Saint-Pierre und Miquelon, Jersey, Guernsey sowie Isle of Man
3 Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Britisches Pfund Sterling, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroatische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty,
Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint

x über den MLP Financepilot (kein freier Auftrag)
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Sonstige Entgelte (Zahlungsverkehr innerhalb Deutschland) EUR

Daueraufträge
Ausführung von Daueraufträgen kostenfrei
Einrichtung / Änderung  online (im MLP Financepilot Banking) kostenfrei
Einrichtung / Änderung  schriftlich, formlos, per freien Auftrag (gilt nicht für das MLP Premiumkonto, 
da im monatl. Grundpreis enthalten)

1,50

Dauerauftrag Aussetzung / Löschung auf Wunsch des Kunden kostenfrei
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Dauerauftrages oder Terminüberweisung
durch MLP

1,50

Bestätigung einer Überweisung auf Anforderung des Kunden 5,00
Überweisungsrückruf / Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des 
Überweisungsauftrages

5,00

Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 5,00
Ausführung als Eilüberweisung 15,00
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrages durch MLP1 1,50

1 Der Kunde wird über die Ablehnung unterrichtet
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Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1 in Währungen eines 
Staates außerhalb der EWR1 (Drittstaatenwährung) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb der EWR1 (Drittstaaten)2

Auftragsart/ Vorgang Annahmefrist je Geschäftstag Ausführungsfrist
(in Geschäftstagen)

Auftragsgegenwert bis 12.500,00 Euro in Drittstaaten2 oder in
Drittstaatenwährung

13:00 Uhr baldmöglichst

Auftragsgegenwert über 12.500,00 Euro in Drittstaaten2 oder in
Drittstaatenwährung

10:00 Uhr baldmöglichst

Entgelte für die Ausführung von Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr (Umrechnungsbetrag in EUR)
Sofern im Auftrag keine Entgeltregelung angegeben ist, wird die Überweisung als SHARE-Überweisung* ausgeführt.

SHARE-Überweisungen*
Umrechnungsbetrag in EUR Entgelt in EUR
bis 2.499,99 10,00
von 2.500,00 bis 12.500,00 15,00
über 12.500,00  mind. 15,00 max. 50,00

OUR-Überweisungen*
Umrechnungsgegenwert in EUR Entgelt in EUR zzgl. Fremdspesenpauschale in

EUR bei Auftrag in EUR oder
Fremdwährung außer USD

zzgl. Fremdspesenpauschale in EUR
bei Auftrag in USD

bis 2.499,99 10,00 12,50 17,50
von 2.500,00 bis 12.500,00 15,00 17,50 17,50
über 12.500,00 mind. 15,00 max. 50,00 25,00 25,00

*Erläuterung/Regelung Entgeltpflichtiger:

SHARE-Überweisung
Der Auftraggeber trägt nur die Kosten und Entgelte der Bank. Die übrigen Kosten und Entgelte gehen zu Lasten des Begünstigten. Bei
einer SHARE-Überweisung können durch ein zwischengeschaltetes Kreditinstitut und dem Kreditinstitut des Begünstigten vom 
Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. Diese Regelung gilt immer, wenn der Auftraggeber keine der 
nachfolgenden Regelungen gewählt hat.

OUR-Überweisung
Der Auftraggeber trägt alle im Rahmen der Überweisung anfallenden Kosten und Entgelte.

BEN-Überweisung
Der Begünstigte trägt sämtliche anfallenden Kosten und Entgelte. Bei einer BEN-Überweisung können von jedem der beteiligten 
Kreditinstitute vom Überweisungsbetrag gegebenenfalls Entgelte abgezogen werden. Das von der Bank in Abzug gebrachte Entgelt 
entspricht einer SHARE-Überweisung.

Sonstige Entgelte (SEPA und Auslandszahlungsverkehr (außerhalb Deutschland)) EUR

Überweisungsrückruf / Bearbeitung eines Überweisungswiderrufs nach Zugang des 
Überweisungsauftrages

25,00

Bemühung der Bank um Wiederbeschaffung von Überweisungen mit fehlerhafter Angabe der 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den Kunden 25,00
Repair-Entgelt für manuelle Korrekturen durch die Bank bei fehlerhaften Angaben (wie ungültiger 
BIC-Code und/ oder IBAN) oder Rückfragen beim Auftraggeber wegen Unstimmigkeiten in der 
Auftragserteilung

10,00

Ausführung als EILIG (SWIFT) 15,00
Erstellung SWIFT-Avise / Individuelle Avise des Kunden 25,00
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrages durch MLP3 1,50
Bestätigung einer Überweisung auf Anforderung des Kunden 5,00
Dauerauftrag Einrichtung / Änderung auf Wunsch des Kunden 5,00
Dauerauftrag Aussetzung / Löschung auf Wunsch des Kunden 0,00

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe,

Martinique, Mayotte, Réunion), Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei,

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen

2 Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich 

(einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, 

Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Länder Island, Liechtenstein 

und Norwegen)

3 Der Kunde wird über die Ablehnung unterrichtet.
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Lastschriften

Ausführungsfristen für Zahlungen aus SEPA-Basislastschriften und SEPA-Firmenlastschriften an den Zahlungsempfänger

Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spätestens innerhalb von max. einem Geschäftstag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

Entgelte für die Einlösung von SEPA-Basis- und SEPA-Firmenlastschriften EUR

SEPA-Basislastschrift
Lastschrifteinlösung 0,00
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift wegen 
fehlender Kontodeckung durch MLP

1,50

SEPA-Firmenlastschrift
Lastschrifteinlösung 0,00
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift wegen 
fehlender Kontodeckung durch MLP

1,50

Vormerkung eines Firmen-Lastschriftmandats für SEPA-Firmenlastschrift (pro Jahr) 5,00

Scheckverkehr

Übersicht über Wertstellung und Entgelte für den Scheckverkehr im Inland

Vorgang (Währung: Euro - für in Fremdwährung ausgestellte Schecks siehe 
grenzüberschreitender Scheckverkehr)

Wertstellung Entgelt je Vorgang in EUR

Scheckeinreichung eigenes Kreditinstitut (Gutschrift) Buchungstag kostenfrei
Scheckeinreichung anderes Kreditinstitut (Gutschrift) Buchungstag plus

2 Geschäftstage
kostenfrei

Scheckeinlösung (Belastung) Tag der Vorlage kostenfrei

Sonstige Entgelte EUR
Ausstellung eines Bundesbankverrechnungsschecks
(gilt nicht für das  MLP Premiumkonto, da im monatl. Grundpreis enthalten)

20,00

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Gutschrift des Scheckbetrages unter dem Vorbehalt seiner Einlösung 
erfolgt und Sie daher über den Scheckbetrag erst 5 Arbeitstage nach der Gutschrift verfügen können.

Übersicht über Wertstellungen und Entgelte im grenzüberschreitenden Scheckverkehr

Scheckeinreichung (Gutschrift) EUR
Scheckeinreichung (Gutschrift) E. v. (Eingang vorbehalten ) Buchungstag plus 4

Geschäftstage
ind. 12,50 zzgl.

Entgelt
zzgl. fremde Spesen/ Porto

Scheckeinreichung (Gutschrift) n. E. (nach Eingang/ Inkasso) Buchungstag plus 4
Geschäftstage Entgelt

zzgl. fremde Spesen/ Porto
Scheckrückgabe von zur Gutschrift eingereichter Schecks Fremde Spesen/Porto

Scheckeinlösung (Belastung) Wertstellung: Tag der Vorlage
Umrechnungsgegenwert in EUR Entgelt in EUR zzgl. Fremdspesenpauschale in EUR

bei Auftrag in EUR oder
Fremdwährung außer USD

zzgl. Fremdspesenpauschale in
EUR bei Auftrag in USD

bis 2.499,99 10,00 12,50 17,50
von 2.500,00 bis 12.500,00 15,00 17,50 17,50
über 12.500,00 25,00 25,00
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Maestro-Girocard / Digitale Girocard
Ausführungsfristen für Zahlungen der Bank aus Kartenverfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger

Vorgang Ausführungsfrist in Geschäftstagen
Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)1

1 Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des EWR1 in anderen EWR-Währungen 
als Euro

1 Geschäftstag

Kartenzahlung außerhalb des EWR1 baldmöglichst

Entgelte je Vorgang EUR
Barauszahlung
Geldautomaten der Postbank  eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG und der ING
(ab 100,00 EUR Auszahlungsbetrag)
Geldautomaten der Postbank  eine Niederlassung der DB Privat- und Firmenkundenbank AG und der ING
(Auszahlungsbetrag unter 100,00 EUR)

0,00

3,00

Alle anderen Geldautomaten im Inland  zzgl. Fremdkosten2 0,00
An Geldautomaten im Ausland 5,00

Auslandseinsatz zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen
In den Euro-Teilnehmerstaaten kostenfrei
In anderen Staaten 1,000 % mind. 0,80 max. 3,80
An den Ladeeinrichtungen aller inländischen Kreditinstitute kostenfrei

Autorisierte Auskunftserteilung an Dritte bei unterschriftsgestützter Maestro-Girocard- und
Digitale Girocard-Zahlung (gilt nicht für MLP PremiumKonto, da im Grundpreis enthalten)

15,00

Sperrung der Maestro-Girocard / Digitale Girocard kostenfrei
Ersatz-Girocard, soweit durch den Kunden zu vertreten ist und die MLP Banking AG nicht als
Zahlungsdienstleister gesetzlich verpflichtet ist die Ersatzkarte zu erteilen.

5,00

Ersatz-PIN, soweit durch den Kunden zu vertreten ist und die MLP Banking AG nicht als Zahlungsdienstleister
gesetzlich verpflichtet ist den Ersatz des PIN-Briefs zu erteilen.

2,50

MLP-Kreditkarten
Ausführungsfristen für Zahlungen der Bank aus Kartenverfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger

Vorgang Ausführungsfrist
Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)1

1 Geschäftstag

Kartenzahlungen innerhalb des EWR1 in anderen EWR-Währungen 
als Euro

1 Geschäftstag

Kartenzahlung außerhalb des EWR1 baldmöglichst

Entgelte je Vorgang EUR

Barauszahlung gilt für alle MLP-Kreditkarten, außer MLP Mastercard für Studenten 

Vier Barauszahlungen pro Kalendermonat ohne Berücksichtigung eines Mindestauszahlungsbetrages,
bei gleichzeitiger Führung eines MLP-Girokontos

kostenfrei

Ab der fünften Barauszahlung im Kalendermonat bei gleichzeitiger Führung eines MLP-Girokontos, pro
Auszahlung

3,00

Unabhängig vom Auszahlungsbetrag ohne gleichzeitige Führung eines MLP-Girokontos 2,000 %, mind. 5,00
Am Schalter konzernfremder Kreditinstitute 3,000 %, mind. 5,00
Zzgl. Auslandseinsatzentgelt bei Transaktionen in Fremdwährung (EWR-Währungen und Drittstaatenwährungen)
(ausgenommen Umsätze in Schwedischen Kronen und Rumänischen LEU)

1,500 %

Der Betreiber des Geldautomaten kann Ihnen ein direktes Entgelt berechnen. Die Höhe des Entgeltes wird mit Ihnen 
während des Auszahlungsvorganges am Geldautomaten vereinbart und Ihnen zusätzlich zu dem Auszahlungsbetrag 
belastet. MLP hat keinen Einfluss auf die Berechnung und die Höhe des Entgeltes.

Barauszahlung gilt nur für die MLP Mastercard für Studenten 
Bei gleichzeitiger Führung eines MLP CampusGirokontos und ab einem Auszahlungsbetrag von 30,00 EUR
Bei gleichzeitiger Führung eines MLP CampusGirokontos unter einem Auszahlungsbetrag von 30,00 EUR
Am Schalter konzernfremder Institute

kostenfrei
3,00

3,000 %, mind. 5,00

1 Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte,

Réunion), Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische

Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 Der Betreiber des Geldautomaten kann Ihnen ein direktes Entgelt berechnen. Die Höhe des Entgeltes wird mit Ihnen während des Auszahlungsvorganges am Geldautomaten vereinbart und Ihnen
zusätzlich zu dem Auszahlungsbetrag belastet. MLP hat keinen Einfluss auf die Berechnung und die Höhe des Entgeltes.
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Hinweis zu Bargeldauszahlungen mit der MLP Kreditkarte:
Der Betreiber des Geldautomaten kann Ihnen jedoch ein direktes Entgelt berechnen. Die Höhe des Entgeltes wird mit Ihnen
während des Auszahlungsvorganges am Geldautomaten vereinbart und Ihnen zusätzlich zu dem Auszahlungsbetrag belastet.
MLP hat keinen Einfluss auf die Berechnung und die Höhe des Entgeltes.

Einsatz zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen gilt für alle MLP-Kreditkarten
Transaktionen in Euro kostenfrei
Transaktionen in Fremdwährung (EWR-Währungen und Drittstaatenwährungen)
(ausgenommen Umsätze in Schwedischen Kronen und Rumänischen LEU)

zzgl. 1,500 %

Bargeldeinzahlungen zu Gunsten Ihres MLP Kontos

Entgelte je Einzahlungsbeleg EUR

pro Einzahlung/Einzahlungsbeleg1

(Bargeldeinzahlungsentgelten von Fremdinstituten werden erstattet)
3,00

SEPA-Echtzeitüberweisung (SCTInst)

Betragsgrenze
Der maximale Betrag für eine SEPA-Echtzeitüberweisung (SCTInst) beträgt 15.000,00 Euro
Annahmefrist
Ganztägig an allen Kalendertagen
Ausführungsfrist

         Taggleich
Gutschrift

         Taggleich

Entgelte je SEPA-Echtzeitüberweisung (SCTInst) EUR

Eingehende SEPA-Echtzeitüberweisung (SCTInst) 0,50

Ausgehende SEPA-Echtzeitüberweisung (SCTInst) 0,50

1 Erstattungsfähig sind nur solche Bargeldeinzahlungsentgelte, für die eine Erstattung bei der MLP Banking AG innerhalb von 6 Monaten ab Einzahlungsdatum beantragt und der
Einzahlungsbeleg des Fremdinstituts vorgelegt wird.
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Europäische Standardinformationen  
bei Überziehungskrediten

1. Name und Kontaktangaben des Kreditgebers/Kreditvermittlers

* Freiwillige Angaben des Kreditgebers

In allen Fällen, in denen “falls zutreffend” angegeben ist, muss der Kreditgeber das betreffende Kästchen ausfüllen, wenn 
die Information für den Kreditvertrag relevant ist, oder die betreffende Information bzw. die gesamte Zeile streichen, 
wenn die Information für die in Frage kommende Kreditart nicht relevant ist.

2. Beschreibung der wesentlichen Merkmale des Kredits

Kreditgeber
Anschrift
Telefon*

E-Mail*
Fax*
Internet-Adresse*

(falls zutreffend)
Kreditvermittler
Anschrift
Telefon*
E-Mail*
Fax*
Internet-Adresse*

MLP Banking AG
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
Tel. +49 (0) 6222 • 3169 • 0

banking@mlp.de
06222 • 3169 • 9100
www.mlp-banking.de

--
--
--
--
--
--

Kreditart Überziehungskredit
Der Überziehungskredit ist ein Allgemein-Verbraucherdarlehensver-
trag, mit dem Ihnen das Recht eingeräumt wird, Ihr laufendes Konto bis 
zu der im Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag vereinbarten Höhe 
zu überziehen. Der Überziehungskredit kann bei Bedarf ganz oder teil-
weise, ohne nochmalige Rücksprache mit uns, einmalig oder auch wie-
derholt in Anspruch genommen werden.
Sollzinsen werden nur für die Dauer und den Betrag der tatsächlichen 
Inanspruchnahme in Rechnung gestellt. Die Sollzinsen werden je-
weils mit dem nächsten Rechnungsabschluss (vierteljährlich) fällig 
und dem laufenden Konto belastet. Außer den Sollzinsen fallen für die 
Inanspruchnahme des Überziehungskredits keine weiteren laufenden 
Kosten an.

Einschränkung des Verwendungszwecks
Der Darlehensnehmer darf das Darlehen nicht für den Erwerb oder die 
Erhaltung des Eigentumsrechts an Grundstücken (auch Wohnungsei-
gentum), an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden (auch Er-
werb eines Fertighauses) oder für den Erwerb oder die Erhaltung von 
grundstücksgleichen Rechten (auch Erbbaurechte und selbständiges 
Gebäudeeigentum) verwenden. Hierunter fällt auch die Verwendung 
des Darlehens zur Abwendung einer Zwangs- oder Teilungsversteige-
rung. Der Darlehensnehmer kann das Darlehen jedoch zur Renovie-
rung oder zum Substanzerhalt einer Immobilie verwenden.
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Gesamtkreditbetrag

Obergrenze oder Summe aller Beträge, die  
aufgrund des Kreditvertrags zur Verfügung  
gestellt wird

Laufzeit des Kreditvertrags

(falls zutreffend)
Sie können jederzeit zur Rückzahlung des  
gesamten Kreditbetrags aufgefordert  
werden.

Die Obergrenze des Überziehungskredits  
beträgt 500,00 EUR.

Der Überziehungskredit wird Ihnen bis auf  
weiteres zur Verfügung gestellt.

ja 

3. Kreditkosten

Sollzinssatz oder gegebenenfalls die  
verschiedenen Sollzinssätze, die für den  
Kreditvertrag gelten

Der Sollzinssatz von 8,50 % jährlich ist veränderlich. Die MLP Banking 
AG ist nach dem im Folgenden beschriebenen Verfahren berechtigt, 
den Sollzinssatz zu erhöhen und verpflichtet den Sollzinssatz zu 
senken. Die Berechtigung und Verpflichtung zur Sollzinssatzänderung 
orientiert sich an der Veränderung des EZB-Zinssatzes (Zinssatz für 
Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank).

Am 01.03.2011 betrug der Sollzinssatz der MLP Banking AG 9,50 % 
jährlich und der EZB-Zinssatz 1,00 % jährlich. Diese Differenz der bei-
den Zinssätze ist für das Vertragsverhältnis maßgeblich und beträgt 
8,50 Prozentpunkte (Maximaldifferenz).

Die MLP Banking AG vergleicht regelmäßig zum 01.03., 01.06., 01.09., 
01.12. eines Kalenderjahres (Vergleichstag) den zu diesem Tag 
gültigen EZB-Zinssatz mit dem maßgeblichen Wert zum Referenztag. 
Referenztag ist der Vergleichstag, der zur letzten Sollzinsanpassung 
durch die MLP Banking AG geführt hat. 1. Referenztag im Sinne dieser 
Bedingungen ist der 01.03.2011.

Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem Referenztag 
um mehr als 0,20 Prozentpunkte (relevante Veränderung) erhöht, ist 
die MLP Banking AG unter Beachtung der Maximaldifferenz berechtigt 
(aber nicht verpflichtet), den Sollzinssatz für den Überziehungskredit 
höchstens um die Veränderung des EZB-Zinssatzes (entsprechende 
Anzahl von Prozentpunkten) anzuheben. Im Falle der Anhebung er-
folgt diese mit Wirkung zum 1. Kalendertag des auf den Vergleichstag 
folgenden Kalenderquartals.

Ist zum Vergleichstag der EZB-Zinssatz gegenüber dem Referenztag 
um mehr als 0,20 Prozentpunkte (relevante Veränderung) ermäßigt, 
ist die MLP Banking AG unter Beachtung der Maximaldifferenz ver-
pflichtet, den Sollzinssatz für den Überziehungskredit mindestens 
um die Veränderung des EZB-Zinssatzes (entsprechende Anzahl von 
Prozentpunkten) zu senken. Die Sollzinssatzsenkung  
 



Europäische Standardinformationen bei Überziehungskrediten

3/4

(falls zutreffend)

Effektiver Jahreszins*

Gesamtkosten ausgedrückt als jährlicher  
Prozentsatz des Gesamtkreditbetrags

Diese Angabe hilft Ihnen dabei, unterschied-
liche Angebote zu vergleichen.

Nicht relevant

erfolgt mit Wirkung zum 1. Kalendertag des auf den Vergleichstag 
folgenden Kalenderquartals.

Nutzt die MLP Banking AG ihr Recht zur Erhöhung des Sollzinssatzes 
nach diesen Bedingungen nicht oder nicht voll aus, ist sie erst dann 
wieder zur Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, wenn der EZB-
Zinssatz in relevanter Weise (relevante Veränderung) über den zuvor 
nicht ausgenutzten Anstieg hinaus gesunken und die Maximaldiffe-
renz erreicht ist. Nicht ausgenutzte Erhöhungen können jederzeit bis 
zur Erreichung der Maximaldifferenz nachgeholt werden.

Senkt die MLP Banking AG den Sollzinssatz freiwillig stärker als sie 
nach diesen Bedingungen verpflichtet ist, ist sie erst dann wieder zur 
weiteren Senkung des Sollzinssatzes verpflichtet, wenn der EZB-Zins-
satz in relevanter Weise (relevante Veränderung) über diese freiwil-
lige Senkung hinaus gesunken und die Maximaldifferenz erreicht ist. 
Freiwillige Sollzinssatzsenkungen können jederzeit bis zur Erreichung 
der Maximaldifferenz zurückgenommen werden.

Die MLP Banking AG informiert in vierteljährlichen Abständen über 
den angepassten Sollzinssatz. Diese Information kann auch auf dem 
Kontoauszug oder dem Rechnungsabschluss für das Konto, auf dem 
der Überziehungskredit in Anspruch genommen wird, erfolgen. Der 
jeweils gültige Sollzinssatz sowie der Zeitpunkt der letzten Anpas-
sung des Sollzinssatzes kann auch dem jeweils aktuellen Preis- und 
Leistungsverzeichnis der MLP Banking AG entnommen werden. Die 
Höhe des EZB-Zinssatzes und seine Entwicklung kann in den Ge-
schäftsräumen der MLP Banking AG und unter der Internetadresse 
www.mlp.de eingesehen werden. EZB-Zinssatz ist der Zinssatz 
für Hauptrefinanzierungsgeschäfte der Europäischen Zentralbank. 
Hauptrefinanzierungsgeschäfte sind das wichtigste geldpolitische 
Instrument des Eurosystems, mit dem die Europäische Zentralbank 
die Zinsen und die Liquidität am Geldmarkt steuert und Signale über 
ihren geldpolitischen Kurs gibt (Leitzinsen). Der EZB-Zinssatz wird von 
der Deutschen Bundesbank in den Monats- und Jahresberichten und 
auf der Internetseite www.bundesbank.de als Mindestbietungssatz 
bzw. Festsatz veröffentlicht. Tritt an die Stelle des EZB-Zinssatzes ein 
anderer Zinssatz der Europäischen Zentralbank zur Steuerung der 
Liquidität am Geldmarkt, so ist dieser als neuer EZB-Zinssatz für die 
Zinsanpassung maßgeblich.
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(falls zutreffend)

Kosten

(falls zutreffend)

Bedingungen, unter denen diese Kosten  
geändert werden können

Kosten bei Zahlungsverzug

Außer den Sollzinsen fallen für die  
Inanspruchnahme des Überziehungskredits  
keine weiteren laufenden Kosten an.

Nicht relevant

Bei Zahlungsverzug wird Ihnen die Bank Verzugszinsen 
in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz  
pro Jahr berechnen. Der Basiszinssatz beträgt seit 01.07.2016  
-0,88 % p. a. Er wird von der Deutschen Bundesbank ermittelt und 
jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres festgesetzt.

* Bei Überziehungsmöglichkeiten nach § 504 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, bei denen der Kredit jederzeit vom Kreditgeber  
gekündigt werden kann oder binnen drei Monaten zurückgezahlt werden muss, muss der effektive Jahreszins nicht angegeben werden,  
wenn der Kreditgeber außer den Sollzinsen keine weiteren Kosten verlangt.

4. Andere wichtige rechtliche Aspekte

Beendigung des Kreditvertrags

Datenbankabfrage

Der Kreditgeber muss Sie unverzüglich 
und unentgeltlich über das Ergebnis einer 
Datenbankabfrage unterrichten, wenn ein 
Kreditantrag aufgrund einer solchen Ab-
frage abgelehnt wird. Dies gilt nicht, wenn 
eine entsprechende Unterrichtung durch 
die Rechtsvorschriften der Europäischen 
Gemeinschaft untersagt ist oder den Zielen 
der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit 
zuwiderläuft.

Sowohl Sie als auch die Bank können den eingeräumten Über
ziehungskredit jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. Die Bank wird bei der Kündigung auf Ihre berechtigten 
Belange Rücksicht nehmen. Im Falle einer Kündigung durch die Bank 
ohne Kündigungsfrist wird Ihnen die Bank für die Rückzahlung des 
Kredits eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige 
Erledigung erforderlich ist.

Vor der Kreditvergabe wird unter Berücksichtigung der Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes eine Datenbankabfrage vorgenom-
men.

(falls zutreffend)

Zeitraum, während dessen der Kreditgeber
an die vorvertraglichen Informationen
gebunden ist

Diese Informationen gelten vom … bis …
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